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klärlich vnterscheidek ; wie dann auch die solchen pfarrlichen Rechten angefchiffteDberkeit /
allen Verträgen / Vrtheil 5 vnnd Bezirckbriefen/ auch der liquiäaciol ^ öffentlich entgegen
strebt :

Dannenhero vmb so viel weniger zu gestatten / daß Herr Dber -Hesterreichischer An -
wald nach allbereit i ^ . jähriger äilcepcacioi ^ das beacipoüiäenceg , wider die arme äelki -
cuirce vnnd mit kostbarem Auffhalt / schon auff den Grad ersäugerke Stadt Lindaw / noch
jmmer fort / pra <Iiciren / vnnd zu dem End / weitere Außführung dieses Punckens ( welche
nicht besser/ als die bißherige/ aber wol ärger seyn kan ) allererst auffgelegenlicheZeit verffa -
renwill.

VII .

Njeßo von dem siebenden Puncten ( nemlich/dH M StEt / ÜÜff fkt-
nenKellmvnd Hofgütern/nur einereal- rurLl-vndk^ riculLr
Gmchtbarkeithergebracht hab ) zu handlen :

Will/zu dessenmehrer Erleicht -vnd Erläuterung/nohtwendigerschei -
nen/vorderstvnd prLliminarlcer für Augen zu stellen/ welch eine ^urisäi -

6 tion derStifft/jhm selbs/auffseinen Kellnhöfenzuschreibe ; vn was er dargegen derKekln -

hofvogtey/für eine Gmchtbarkeit überlasse vnd beymesse : Da sich dann Augenscheinlich be¬
enden wird/ wie concrarie öc conku ^e der Stifftisch Patron ( welcher zugleich auch deß er¬
sten ^ 6müMracorL 8 derabgelöstenKellnhofvogtey/ ^ ivoL3cu 8 ist ) im Ämnen beyder sei¬
ner Principalen - ( ob sie schon auß einem Strick hetzen ) hiervon handle/ öc

- ^ uam korrnassevercacin oinNes ^
Also/ daß man/ an Seiten der Stadt / nicht vnbitlich exclainiren möchte/

d^uo ceneam vulcu 8 rnucancern ? rocea noclo ?
Dannobwoler/StiffkischerPatron / in seiner ohntitulirten Veäuckion - Schrifft cc
fürgibk/es seye in deß Stiffts Gewalt nicht gestanden / Gestaltauch sein incenc nie gewe- cc
sen/ der Röm . Käis. Majest . vnd der Reichsvogtey/ etwas zu vergeben / dessen vice 8 er / der cc
Stifft/vmb so viel weniger übernemen oder vertrekten können/dieweil nicht er / der Stiffk / cc
sondern die Stadt / die Reichsvogtey Pfandweiß in Handen gehabt : cc

So hat doch das Werck / vor Jahren / das Widerspiel ( Außweiß der Verträg äe an¬
no 14/1 . vnd 149 mit sich gebracht/vnd hat sonderlich in caul ^ä äene -
ZacT julliciL ( welche/zwischen dem Gtiffk/vn der StadtLindaw von Anno 1584 . biß auff
den30 . April . Anno 160z . an demKäis . Eammergerichtgeschwebt ) er / der Skifft / Anno
i 58/ . den/ . ^ anuarii/k ^cconvencionemLcpecicione 8 arciLulac38 ( die Man doch / än
Seiten der .Skadt / änderst nicht/ dannals deß Stiffts eigne conkeüion - cum procelkaci -
0neclenonaccepcanäo ^ nili ^uacenu8Lcin ^uaocum - öLc . alleZirc habmwill ) juraco
proäucirc ; in welchenarciculu811. also lautet /

11 . Item waar/ daß vier Gerichtszwäng nicht weit vor dem Stifft vnd der Stadt Lin-
daw gelegen ; welche man / von Alter her / vnd noch / Keütvhös oder KeUnhöfgenenk
hat / mit einer zimlichen Anzahl Dörffer / Weiler / Höfen / Gütern vnd Leuten/ so dem
SkiffkMltLchen -vndEtgenschafftvnddemmdemGmchtszwang/vnild
eins theils pfarrlichen Rechtenzugehörig .

16. Waar / daß in deß Stiffts Lindaw vnd desselben Vnterthanen Sachen vnnd Gü¬
tern/zwo vnterschiedlicheBerechtigungengewesen/vndnoch/ersilichdeßReichsvogts
von Vogteywegen/vnv dann deß Stifft -Ammans/von deßGottshausesjurizäiLki -
on vnd nidern Gerichtzwangs wegen.

) / . Item waar/daß der Reichsvogt nicht mehr dann vmb drey Stuck / als vmb Fried-
brüchig fliessend Wunden/zum andernmalvmbziehend Diebstal/zum drittenmal fte-
venlichHeimfuchen/zu richtenhak.

42 . Waar / daß dievon Lindaw/wegen deß Gokkshauses vnd desselben Güter/alleineitt
außgeschöpffte limicirceVogtsbesoldung an freveln/beseßtemVogtrechk/vn Vogt -
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26 § .

stewren haben ; über welche sie den Seifst vnd desselben Vnterthanen ( vel ) kei¬
nes Wegs nicht beschweren sollen.

54 . Setzt Anwaid / ohne seyn / daß die jenige Stifftische Leut / so mit deß Stisfts Lehen -
vnd Kellnhofgütern belehnet/vnd darausssitzen/ in der Stadt Lirrdaw nidemDber -
keitvndjurKäictioneingesessnevttttdgeschworneVnterthanen / sondern nur allem
Vogtleutseyn ;

55 . Sondern waar / daß der nider Gerichtszwang dem Go .ttshauß zuständig .
56 . Vnd waar / daß die von Lindaw allein Vogt vnd Schirmherrn darüber stvn/denen

allein dasVogtrechtvnd die Vogtstewren/wie von Alters herkommen/zustehen.
57 . Item waar / daß die hohe Hber keit/ ausserhalb zu Schönaw / Aeschach / vnnd eines

theiiszuRickcnbach/demGrafcnvon Montfort / a '6 Hcrrn zu ^ kttnanq /
( klilik angehörig ; ( kkkti !,I, . L )
kk . 6. ) Welker hak der Sklffk / in eaclem ea ulsä , den 10. Decembr . Anno 1586 . ^ ciciicionLics

juracos eingereichet deren etliche nacheinander also lauten /
3§. Gantz ohn/ daß ein Vogtey oder Vogtrecht / die nidergerichtlicheDberkeit / vnnd

was dero anhängig ( vnter welchen auch die Bestewrung ist ) in sich begreifst / noch ei¬
nem Vogtzugebe .

39 . Dann waar / daß ein Vogt nichts anders / als ein Schützer vnd Schirmer / vnd den
jrnigen / so ihm seines Ampts halben/ anbefohlen/ wider alle Gewaltthat / m olettaci-
onvnd Eintragmäniglichs/bey dem Seinigenzuschußen/zuschirmenvndhandzuha -
ben/ in Krafft solchen seinen tragenden Ampts / schuldig vnd verbunden ist.

40 . Es ist aber gantz ohn/ daß die Gegentheil einigen glaubwirdigen Schein fürzuwei-
sen/ daßjhnen / von der Vogtey wegen/ferners vnd weitersgebür/dann die Schirms -
Gerechtigkeit/vnd die in den Verträgen zugegebnevnd kp>eci6cllce Frevelvn Straf¬
fen/ ncmlich vmb Friedbrüchig fiissend Wunden / vmb zeihend Diebstäl / vnd vmb frs-
venlich Heimsuchen .

41 . Hingegen aber waar / daß Anwalds Fraw ? rincipa1in , VON wegen dcß Hirten -

stabsvndin Kmfst vielangezognen deß Stiffts xrivileZien/die nidergerichtliche
Dberkeit / vnd was demanhangt / gebür vnd zustehe.

Vnd zwar hat der Skisst diesen letzten Inhaltvon der rudern Gerichtbarkeit / allererst
auch in seinen >Lemori2lien/an die Herrn InHuilllions -vNd relpoLtive ImiMons -Oom -

„ M 1 Ü 31 ios .̂ Anno 1627 . vndI62 § . ( wie die droben/ ^ä/ ^ . ( cz ) ( r . i . ) ( r . 2 . ) eingerückte
„ Stuck weitläufftig zu erkennengeben ) noch beständigwiderholt ; Aber der hohen Dberkeik
„ halbenweit änderst inconir^ in dem er/^ ^. lauter aü'everirc , daßjhm/dem Skisst/

vermög derSpeirischen ^ ccelkacionen . alleObrrgkett Überfeine Lenk vnndGüter /
" Bott/Verbott/FrevelvndStrassen gebühren ; Sintemal die Stadt/ehe sie die Reichs-
" Vogtey bekommen/gantz keinjurisäiötion auss den Dörssern Zu den Kellnhöfengehörig /
" gehabt ; vnd also alles/ was sie äe faäo an sich gezogen / allein vnter dem Schein vnd Titul

der Vogtey inhab . Welches -Letzte auch schon hiebevor xrXcenäirca
'
n dem

" er daselbst arciculii ^
daß alles/ was die von Lindaw auff

'
vielgemeldken vierKellnhöfen / auch andern Host

vnd Lehengütern/fürzunemenvndzuhandlen befugt / solches / allein auß Krasstder
Reichsvogtey beschehe/ vnd sonst kein andern Vrsprung hab.

AuffdiesesangeblichFundament nun / bawet die Fraw Aebtifstn werter / vnnd ersucht ^

( r . i. ) Ihre Käiserl . Majest . daß sie/ in Einziehung der Reichsvogtey/ sich deß schleuni-
„ gen/ bey Lehenfälllgkeiten/ üblichen rechten Wegs / ( vermög dessen alles für Lehen/in xo 5-

-- leügenommen/biß daß ein oder das ander Eigenthumb cloLllc werde) gebrauchemDarauss
diehohe Gericht einem Vogt/aber die nidereGerichtbarkeit dem Stissk einraumen/mit dem

^ Anhang/daß der Vogt/von Reichs -Vogtey wegen/ den Stisst in seinen privile §ü5 vnnd

Gerechtsamegegen der Stadthandhaben solle / dessen sie auch bey sich selbs so versichertge-

cc West / daßsiehierauss vnd l '
peimpecranciorunr llorum pecicorum , der StadtdieAech /

s» doch ohne den Wirth / allbereit so fern macht/ daß er/ der Stisst//L 61 ^ . ( r .2. ) dem ange-



henden Reichsvogt/Herrn Grafen zu Monkfork/obschon die Castenvogtey für sichselbs/ ^
einem Vogt kein ) urisdiobion zueigne/ dannoch alrßgutem nachbarlichern Willen/vnd iie- . «

evencum ( ^ -,i .uibloein monalberii pocelbace , 6^ /VbbaciÜa Imp . eliec ) dtt Adchk cc

dcrkctt/VnS was dem ; von Recht vnd Landsgelvonhett wegen / anharrgiz/ "

firmpt den hohen ceZa! ien > überlassen / vnnd sich mit der nidrigen Dberkeit eoncenmen ; ^
Arrch/aufsolches hin/ diennini/Hon fortgehen ; in 1

'
ecjuioiein cai 'um aucem , darwrder ^

^ loceLni '
t. haben woll. ^

O
'a / es gehet der Stift in einem / Kaisers. Majcst . den r2 . Jan . Anno 16x2 . eingelie-

ftrtem Memorial ( allhie/ ^ ^ k le d ! i . 7-
. befindlich ) noch weiter/ vnd gibt (wider ob- ( k kk k

gesetzten r I . reeonvenciona ! ) rncreplde für/ ^ ^7. )
Daß die von Lindaw die Eakholische Religion in denangezognen vier Dörfern / als

deß Reichs Eigenthumb ( nocemr bene Reichs-Eigenthumb r welches der
Stift in den obangczognenarcicnli8 rund widerspricht / vnndjhm selbs die Eigen¬
schaft perpecuo zumisset) vnter dem Schein der verpsändten Reichs-^ ogkey/höchfi -
firäfflich abgeschafft haben/rk'.

Massen dann der ^ kiftische Patron gleichfalls / in seiner osstallebirten ohnrubricirten
veducbion ( den 26 . Juni ! Anno 16^ 1 . bey Hofeingeschoben )/o/ . /^ . der Reich s-
Vogtey die propi iemc oder dasdonnnium der vier Kellnhöfmconeedlrc , in dem er
schreibt/

Die von Lindaw werden nimmer glaublich machen/ daß/excraju ^ dvocaciX , ihnen
der Blutbann/ausserhalb ihrer Marcken ( dardurch erperperam die Fricdseulen ver-

st-htt ) auffveß Retchs Grund vnd Boven/von eimgem lm ^ erscorc Mx
Kc ^ e , vergunt worden seye.

Gleichwol bleibt es bey dieser Variation , racione der hohen Gericht/noch nicht ; sondern
der Skisstisch Patron/gibt in gedachter veduÄion/o/ . /^ . ferner ehngescheucht für

daß gleich von Ansang dem Stifft nicht allein die niderc / sondern auch die
hohe Gerichteingehändigt / vndvon KäiserLudwigen üderlaffen worden
seyen.

Jedoch vergissek er seiner selbsten wider bald/vnd gibt kurtz darvor s e/./s/ . /^ .) wie auch in ei¬
ner Beylag/obigen ä4emorlLl8,/ ^ -r . / es. ein anders für / ncmlich / daß die hohe Gericht /
( vermög derSchellenbergischen Kundschaft/L ^ -r . 50 .)

einemLandvogtdeß Reichs zugchören / derobristerSchirmcr seye / deß
Gotteshausesvon deß Reichs wegen ; Wie dannnoch jährlich ein halb Fuder
Weins der Landvogtey zu Vogtrechk gereichtwerde/rk '.

Leßlichwirft er alles gar vntereinander / vnd setzt/s/. cimbancer
Es seye darfür zu halten / daß der Galg / so wol als der Kellnhof / vnnd das DorffAe -

schach selbs/dem Stift zugestanden/vnd daselbs die juiUnaa durch den RelchS -

oder aber einen Land-Dogt in Schwaben ( ^uali vero bli , una persona , »OH
duL ünc ; öLunum,non leparaca oEclaadminiKrarinc ? uci koc polberiu8 » ex
docurnenci8 ^ ( d . ) Lc ( e eee . L . ) lic^uido aplparec ) exe ^ uirc worden
seye.

welches einmal ohnverantwortliche von Aalen / vnd nicht von Aostantz herrührende vari -
acione8vnd eoncraiiecace8 , injulbiciani cauÜL naonalberialismanifelte ^ roduno
öc eani luccumbere taciunc .

Lcenim . licucnoncredicurei ^ ^ uisallaauccorlcräriade ^ onic . /. E
ne . / ts. Oe Icä non debec anende ej N8 contedio - c^Ui modo unum , rnodo a--
liud dixic , 8urd . co-r/7/// .̂ o/? -rÄ-rs.F- .bIinc contrarieca8 exa «Hi8 nocorie ap>p»aren8i
ä sudice vel ex otücio adverci Lc eondemnari debec , -^as -r.

kacic - c^uod eoucraria Llle§ LU8 non üc audiendub/ed ä ümine j udicii re -
Z tij pellen ^



2 / 0 .

pellendu8 , /. / . (7. ^ c/7--7 co-rcs^ . ^ eicbsn . i/ecr/. /F . /7^--- . /̂ .79--7 ./ . id c^ uod 6c
Keo obtiner/i excepcione8 eju8 smc in 5aÄo concrariL äcnon compacibile8 .^1e-
nocb . /?/>. 2 . ^ «e/7---7̂ . -- 2 . -7//--7 . <5.
<^uin ^ c?imponen8 ^ uamresponden8 0oncr3riajure suo privandu8 venic , niü
caulla leAicima excusacionem prabeLc,//// --^ !/^ r -7 <7 . c// --r /> ^

serrar . r -- /or-77 . 59-7/r^ o/// . h . rn^ o^N/7̂ . r^/7/ . 6c -^ndr . O^ l-
man . //^ . 2 . / / . -r/E . 22 . Lxcutacio aucem omni 8 adimirurei ^ <̂ ni 3H.
^uid in uno concradiÄorio judicio cam enixeallerere 6csaceri;sedpolklonAum
incervallum ^ in alio j udicio - aliud 6c ex diamecro concrarium priori confeÜioni
rociL8reiceracL,LlIeparenon cedac^ O^lman . H -77/>ö . / o-77 . 2-0/ . 2/ . -7//-« . ^ .

E/ > L"r>r/ . Nürnberg co-7/^ Brandenburg .
bli8dcpramiüi8. supposici8 6cüdvi8 ) subsidiarierem ipsam anZUkretten : Ist bereit

oben bey dem zweiten vnd vierdken Puncten/ beydes Aeneralicer, vnd auch specibce eluci-
dircvnd beleuchtetworden/daßdie Stadt ^indaw universalem juri8di6lionem über die
dickernante vier gantze Jörsser hergebracht hab : Dahero sich alsobald vnnd gleich anfäm
glich/ von selbsten ergibt/ daß der Stifft in solchenDorffern/auffseinenKellnhöfen / derglei-
chen superioricec oder cerricorial-Oberkeit/garnicht ; sondern/ auffs höchste/nur einepär-
cular vnd real-juri8di<Iion , auffetlichen derselben membri ^ haben könne/
^ vuorum enim insolidumdominium velpoüelHo edenonpoceli . / .̂ /cL'r/o . / .

contra nacuram Huippe elk, uc^ cüm eZo ali^uid ceneam-
cuc^uocj ; idcenerevideari8 . § . e^ co-7^ ^ 0 . / . bccüm ) udi -
cacur , rern meam etse .̂ dmuljudicacur alceriu8 non ede . /.
2 . i-7/ ?-r . Oe ^ roc//r . 2 >ad - 7/ . -70-7/

'
? -7/7-77. /F . / r/ ' . 2 . ^ ^ ^ ^ //ro -7L'-77

Liquidem ar§umencum a s >ominio ad j uri8dj6bonem ^ 6c econcra ^ reAu -
buicer procedic . Larc . r-7/. / . ^ ^ -7 . Oe/^^ -7. (7o^ e/7 )/1eicbsn . //ecr/. -7/7-77.

r-7/ s-7 . /o-77 . 2 . ///> / . Icacp probando ^ <̂ uod c^uis juri8diAionem babeac^ inümul
cciamprobacur ^ uddaliu8nonbabeat . -^lexand . ro-7/ ? ^2 . r-7 ^ -7 . /r^ . / . () uL o-
mniacamendepod

'edioneuniu8rei äduobu8dmul 6c eodem modo cenenda
sccipienda sunc. «7. cE c^/^ r-77. -77e -7. secÜ8 ^ ll diverso relpe-
^kuceneacur ^ unc enimjuri8 <äiÄiopocelkeile a^uäplure8 . Larc. r-7 /.

-7A--7 . O . una major ^ alceraminor . Inäe vi6emu8 ^ c^uo8 (1am
^su6ice8

laaberejuri8cii6iionem super ciaci8ciamni8 cancürm aIio8kabere omnem a1iam_L.
/.^o/e-77E . <-/ . h . /^/-/7/-7w/^ o7' . /. /. ^ . Oe I7r^r/. O^Iman .
/ . -/e<7i/7 / . -7/E . 2 /^ . Lumprimi5 vero nikil impeciic^ c^uo minÜ8 alicubi unu« juris-
dictionem universalem ^ UL a rerricorio ciescribicur̂ alcer vero ibidem parcicu-
larem in cerca8 persona8 öc bona , ab universali illa excepcam babeac ^ ille curn^
rerricorio dejure communb bic cxprivi1eAiozprTscripcione,vel ^uocunc ^ ; alio
jure . ^ .ncbar . co-7/H/o. -7/E . /2 . ciuemadmodum nonelk inconvenien5 - uo
unus ürOominu8 in umverso ^ alter vero in parcicularibus c^uibu8dam rebus sub
univerlicacc illa compreliens ^^ rrre^ . i-r /. / . § ./ -r . ^er/?/e^e-ri-77^^ e-77. Oe /?.
LcsicjurisditAio bikariam compecere pocelb ^ velracione cerci cerricorinvelre -
1pe5kucercorum bonorum §c perl

'onarum - ^leiclisn . -77/7-7 . ^ . () uam-
vis vero jurisdi^tio eciam in pauca8 Lc iinAu1are8 persona8 compecen8,po/Iitdici
rerricorium,^ xr<r ^oan . ^ .ndre . i-7 -7 . c/e-77 co-7^-7̂ ^ . / oro co-77̂ . /^lex . ^ 7/. /. /n-

^>r^ L. h . Oe <5. ^7/0/ Ueicbl 'n . ^0-77 . 2 . /r/'. / . siecr/7 7s. -7-7-77 . // . ^.bu-
livecamenöcimproprieicaaecipicur . ^ ec^ue enim rerricorium ^ bocelk ^ diliri-
üum babere dicicur , Hui c^uid specialein rerricorio kabec . veci - / 22 .
uci omnind specialem <^ui8 juri8di <Iionem incra alceriu8 cerricorium babere po-
reK ; velprivileZü , velpreescriprionis , velalio c^ uocun ^; ciculo ^ -7797/0
KeincbinA . 7/e / . c/./ . / . -7«-« . 2/ . c«M7
kerlkac icacp ac brmum manec ^ udd cercius aliHui8, baben8 in loco vel villa juris-
di <Iionem ^ propcereanonlkacimbabeaciu8superioricaci8 ; cum üncplane sepa-
raca, lVlinZi . 7/e ^e . -7T7---./2 . R.eincbin § . 7/. /or. -777-77. / .̂ sed limica-
capoce1ia8eciam limicacumprodueiceEeÄum ; adeoc^; speciali8 Lc imajurbdi -

Äio §e-
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clio Zenei ali öc alrz: liaur 6ci oAar^ auc i^ <gui c^

uoaä c^ niä clomiiünm läabec^ tu ^ e-
rioricacein tib>i aclt'erere pocotkice ^ /^ r ^. ^aL^ät . Viecor . ^r/^.

<70-^5/. ^^ . r-7 -rs/^.
In fernerer Erwegung/wiein tpiritua1ibu8 , die Pfarrkirchen zu S . Stephan/ein xar - 2 .

ockiüüs Lcclelia , vnd mit einem Aeneral Kirchspiel ( das sich eben fo weit/ als der Stadt ke-
cuIär -Gezirck oder Marckrcchterstrecket ) begäbet > Entgegendie Stisstskirch ein eximär -
te tpecial -Kirch ist/ vnd allein einzeler Güter Besitzere / in besagtem Marckrccht wohnend /
darzu gehören : Daß es also eben auch dergleichen Meinung mit der Weltlichen Dberreik
Zeneralncr erreichen/vttd benantlichdie Stadt in ihrem gantzen Pfarrgezirck oder Marck -
recht/dienniveitiil -Dberkeit ; der Stifft aber/ ( als eittpareiLulor -Stuck der Stadt ) al-
lein aujf feinen befreyken tpecial -Gütern/einlimicirte päl cicularGerichtbarkeit salles laut
deß/ oben/ ^ -rE . 7 . L>" ( nun n . ) nlleAircen Ieugen -rotnl8 , vnd Costenzischen Vr -
theilbricfs ) haben soll vnd muß.

Welches no/rnQacun . der vier Kellnhöfen halben/desto sicherlicherzu stacui rcn/dieweil 5.
selbige (wie bey dem vorgehenden sechsten Hauptpunkten aä oonlum äemonckrü c worden)
retf >eAu der Dörsser / darinn vnd darumb sie samptfhren per tinentÜ8 ürnircmur parcicn '
lar -vnd einzele Höfald Güter sind ; AlsoreAnlaricer kein nnivertlcacem jurisäiAroni ^
nach sich ziehen können .

8ioniäeni in eerco t'undo cerricorinm non conckituicur .^ kalcl .r-r /.
<5 . (7. Larc . / . / . ////-^ . /7 . sä ton . co-rf?/7 - <5 . ivs/. nec

cerricorium liabere ciicicnr - c^
ni c^

uid t^ ecräle in cerricoi io Irabec : Oüm cecrico -
rium tic^ ^uociciam univertale . ÄE öa ! 6 . r> / . / . § . i-rr^ro . co/./ .

vecian . cs-r/7/2^ . ac <̂ ; iäeo ex vulAacä Lc cornmuni Ockten -
rencia ^ Oräinaria öc nnivertälis ) uri8cli <2io ^ illa ^ ro ^ rie clieacur ^ c^uT cerricorio
coliLrec . Larc . öc ^ leieliln . ? otI'umta¬
rnen juri8ciictioneni t^ eeialernz eciam incraa1ceriu8 cerricorium liabere ^ e^ ^ «-
/s
/^ääe , c^uoci tieuc ? rincep8 ve ! a1iu8> conceäenäo nnivertalicer unum rerricori -
nmzviäecur nnlvertaIicerjuri8äi6tionemconceciere : ica eciamrem tinAulare
conterenäo ^ clicicur vel nullam vel parcicularem cancummoclo juri 8cli <5ti.oneni
eonterre , -/oce-r? Larc . ^ r-r / . / . / <-. eö- saton . 2-0/. co-r/7

uri86iötio enirn nonte ^ nicur aiienacionenn
Ourci8 ^ nitinominätinl äictnm tic : liveveniac tola,livecurnteuäi8 : nitiilenim
cornnrunelial )encteuclLcunä ) uri8ciiötione . Är/r/' . / . / ^'^ . rir . 2 . § . r/e---

^ /i^ . 2 . ri/ . / . niiril eciam alloäia /r^. Lc in Zenerali ter -
mone ea, ^UX nobi8 cariora öcj)recioti0ratunc,nonconcinencur .(7uiLc . ^
/r^ . -ro-r c^o-r/ .

Allermassen etliche andere nechstgelegne / so wol dem Closter Mehreraw bey Bre -
gantz / ( welches Closternocorie kein jnri 8äi <5tionhat ) zuständige/als auch dem Stifft Lin-
daw selbs gehörigeKellnhöf/benantlich seyn/deß Gtiffts/mehrberührker/mit dem Ricken-
bachijchen Kellnhofgrentzender / vnd der Güter halb / vermischter Kellnhöf ZU Ablach /
( iiiiii ) Item / die jenige percinentim der Kellnhöfzu Schönaw vnd Oberreitnaw / wel- ( Liii 1 i )
che in der Herrschafft Wasserburg vnd Achberg gelegen / vnnd den Inhabern derselben
-ängstlich Anno 1593 . vnd 1601 . verkaufst worden sind/ gar keine Gmchtbarkeit ; An¬
dere aber/als der GrafEmbsisch Kellnhöf / indem Dorfs Wolfurt bey Bregentz gelegen /
ebenmafstg nur ein prXäiariLm vnnd parciLulareni ) uri8clMoneni _^ hergebracht haben.
( KKKLKK . I . ) ( LLLlc

LszekteltgleichwolderStiffthierwiderem / daß der KellnhöfLiblach / der Reichs- ^ ^ . i . )
Vogtey nichts verwandt noch zugethan seye : Item/daß man sich keiner percinencie ^ cc
deß Kellnhofs Schönaw in der Herrschasft Wasserburg zu erinnern hab ; vnnd da gleich da "
weren/daß darumben die percinencien , so in andern Herrfchassten ticuil ^ alsobalden auch ^
ejutciem ^ ualicac^ mit den Kellnhöfen seyn sollen vnd müssen; weil das Gegenspiel bey vie- «
len andern Herrschassten gesehenwerde . «

) Aber



. > ^
Aber es ist nicht allein ab denen kurß obenLree . ( iiiili ) pvoci'ucirteu rwene» cn .

( KKKIe kh-ilbr.efen/sondernauchaußbtpkommendemKaussbrief/stö/ .^ . ( LkLstLst (2 a
'

>> desstnemSkuckGutzuRickenbach/außderHiiebzuLiblachverkalMworden/stollciid
anLienhardR -ukinsHotz/da6Kel !nhofgllt !sigmLr !stach : mrnds °llderdarauß ^
hmdcAmß/aIs - 4 - ß. -z. w,der dimengenLiblach in dieHucb/darcin solch Sturkaucbv ^
mals gehört hak : Auch der Fraw Aebkissinhasst vnd verbunden seyn / hniker^ -ander vmb die
Hauptzinß vnd all,hr Recht ; Massen sie dann solchen Brief/wegen der Lehen -ond

"
steb

genschassk/besiegelk/Anno 1455 . ) klärlichzuersehen / daß/vor fahren/der Stille 0 »
KellnhofzuLiblacheben auch seinem Pfalmkgerichk für boktmässMnndüuer Äm od -?
Heromnunsn ^ dcnKeIl ..hösettz .. Rickenbach/Cch ° naw/AcschachondZbcm
gehaltenhab . ^ st sich darbeynebens nicht ivenig zu verwundern / daß er / der Stillt / der
Gchonawi,chenpcinrienc,en. sich nicht mehr erinnern/zumal solchevnnd andere austaele
gne percilreiicieii - nicht cssilaem gualimris cum corpore ve! copice der Hauvt - llellnüb^
senhaltenwiÜ ; Tadoch dieselbige/ ( so wol/ als die biblachische ) percinenrien . droben/»^

( 0 . ) per exer - Lum auß der I.eruielaeion, ( die er/ der Skissk / in tinu L- arcö hat , wie
auch durch dieVerkaussstitul s drunken/Lst/ller . ( mmmmm m m mmmm m m m m
m . ) folgend s aci oculum cicmonllru c werdenvnnd sonst ohne das/äe jure so lana vrL-
lu ^ oniicwlrd/ ^uoäunLreseoäeiniureceniem ^

eloneccliverli relpcau8 ostenclancur . Lbenocli . -st -r-

welches aber der Skissk bißhernie thun können oder wölken; auch darumben st immeriewe-
Niger thun kan ; dieweildie jeßige Fraw Aebkissn / sampk Herrn Grafen zu Monkfork / in ei¬
ner im Januar . Amio - ö ^ v . am Kaiser, . Hof eingeschleichter bupplicarion ( wie obacmcb
dek ) stlbs bestritken/daß die von ihr angegebneDörsser / Weiler vnnd Höf/zusammen Ge -
» chtb« /vnd gleicher Natur / guallree vnd Eigenschassk mit den vier eingezognen Dörjftrn

S . Au dem/ daß nicht nur in der nechsten Nachbarschassk/ wie vor allegirc . sondern noch
weiterhinauf/in derganßen -̂ andsart dif-pndienseits/auchnebenzudef^ od "nstehes/ketn
cerricorium oder univerlal - cii/tEus , weniger ein^ )alfgerichkAubefinden oder namhaft

zu machen/ welchesmit dem Wort Kelltchofcimiirc oder aufgedrucket werde/
^ .cciui in cteLlaratione Luc incerpreeLcione aücujus Lötüs vel verbi facienä ^ con -
tuecuäo vicininrn3ximeinlpicienä3eck,eciam in oneroiis . / . s/e ^ r

'6.
Xie . Lverb . jun . k ? ecr . ? eek . ^ r . E /E

rsEE . 2F . ^ . // . c^ura babec vim cieroZacivan ^ incer -

precacivam äc Ümicacivam . Lverb . ro-r/7 -/ . E/r . ,/ <?. 2. öc Lravec .^s-r/7^ .
Unäe reLie äucicur arZumenrurn 3 conluecuäine reliouL re-

§ ioni8 S( vieinorum nobilinrn . r . <5. ^eco-r/L^ . Lc ^ eLembec . //^ . 2 .
--E . 2^ . ^ uä conl 'uecucline vicinorurnnonspparence - omni8 conceüio .

Lc äilpoüc ^ accipieiiäa elb lecunäüm Zeneralem cuju8^ ; re §ioni8 rnorein am;
observanciam . ^lolin . /i/' . / . 2 . öc ^ när . I^nicben . s/eL

() enn vieini ^ eoniueeuelo , (^ULndo non elbeonerä ^ leeileennLinrn aur ^rLter w §
cornrnune , poceib äe provinciä in provinciarn excenäi . We . Lverb . jun . cs/r/7/7 '.

bln (ie ^ beiHur . eonlet ^ueneer 3r«

§ ui ^ 83bauä08poÜ ^ vicinicaci8jure » vicinorurnkraneorum öc ^ eavolicano -
rumrnoribu8uci .

<LststgleichwoldieSkadtLindawinmchrgemeldkemAntro 1659 . ex parce 5ereni/H-

MT vominX LeüIonariX .an dem KäiserlichenHof/emjeikig überreichtemSchriftlichem
Bor-vnd Anbringen /über diesem Fundament / eme6 vermeinen frechen Ange¬
hensbeschuldiget/vnd die klareWort desselben dergestalt reackbmircworden/

samb hätte sie/ die S ^adk/ 36 rauceäinern uique osstermals widerholk/ excl3miro

vndgeschrien / Es könne mit keinem einigen Exempel / bevorab vmb dieStadt -Lin-

daw dargekhan werden/ daß der Nam Kelltlhof oder Hof / ein andere/ als eines



parcicular BawerME Mayerhoss ober Hieben Bedeutung / jemals ge¬
habt/vttd noch auffden Hetttigen Lag habe :

Mit verdrießlicher Widerholung desicn / was ex parre deß Stiffts / schon hiebevor einge- cc

streiek worden . Dieweil aberhinwlderumb ex lüperim ibus i knnd was die Stadt dem "

Stifft geantwortet / klar/ sattwnd am hellen Lag / daß sie/ die Stadt / äupüeem ( eumch

Zenemlem Le lpecialem ) ÜAniiieacü verbi . Hps / ulcro gestanden ; von dem compoüco
aber Kcünho /̂ äiluciää erwiesen/daß selbiges so wol in der Nähe / als in der Frembde / ja
auch zu Weiler/Scheiteggvnd Hohenweüer selbs/welche Ort man alcrinieeus opponiic )
eine Luriam ^ zwar nicht rutkicam vel ümplieicer Oolonai ianu sondern vel LeclesiL üve
iaemm,clomlem . vel villieariam bedeute ; zumal hierwider nichts erheblichs/sondern nur
cLvilla äc pecicioues priueipü auffdie Bahn gebracht wordenSo thut die Stadt / selbi¬
ge/zu Verschonung cocprwikamiüimorum leckorum , allein Zeuemli eommäiQioue - ' j
ucilium acce ^ cacioiie Lc i emitlioue aci Luperioi ^ über Haupt abfertigen / ne

.. — lupubiieLLOMMoilapeLLec ,
cemporacaucoloZo bouasttermoiiemorecur .

cLinmal/vnd es sey gleich mit andern außwendigen Kellnhöftn / dero Eigenthumbs
Inhabern vnd Vögten beschaffen/ wie es wöll : so ist doch / m uotkrä täeii Hecie ^ weder in
dem Vmbfang deß vralten bißher ohnverruckten Stiffts selbs/noch irgend in einem der vier ^
Kellnhöf/einiges ÜAuum^ veillAium oder umbm eigner cerricorialischer arIuumvnd ju-^

auch Blutbanns vnd anderer Herrlichkeit ^ als dasind/Gant/Fangnuß /
( Larceraucem elk uoca cerricoru . Lverb . r-r /s<7 . ^ -r . <Dtl ) (§/
Banv / Branger / Galgen / Hauptstatt ( aiicer Rlcht -vnd Rabmstem ) Hem
üee oöek Nacht 'lchtkk ( nam §c cai'niücis concluÄions Ln ciimiilioiis jurisciiÄio o-
tkeuclicur . /. / . (7. ^ oAc. / . Oocbmau .

- Schergen / wie auch Gret --Ioll --Müntzhäuscr / Iagtbarkeit / Item / Vinb -

geld / ordenliche Bett oder Sttwcr deß Vermögens / colicLtirung / Nächstem
kr/Abzug/Huldlgung / Sodann Abfordcrung von den Hostvnd Landgericht
ten / Mühlin / Maß / Meß / Elcn/Gewichtsbcschawung / Wochcnvnd Jahr -
Märcht vud dcrglcichcn j so vor rss . 70s . 400 . Jahren/rund also vor Verpfändung der
Kellnhofvogtey gegen -Lindaw vorhanden gewest wercn/ anzutreffen oder zu bescheinen /

^ .cc^uicelHucibus omnibus Letibusöceikectibus luperioricacis ^ eci3M iplLmtu -
perioriracem cellare ^ ciieeucium etk^ Lc l^mbolis cleÜLieucibus , eciamres iiZnaca
clebcere reAularicer LLnlecui^, KniLben . /F/.

öc -rLl-r-- . ^ F . Zc Lalcl . r^ / . r . h . r -?r/rs . ^ . r-?/s--.
Oeô ?c . ^ ^ exkarcolo craclic^ o^

uocl nullusclicamr babere mrrlcorium ^ niti
c^uibabeac mixcum imperium ^ öc poiHc in potl

'eiHonem miccere re ip>83 .
^r . Oeliciuiclem proprium cerricoriiacLiäens 1ic >̂ in polletkionem ^.

miccere . ^ k e1in . /-r -rE . / / . ^ ex -

vielwenigervon dem Stifft einiger citub privileZiuM oder immemorialische prXlcripti -
sn dergleichen cerricorial - vnd M3le6 ^ ischer Hberkeit auffzubringen oder zu belegen/

il ^uis aucem Loncenciic ^ te meri imperii vel reAalium aliorum c^uLii poüeiüo -
nembabereincmbnesöLclilkriÄumLliLujuski -inLipis ^ Lomicis ^ Livicacis .- auo
riculum velprivilcAmmvelulcramemorialem prXlcriptionem ^robare ^ auo
kuocumbeoe clebe ^ ^ eicbtn . ^ cr/7^ . ^ --r . ^o .

Das Widerspiel erhellet vielmehr auß deß Stiffts eignen ( lolicä caucelä ea alleAancio )
vnd auch beyder Theil communibus inlkrumencis : In dem der/zwischen dem Stifft vnd
derStadkAnno 1471 . gemachter vnd droben/ ^ ( f. ) auffgeführterVertrag / dem
Stifft nur ein Pfalenßgericht/der Stadt aber die Gericht Zeneralicer accribuirc vnnd zu¬
schreibet . Nun ist aber ohnverneinlich/obwol das -Latinisch Wort/juäiclum - in gemeinen
Rechten/vnd dero Lehrern/vielerley üZmücLcus hak/

( lumi



2/4 »
( Lurnicur enimpro diLcrecione - pro examinacione Leu dcliberacione ^ prosw
Aoricace , pro poenä ^ pro indanciaeauÜie diLcuciendX Lc parribu8 eju8 ^ /^bb . r>̂ >

sie/ . iVl^ nling . -7^---. / // .^
Daß es doch mit dem Teutschen Wort Gericht / nicht die Meinung ( wie lVebner . m

-r-e-"ü. Gericht / inadvercencer pr ^ Lupponirc ) habe ; sondern das Wort Gericht /
in lingulari numero ^ heissek eigentlich vnd beständig ein Äing ( Oripbiand . i/e Weiche
bild/ E ^ /o .)etnSchöpffenstul/ein gehägt / verbannt vnd ordenli-
cher Oonsels oder Konvent eines Ammans / Stabhalters/oder Richters/sampt dessen
zugehörigen ^ lLeüorn , Beysitzern/Schöpften oder Gerichtsgeschwornen ; wie der tägli¬
che Gebrauch dieses Worts / Item die compoLica desselben / ( als Eammer -Land-Hos-
Stadk - Marckk -Forst -DorftEent - Straff - Ehe -Gast -Schaden -Mann - Bogt - Mayer -
Gericht ) mit sich bringen . In plurali nurnero aber / vnd wann man sagt/ die Gericht /
odernntdenGerichten/hohevndnidereGericht/rc . bedeutet solche Redallemstdie
juri5äMon vnd Gertchtbarkeit / Inmassen auch oben schon einmal , . cleäu-
circ . Dahero dem Stifft / durch Gestehung eines Pfalenßgerichts ( yuod ä loco . ubi plu-
rimüm tic ^ ica indigicacur ) nit gleich ein cerricoriurn oderLuperiorica8 eingeräumt wird :
Bevorab / weil solch Pfalentzgericht / allein von Bawren vnnd Leibeignen Leuten besetzt ;
Auch denselben / besag Vertrags/ nichtganßeDörffer oder alle Sachen / sondern allein über
Sachen/Kelln -vnd Hofgüter/ ( deren Besitzerseyen gleich Gottshaußleut oder Bürger )
berührend/zu richten eingeraumbt/das übrige aber der Stadt Gerichten überlassen wird .

Lubdicu8 aucem proprie non dicicur ^ c^uando non eil nacuralicer Lubdicu8 ^ liLec
2 raciorlea 1icuju 8 aLLidenci8 licLubclicu8 . Ourc . Ieni . co-r/? 20 .

O ^lrnan . ro-« . / .^ r . 2 . 2^ . vel Lorciacur Lorum ; nili öc do ^-
rnicilium babeac . (7/e-n . / . r-r cs-^ . /^ 80 ein . i-r / .

uc lic parum oblbare videacur ^ c^udd rnonasterii
Irolnine8 , racione bonorurn cenLua1ium,NichtaNda6 StadtgMcht/foNdcM
an deß Stifts Vsalentzgericht folgen müßen . Nec enim ex eo Loncluden-
cer Leciuicur ^ daßdM bomine8 . eben einer solchen Gerechtigkeit halber ( ra-
rione niinirurn Lori ; cüm tarnen reli ^ ua jura Luperioricacem adeocj ; univerlä -
lem juri8dlöIionem nocancia pene8 urbern Linc ) Mthk für 0tß Stlßtö / alö 0tt
Stadt Unterthanen zu halten seyen r nili qui8 , concra ^ O-/. r/r c/E /.

( ubi non racione LorLLed domicilij > proprie Lubdicu8 dicicur ) no -
vanr Libi debnirionem Lubdici conbugere öc a propriecace verborum recedere ^
Velic : Mnu8 re6Ie proeedecba :c argumencacio ^ dietveil dkß S )tlßt9 § tUt / Nt1
urbi8 Gericht / racione bonorum deß Stiffts/zu folgen Nicht schuldig ; Lrgo ,
so hat urb8EciNuniverLa1emjuri8di<Iionem velcerricoriurn : 8icucöcbocargu-
mencum claudicac -. Äer Stißt hat da6 ^) faleNhger1cht/racione luorum bo¬
norurn , LrZo eciarn cerricorium . ( ) uiaucrumc

^ ; Lall 'urn,öL unumLinealcero eL
Lepocelbz prLlercirn Ll cerricoriurn acerrendo Aladücjue poceltace delinireveli -
Niu5 . si -er/'s ^leicliLner .

^ r/H . / 2- . 2 . / r/- . / .

Wie dan auch berührter Vertrag/die Besitzer solcherKelln -vnd Hofgüker/m
'
cht l

tische Unterthanen/oder daß sie in deß Stiftts Gerichten gesessen seyen / sondern allein

e KK. KK Gottshaußleut ( k 1cb 1c 1c . Z . ) 1nriru1irc : Neben dem/daß der Stifft in seiner recon -

L 1c . z . ) ^ encion ( Anno 1 5§7 . den 7 . Jan . zu Speier producirr ) 2̂ . lauter setzt/
Item waar / daß Anno 14/ r . der löbl. Frey -Stifft zu Lindaw / vom KaiserFridrichen
miltisterGedächtnuß/nebeneondrnnrungder erstgegebnen Freyheit / insonderheit
gnädigist befreit/ ( welchPrivilegium aber in bac caulbä nie producirc , sondern still¬
schweigend Übergängen ) worden/ daß V0N NUN an kwigltch / auffbemeldts Stiffts

Hueben/
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Hueberr / Höf vnnd Gütern niemand sitzen möge / dann deß Gottshauß eigne
Lcut/rc.

Dererleyimpecrociori aber es gar nicht bedörsfk/da die Inhaber solcher Hueben / Höf
vnd Güter ( von Dörflern stehet Nichts ) deß Stiffts Vntcrthanen / vnd in dessen ei¬

gnem außge)ircktem tcrritorio seßhafftgewesen weren : sintemal bey solcher Beschafi-
fenheit/ der Gtifftjhm wol selbs/ vi superioricacis , helffen / vnd keinen einlassen können / er
hätte sich dann zuvor mit der Leibeigenschafft an jhn ergeben : wie die viva Praxis bey den
vmbligenden Graf -vnd Herrschafften/ ein solchesnocorie mit sich bringt .

Incerim ^ ist bey dieser incerpreracion , abermal per tranüturn zu aänociren , wie vi§ i-
lanc der Stifft jmmerzu gewesen/derStadt LindawAngehörige / von deß Stiffts Gütern
zu verflossen/vnd das Wasser allein auffdessen Mühlinzu richten ; sintemal er sich nichtge -
schewek/ihnenLindawischen ( wider das alt vermeint privileZiumcie anno 866 . ibi : r^ -

vnd die -rE . 72 . eäirre Vrtheilbrief / besag deren / die Bürger /
derHerrnvndStädteigneLeuk/derKellnhofgüterjederzeitfähiggewesen ) die / von ihren
Goktsgaben/meiflentheils dem Closter/ ( wie auß dessen eignen OoLumencis erscheinlich )
zugewachsen ; in dem Marckrecht gelegne Güter / auß den Zähnen zu reißen ; vnd dargegen
den Statischen Leibeignen Leuten/ die Fähigkeit deß Spttals / ( wiezu End deß Vertrags
cie anno 1471 . zu ersehen ) vnd andere der Stadt jura zuzuschantzen.

Aber aä priora zu reAreäiren vnd weiter zu bescheinen / daß der Kelln vnnd Hofgüter 9 .
Anhabere der Stadt Lindaw äilkrickuales seyen : bezeugt ein solches deß Stiffts eigne^

( 111111 ) cum solicä caucelä exlnbirende Gerichtsöffnung oder Ordnung ///k/ ' ( 111111 )
die Ehafftttl Gerichts betreffend / rc. gantz lauter vnd hell : sintemal daselbst außdruck-
lickkkacuircwird/

daß die/so Kelln-vnd Hofgüker inhaben / allein voll Gehorsame wegen ihrer
Güter/vuv deß G ottshauscs eigne Leut/wcgcn Eigenschafft ihres Lews/
vor Pfalcntzgericht zu erscheinen / schuldig seyen.

Welches nun ferner mit vor -vnd nachgehender oblervan ? beflettigek/ weil auß dem dop - i
pelten Vrtheilbrief -rE 72 . ersehen wir d/daß Anno 1585 . allein die Gottshaußleuk / zu
dem Gericht auffder Pfalentz gehörig vnd böttmässig gewesen ; vnd daß noch Anno
nur die jenige/so Kelltthofgüker/Hofgüter/vnd die Güter darein gehörend/viel oder wenig^ ^

ingehabt ( sie seyen gleich Bürger / der Herrn oder der Städt eigen ) zu den jährlichen drey
Pfalentzgerichten zu erscheinen/auch sich allda für Richter gebrauchen zu laßen/schuldig ; die
Skifftischegemeine Lehenleutaber hierzu nit verbunden gewesen ; wie dann auch ehegemeld -
te PfalenffGerichts -Hrdnung s/L/ ' ^ . wie bcvogtttm Frawen vnnd Kinder zu
diesem GmchtverkÜNdetwerdmsolle ) weiterzuerkennengibt/ daß nicht nur ohner-
zogne Kinder vnnd ledige Löchker / sondern auch Wrttfrawen / Mannbare Söhn / in der
Herrschafft Bregentz/Tetnang vnd deren von Lindaw Gerichten haben bevogtek / oder die
Vogt daselbs seßhafft seyn mögen : welches nichtbeschehen dörffte oder könte/ da der Stifft
rerricorialem ) U1 isäiLkioliem über solche Leuk / vnd dero Vögk hätte . Ab dem allem dann
inevicabiüccr sich ergibt/daß deß Stiffts limicirce Gerichtbarkeit / nicht universal , son¬
dern alleinan Leibeigne Personen vnd auffgewisseHöfoder Güter präcise relkrinZirc seye ;

ssZnarn visenina vocabulurnGchvl 'fMN/Zeneralicer sub ) e6kionem äenocao ,
Oail . t/e/rrre/? . 0^7 . 7 . -r/E . / / . Lc OLcld -e . r-r -7.̂ . ^7^ .
naen non raro improprieaccipiencäumpro 1

'ul) je6kä maceriä , ne excra eam cra-
lIacur velexcendacur ( OLckclX . Lc
Lelolcl . 2/^ . GthstfuM/ ) keZ aä res Lc perlonas proprias , cie c^uibus
kermo eik, reikrinAacur ^ cr O/Irnan . / . -7E . //I . /o/ .
sZ7. ^ r-rffr/r0 0 so 0 . § . ^ N ^ NMMN/
dit ^ intpe6tio,8cc .

welches zumal in Obern vnd Nidern Schwaben sehr gemein/ ja auch in etlichen Orten deß
Franckenlandes zu befinden ist/ daß so gar die Freißliche oder Centbare Oberkeit allein auff

gewisse
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gewisse denkbare Güter sich erstrecket ; Masten 4 . 2̂ 7 . eine
Zeugettsag mikbringk/daß/welche Cenkbare Güter haben / die gehören in die Cent ; welche
aber nicht Cenkbare Güter haben/ die seyen vor der Cent befreyet.

11 . Aber das/ist in Zweyen andern deß Stifftsvnd der Stadt LindawVerkrägen an¬
no 1491 . vnd 1571 . ( droben/ ^ vnd m - eingerückt ) außdruckenlich gesetzt / vmb
was Sachen ( aber über mehrers vnd weiters nicht ) einer Fraw Aebtissin Pfalentzgerrcht er¬
kennen vndrichken soll/nemlichvmb kleine Frevel / das ist/ was beschichL Mit Schell -
Worten oder trucknen Streichen : Item/was den Hirtenstab antrifft / so auff
Zveunvosenvnv denGutem darern gehörig / bejchehm .

Was aber den Hirteustab antreff : ist etlicher Massen aussdem ArypteinesHir-
tens ( welches fürnemlich darinn bestehet/wer/vnd welcher Gestalt man jhn bestellen/was
vnd wie viel/auch wodurch vnd wohin er das Vieh treiben/vn es ohnschädlich halten soll/rc .)
vnde ^ ^ leictisneri/o -^ . 2 . ^ r/7F ./o/ . 7^ . ( übe die Verleihung deß Hirten¬
stabs/ pro parcicula der nidern Gerichten / angegeben wird ) wie auch ex craäuione öesol-

Airtm ^ gh s da er schreibt/incei 'äum percineczu dem Hirkenstab
rancüm poceikas Hueeäam moäiea ^ nemlich die Weg zu bawen / Außschlag deß Viechs zu
ordnen vnd zu machen / wann Schaden von Viech bejchche/zu straffen / schaohafft Vieh zu

(m m m pfänden/vnd was dergleichen ) guter Massen erscheinlich. ( mmmmmm . i . ) Aber in ge¬
rn m m . genwartigem Fall / noch mehrers vnd lpecialiüs ab beykommendem altem Bericht/L/Vrtt .
1 . ) ( mmrnmrnm . L . ) s welck̂ en die Stadt / bey craLbrung der zweyen ältern Vertrag erkun-
(m m m digt vnd fürgelegt ^ zu erlernen/ als welcher so viel mit sich bringt/daß in den Hirtenstab/die
rn m m . Außschlag vnd Lreibung deß Viechs ; die Erkäntnuß über Weg vnd Steg für-vnnd durch
2 . ) die Kelln -vnd Hofgüter gehend/ ( dann sonst die Wegschaw / oder die Vnterhalt -vnd Räu¬

mung der Gaffen vnd Bawstrassenrc '.der Stadt/als der Enden Dbrigkeit/durchaußgehör
rig ) die Befriedung der Deschen/ vnd Besichtigung der Pfatten / in den dreyen Kellnhöfen
( aber im vierdtenzuAeschach nicht/dieweil daselbs weder Desch noch Pfatten sind ; Auch
solcherart den Blumen -Besuch auffder Stadt Atlmein hergebracht hatffo dan diePfänd -
vnd Lreibung deß schädlichen Viehes in die Kellnhöf/gehörig seye.

6tz) s hatgleichwol der Stifft sich zuweilen vnkerstanden/ auch das überzäunen/überäh '
ren/übernrarcken/übergraben / übermeyen vnd dergleichen Sachen vnter den Hirtenstab zu
ziehen/vnd jhmeselbsVrtheilbriefzu ertheilen ; der Hoffnung / eine poüejUooveL ^uaii
dardurch zu erlangen : wie in seinen proäucircen voLumencis mehrfältig zu ersehen/ sinte¬
mal aber ein solches/theils der Stadt ohnwissend beschehen/ ( vmb/daß die Bawren still¬
schweigen / vnd sich lieber von einer Fraw Aebtissin straffen lassen ; weil ihre bestimbte Bussen
gering gewesen/ vnd dannoch offt gemilterk worden sind ) theils von der Stadt/auff Erfah¬
rung / stracks widersprochenvnd hintertrieben , zumal die cerriconal -j uri8äickiori , Zenera -
licer in allen fürkommenden Sachen fortgesetzet / so dann die Verträg jedesmals darüber
gemacht worden : So hak der Stifft/durch diese clancularios , vwioso ^ vnd allein wider
etliche vnd nicht alle der Stadt Bürger verübte parcicular -LÄus, kein rechtmäßige univer -
üü -pra :l '

crjpcion oder excenüon seiner Hirtenstäbischen oder real -Gerichtbarkeit/anfan¬
gen oder vollenden mögen.

Aber man laß gleich ohnvergrifflich/ Lc iine pr ^ j uäicio seyn / daß der Stifft oblpeciß-
circe excenüones rechtmäßig prLicribircz ja aller der jetzigen aLkuum halber / welche in sei¬
ner Pfalentz -Ordnung begriffen/in ruhiger offner potHüioo o über alle verjährliche Zeit
Rechtens / gewesen seye ; als er doch nicht gewesen ist.

12 . So wird sich doch/exenumeracioneder darin » begriffnen Arkicu ! klar bestttden / daß
selbige allein aufffolgenden Stucken bestehen/ ^ . Daß deß Stiffts Amman/ die auffdem
Boden/vor Gericht -oder auch der Pfatten / vnnd übergangnen Botts halber / angelegte
Straffen/einziehen ; oder in Weigerung dessen/dem Gebüsten / von Pfalentzgerichts we¬
gen / an drey Schilling Pfenning die Bezahlung aufferlegen/vnd / da solches auch nicht ge¬
schehe/alsdann den Vogt über die Kellnhöf / vermög der Käistrl . co ntirmacion . anrüsten
soll/damit der Vngehorsame zu Gehorsam gebracht werde. r ^ Daßdie jenige/soKelln -
oderHofgüterinhaben ; von Gehorsam wegen ihrer Güter / vnnd deß Stiffts Leibeigne

Leut/
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Leuk/vonjhrer Leibeigenschafft wegen/jährlich im Majo/vorPfalentzgericht erscheinen sol¬
len. Daß ein Gemeiner vnd die Vnkergänger / in den Höfen / aujf dem Boden vmb
die Hauptfach / Schäden / vnd alle Stuck / straffen vnd sprechen/ oder der Amman aujf An¬
rufen / ein Kundschaffk auffdemVodem / auch Lag vnv Vnkergänger verordnen / ansetzen
vnd äepuciren soll. 4 . Wann einer/der Enden vnd Orten/wo es einer Fraw Aebtissrn
zu versprechen stehet/ an Pfatken / Zäunen / Höltzern vnd andern Dingen / Schaden zufüg-
te/zu Holtz oder Feld : daßder Lags vmb ein Pfund Pfenning/vnnd Nachts vmb zwey
Pfund gestrafft werden soll . 5. Daß der/ welcher einer Person einen Eyd äeterirc ^ allwe-
gen sechs Pfenning geben solle. L » Daß von Freveln vnd Straffen / einer Fraw AebtG

'n
verfallen/garmcht - von andern Sachen aber/an ein Fraw Aebtissin / als die Oberhand /
appellü c werden. 7 . Daß ein Parthey bevogtetenFrawenoder Kindern / allein / vnnd
nicht zumal auch ihren Vögten/so in der Herrschaffk Lettnang / Bregentz / oderdero ven
Lindaw Gerichten geftssen / für Pfalentzgerichkzu bieten/schuldig seyn soll : es seyen dann die
Kinder noch alle vnerzogen . § . Wann die Oesch/ in den vier Kellnhöfen/ beschlossen / vnnd
durch die Keller verbant worden seyen : daßalsdann niemand mehr Roß oder Vieh dar ein /
änderst dann angebunden/vnd auffdas Seinig/bey Straffdrey Schilling Pfenning / füh¬
ren soll. 9.. Daß die Leyhe der Kellmvttd Hofgüter/wann dero Veränderung innerhalb
Monats/einem Keller nicht angezeigt wurde / abgeschlagen werden mög . n Daß die
Vberzäunung vmb drey Schilling Pfening von jedem Gtecke/dieVbermäh -Vberschneid -
Vberäher -Vbergrab -vnd Vberbawung aber/vmb drey Pfund Pfening/vonjedem Stuck /
gestrafft werden soll. n . Daß ein Pfatkzaun einem zimlichen Mann vnker die Achseln ge¬
hen/vnd ihn stehend kragen/ auch so dick/ daß keiner dardurch schlieffen möge/ seyn ;Sodann
allweg an den vier gejchwornen Pfatkschätzern stehen soll / obste Friedbar seyen oder nicht.
12 . Ein jedes Hauß in deß Stiffts Zwingen vnd Bännen gelegen/vnd Wunn vnd Waid
niessend/soll alle Jahr dem Gottshauß ein Faßnachthenn geben . 15,. Wann die Desch be-
schloffen werden ; Item/wodurch der gemeineHirt / ( vnd sonst niemand ) das Vieh außtrei -
ben soll. 16 . Item / wann ein Keller der Gemein gebiet / daß demselben nachgelebt/17 . vnd
wer deßKellers Gebot oder allen obgeschriebncn Articuln ohngehorsam seyn wurdezdaß der-
selb erstens drey Schilling Pfennig deß andern Botts fünffSchilling Pfenning / vnd das
driktemal ein Pfund Pfenning ohnabläfflich verfallen seyn soll. ^ 9 . Daß deß Kellers Lohn
vom Viech im Pfandstall / deß Lags zween Pfening/vnd über Nachts ein Schilling Pfen¬
ning seyn soll. 19. Daß zu Oben eitnaw/einer seinen/auff eignem oder Lehen erwachsen
Wein wol/aber keiner keinfrembden außschencken soll / er habe dann das Lafernrechk von
Alters her .

Weiches alles ( ausserhalb deß Weinschenckenszu Oberreiknaw : davon drunten weiter)
Sachen / so culkiLaprLäiaöcpackoraliajura , oder sonst realem livesolariam acc^; imam _>
jun8äiÄiouem allein/theils exprelse ^ theils cacice , juxcasuäjeckam maceriam > begreiß-
fen : das ist/ die Mayer -vnd Hirtenschafft/auffden K ellnhöfenvn in den Gütern darein ge¬
hörig : Aber die gemeine Lehen-FreyevndBurgergüker/nicht mit betreffen / weniger einige
2ÄU8 territoriale j uri8äiLkiom8 ( die der Stab k/ in dem Vertrag äe LIMO 16 1 0 . § . Jum
andem/rc . klärlich außgeseßt/ vnd dem Kellnhofvogt / seine dreygewisse Stuck auch reler .
virc worden ) iucluäireu .

Es vermeint gleichwol der Skifft/weil jhm ekwan in seinenDoeumeuci8 Aeueralicer
Iwing vnd Bännzugeschrieben werden/daß er deßwegennicht alleiä über die Kelln -vnd
Hofgüter / sondern auch über all andere ( als seine gemeineLehen - Item Freye-Burger -vnd
der Bawren eigenthumbliche ) Güter / so in-zwischenvnnd neben denen der Orten ligenden
Dörffern licuirc , alle Gebot / Verbotk / Straffen / Summa die völlige vnnd universal ni-
drige Oberkeit hergebracht hab.

Aber er wird deß Widersinns also baar/nicht allein mit seiner eignen Gerichtsöffnung
( welche deßStifftsGerichtbarkeit/wieobgemeldt/auffdieJnhabungKelln -vndHosgüter /
auch Eigenschafftder Leiber/ pra-cee reckriu §irc ) vnd den Verträgen äe anniz 1471 . vnd
isiO . sondern auch mit nachfolgendemLoy Spielmanns deß Kellers zu AeschachAnzug

( mmmmmm . z .) f welchen die andern drey Keller/ vnd noch wol 24 . Mäner auß den (m rn rn
benachbartenDörffern/LouLirmilH in Laciem alsobald überführt / dz weder ein Fraw Aeb- mmm

Aa tiffm/z . )
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tisstn/noch ihr Vogt/ausserhalb der Zäunen der Kelltt -vnd Hofgükern/zurichkeu/vndüber
ein Pfund Pfenning nichtzu bieten/ auch nur kleine Bussen anzulegen/ welches man aber/
ex ^ arce deß Stissks / elwan überschrittenhaben/rd '.

Anjcßo geschwiegen / daß die WortIsvMg vnd VäUU / juxca nororiam praxin
pro l'uliieöbamacerlä ^ von territorial - vNdAeneral -von ^ arcicular -vnd real -Gerichten
promiscue gebrauchst / vnd racione cireumKanciarurn verstanden werden / vi (^ e/ )//̂ i-r-

ooooos . / . § e-rr?-r

Faßnacht6henneu/rc. excralnrc wor den ) zu ersehen : Hbwol vor Pfalenßge-
richt Anno 1592 . erkent morde/ daß ein jeglich Hauß/weß das were/ das in meiner Kamm
AwlNg vnd BätMM gelegenwere/ vnd Witt vnd Waid niesse/meinerFrawen vn dem
Gottshauß / billich alle Jahr ein Faßnachthun richten vnd folgen solle : daß doch ein solches/
als excra eLreeres vaZirend/nie zu Krässten gelassen / sondern allein bey etlichen weiNM

15.

VNd Noch sind/ celke perenniöc nocoriä experienciä , Niemal oblervirc oder ZU Werckge-
riä^ tct worden .

Vber das/befindet sich in der Oameralischen Sach/äeneZacX juikicia : , bey den mei¬
sten Skisstischen Zeugen / eben das jenig/ so bey vorgehenden tnnäamennZ vnnd Gründen
beleuchtetworden/nemlich daß der Stisst zu O'ndaw allein auss seinen Kelln-vnnoHofgü -
tern/den Gerichtszwang deß äMenstads/vnd darunter auch die Pfattenschaw vnd Vn -
tergäng hergebracht/ darzu noch dietruckne Streich vnd gemeine Scheltwort / aufssolchen
Gütern sürlaussend/ zu straffen ; Jedoch / dessen allen halber/ allein geringe Bott vnd Ver¬
bote auch schlechte Bussen zu thun vnd auffzulegen/ alle übrige juri86iHion aber / inner-vnd
ausserhalb der Kellnhosgüter/ins gemein/ein Ratzt zu O'ndaw / von gemeinerihrer Stadt

( nnnn wegen/hergebracht hab : wie der Anßzug solcher accelkaclon ^ ! .^ . ( nnnnnn . i . ) mit
^ n . i . ) mehrerm zu erkennengibt .

1 So dann wird die vielgemeldterelkrMo , deß Stisstischen Pfalenßgerichkes/auch durch
die oben/ ^ -r . - / . vnd ( 555555) fürgestellte StisstischeKauss -vnd Erblehen-
brief/gantz krässtiglich besteissek/weildaselbs denKäuffern vn Erblehnern derHaupk -Kelln-
hösselbs/ nichts anders ( über die Gültreichung ) zugemnhtet oder aussgetragen /

dann daß sie zu den Gerichten ( deß Stissts vnd deß Vogts ) auss die Pfalentz zu ge¬
hen ; Auch dem Vogt die Stewersamblen zu helssen/so dann sonst dem Gottshauß /
den Gottshaußleuten vnd dem Vogt / was von alter vnd Recht herkommen./zu thun:
Vnd dann / ( oder darüber ) von der Kellnhöswegen ( wie///ä -7 .^ . außdrucklichgeseßk
wird ) niemand ichts weiterö zu geben oder zu thun / ( Lr§o,aä nuUum subäi -
rorurn liornaZiurn auraliuä onu8 ) gebUNdM skyN ^)ÜM .

So nun übermal einmkal1il) ili8 noca .daß der Kellere 5ervicu8 Lc Lubje<Iio,den Kellnhö-
fen prXci8e , vnd nicht der Person anhängig / vnnd auffdie benante juäieia colonaria ,̂ auss
den Einzug der Vogkstewer/vnd andere jura rnralia rElkrinZir ^ vnnd also ihr / der Keller
Ampt / im wenigsten qualificirc sey/ einige univerlal -Dberkeikoder ein außgemarcktes cer-
ricorium zu pr ^ sopponiren oder nach sich zu ziehen .

17.

weiter/ auß andern ( als rnnarnrn m m . z . ) vnd seinen eignen Vrtheilbriefen : wel-

i4O . i4i . che von dem Gegen -Pakron/ ^ ^ . 140 . 141. 142 . vnd 145 . auffden Plan geführt/vnd all-

142. 14z . hie lub Ü8äein numera1il )U8 ( lolicä LLucela ) fürgestellet werden.

Dann in dem ersten Vrtheilbrief cie anno 1455 . wird alleZirc , daß / vermög eines
^ vorher ergangnenlencenres ( soaber nirgends erscheint wird / ac^ ui rekeren8 üne rela-

ro non alledie/so auff deß Kellnhofs zu Rickenbach Gut kic äi-
Uin <IionernLuriXvil1iea1i8inpa §o ^ öepa ^ üpüu8 ; icern curiL villicalis Zc accell'o-

riorum
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rioruejus -
ben sollen ; welches aber Cüntzlin Reurkin ( ob er wol auffdesselbcnKelltihofgut Hofstatt vn
Fewerräuchmhätte ) nit thun / auch darüber dem Gerichtsknecht oder Pfänder kein Pfand
lasten wollen ( aust Ursachen / wie droben/ . ß .
Weiter wendetder Stifftisch Patron für/rc. mit mehrerm außgcführt) darü¬
ber ihn nun der Stiffts -Amman/vor Pfalenßgericht verklagt/vnd dastelbig genrtheilt /
u - Weil er Rütin sich mit Fürsprechen/als recht sey/ nicht verantwortet / vnd freventlich
^ in das ^ erbannengerichtgeredt hab/auch den geklagten Frevel bckantlich gethan hät -
- s te/daßerderowegenderFrawAebtissin fünff Pfund Pfenning fällig vnnd schuldig

seyn solle.» / r

Als aber Rükin darwider geredt/ Ich laß euch wol VtthcilM / besehet nur / Ml '6
euch gebe: Vnd der Amman darüber weiterer Vrtheil begehrt / wie sein gnädige Fraw
den ertheilten Frevel mit Recht einziehen solkc : Ward abernial gesprochen/daß er/Küul )-

in dem
Ninzhahlen/ odcrwoerdasnichtkhäke/diegnädigeFrawzuseincMLeib VNNdGut
grciffcn solle/ biß ihr der Frevelvergoltenwurde . Es hak aber der Amman solche execu»
cion zu thun gantz nicht/ sondern allein dieser Rechks-Erkhcilung Bricfvnd Siegel begehrt:
Daran freylich wol zu mercken/ja mit Händen zu grcissen/daß weder das Gericht / noch ei--
neFraw Aebtissin selbs/Machkgehabk/exnobilioikLio . gegen die Widerspenstige vnnd
Verächter ihrer Gebokkenvnd Vrtheilcn/niik gebräuchlichen mociis cuenäw jui -iscliKio-
ui5LeexegueQäarum5eucenriarum ^ als Arresten / Aängnuß / Aufallung der Güter /
poonalisirung / Schadenzufügung / thätlicher Anhaltung / vnd auffandere Weiß ( wie diß-
falls/zu Abwendung deß grossen eusseristen inüllcirens/BochcnS vnnd Trotzes/in allweg
beschehm sollen ) zu verfahren// »^ zVeieiubec . -«/ -«»-^ . 0 . // -«
Sonsten hochgedachke Fraw Aebtistincin solches / wegen höchster Empfindung / freylich
Nichtvnkerlassen haben wurde .

Der ander Vttheilbriefäe anno i4ss . weisekauß / daß Simon Kuen/HansenKö -
pfen von Skreitkelsfingen / vor Pfalenngericht / beschuldigt/

Er hab ihn/ aussdem Seinen ( zu Skreittelsfingen ) mit gewassneken Händen fräven -
lichüberlauffen.

Darüber Köpffgeantworkek / er hab den Kucn aussdem Seinigen / auß gutem Willen vnd
nicht von Gerechtigkeit wegen/ fahren lassen / vnd/ als er es nicht anncmcn wölken / ihm sol¬
ches gesperrt > Darüber Kuen hinter dem Karren Stein gezuckt / vnd gegen ihm / Kopssen/
gemorsten/ aber nichtgetroffen :In demweren Lenk darzu kommen/vn d ihnen an Geld qe-
borten/ nichts desto weniger hätkKuen aber ein Stein gezuckt/ vnd ihn hinken in Rucken qe-
worffen/rd . Allst welches Kuen cepliciia , derKöpstsampt seinem Sohn / hätten ihn auss
dem Seinigen überlauffen/ auch vom Karrn vnd Roß getrieben/ daß er Noht halber/als der
kein Messergehabt/ zu einemSkeinhaussen lausten/ vnd sein Leben retten müssen : Darwi¬
der Köpffäuphcirc . der Kuen hätt mitGewalküberdasGcinzufahren / so er,hmNohk -
halber zu sperren begehrt : Welchem allem / vnnd der darüber beiderseits verhörter Kund -
schassk nach/ein Pfalenßgerichk erkenk/

Sintemal Köpffden Kunen aussdem Seinigen mit gewapnekerHandüberloffen ' st»
soll erStrastbar seyn/ vnd vnsergnädigen Frawen von Lindaw r o. V . ^ .zu Buß ge-

Als nun der Anian/an Stakt seiner gnädigen Frawen/weiker an einerVrkheil erfahren ließ/
inwas Zeit der Köpst den Frevel außrichten ; vn ein Gericht sprach , daß Köpssan Stab lo¬
ben solte/min gnädig Frow biß an ihr Benügenaußzurichken / darüber auch Köpssan den
Stab gegriffen : hak der Amman der Zahlung weiter nicht/ sondern nur eines VrkbcilbriefS
begerk , weil ihn,ein Gewissen bey sich sclbs überführt / daß über ein frevenlich Heimsu¬
chungnicht das Pfalenßgerichk/sondern/da die Gach aussKelln -oderHofgut beschehen/der
Kellnhofsvogk ; da tie aber ausserhalb auffandern Gütern erfolgt/ die Stadt/als Oomina
cerriconn richten solle. Daheroer die execurion ( außForchk/dieponLindaw/möchkca

Aa ii es innen
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es innen werden vndanden ) nicht urZirendörsten / sondern darfür allein / wiegemeldt der
Erkantnuß Vrkund/zu künftigem Vortheil vnnd Zeugnuß dieses heimlichen proc ^ les/
begehrt/vnd den Frevel ohneingezogen gelassen / wie dieser moäus arnpMcaocll
^tionem auch droben/Ä'^ ^ c/o. / . C) Ic' i(l) N)ol tft ^ ktllp
^ dsvvgt/rc . perürinAirc worden ist.

142 . Der dritk Vrtheilbriefäe äaco 1500 . bringet mit sich/daß Thomas Heitinger seinen' Bruder ConradHeitingern vor Pfalenßgericht bezichtigt / er hab ihn / neben gegebnen
Gcheltworten/von dem Pflug mit Gewalt getrieben/vnd mit der Axt austden Arm geschla/,
gen ; darüber jhr beyder Bruder Christian Heikinger jhme Conraden an i .9 . gebotten :
so er aber frevenlichüberfahren / die Axt vnd Stein nach jhme Lhoman gemorsten / vnd jhn
mit dem Stein an ein Bein getrosten / auch sein Weib geschlagen. Aust welches Conrad
geantwortet / Thoman vnd Christian haben jhm das sein/ wider Verbote / überähcrn/auch
gegen jhm gedrungen/vnd Christian sein Messer nach jhnr gemorsten/in die Erden / darüber
er Leib vnd Leben rettend / sein Axt auch nach jhm gemorsten/ nicht wissend/ ob er getrosten0-
der nicht/aber die Weiber weren an jhn gefallen vnd jhn gehebk/ da auch Christian gesehen /
daß er wider zum Gewehr kommen woll : dahab er sein Hand austgeworffen/pnd an ro. a .
H . gebotten ; vrid sie hätten jhn doch/über die Bott / weitergetrieben/vnd dasjelbig nicht ge¬
halten .

Als nun die Partheien den Stritt zu Rechtgeseßt/ vnd deß Klägers Kundschastk allein/
verhört / ist mit dem mehrernzu Recht gesprochen worden/daß E onrad Haitmger/straffbar /
vnd/wegen überfahrnen Botts/derFraw Aebtistn i0 . w . 9 . verfallen jeye / auch darüber
an den Stab loben soll/ so er auch gethan : dessen ihre Gn . Vrtheilbriesbegehrt vnd er halte .

Wann aber in solchem Vrcheilbriefnichk außgedruckk / wo diese Haikinger gescssn/an
was Enden vnd Drten sie gefrevelt/ ob es auffKellnhofgut / oder aust LehemFreyemBur -
ger-Gükern / oder gar aust der Landstraß beschehen ; Beynebens auß allen andern / llmc in-
ckeproäucircenvocumeociserscheinlich/daß dergleichen hohevnd Friedgebott an ic>. L .
9". nicht der Kellnhöfischen Gerichtbarkeit / sondern der cerricorial-Dberkeit zuständig sey¬
en ; vnd nun eine Fraw Aebtissrn sich dieses grossen Frevels vnnd Friedbruchs heimlich vnker-
zogen ^ Alsjst abermal mit Händen zu greisten/daß in diesem Fall wider das Herkommen
vnd die Verkräg/clam acceucirc> vnd derowegen dieserVrtheilbrief dem Strfft gar nicht
fürkräglich/ oder der Stadt abbrüchig seyn könn . In mehrer Erwegung/daß man / vor Al¬
ters/die Handabschlagung mit ro . V . 9 .. lösen mögen / wie im Schwaben - Spiegel
6oläaik . von Reichs -Saßungen ) zu finden/ ^ . /2s .

^ clcle exjuikiciaLaiaenbLrAeniimnHIini/kei -iaüum (7-^z/e/s
</e ^ 2-sc . c^ . // . ^ ^ . ^ . ) ^ uockoLcijihuiu5M06i minisserialls ( laominis nobllrs ) re -
compenl

'aciotuerinc ciecem librL . Vnd haben eben dergleichen accencaca cauiVn ^ , daß
die Stadt hierüber mit dem Stistt wider strittig worden : wie droben/ . L-r
Aber auffoasStifft zu wrder kehren/rc . angeveukek.

i4Z °. Der vierdtVrtheilbriefäe anno 1 siz ' . hältinsiü ) / welchergestaltFraw /^malia von
- ReischachAebtistn / in der Person / sampt Beyständewer ihrem Pfalenßgencht/widcrHans

Mozen/genank Mörlin vonSchönaw geklagt/daß er/als die vonSchönaw/ (wegen einer
gütlichen Thaidigung mit den zum Bodo ! 6) austdie Psalenß sonderbar bescheidenvnd jhnen
einJürhaltgethan worden/mit frevenlichen Worten außgebrochen/er sey der/so den Mist
brauch gethau/vnd den Aman/so jhm solches gütlich vntersagt/zugeredt / er sey so gut als
er ; auch sich gegen jhm Amman/in Gegenwartjhrer Gn . vnd dero Chorftawen dermassen
( Lcil . geberdet/ ) daß ekwas grössers zu besorgen gewesen seye : Durch welchen Handel nun
jhre Gn . sampt ihren Chorftawen in grosse Forchkvnd Schrecken kommen seyen In dem/
daß jhn die andern von Schönaw zu der Thür gebracht / er widerumb freventlich gesagt/
Aman gedenckct vnd luget für euch . Vnd als mm er/Moß / für die Stuben hinauß
gebracht worden/sey einer für jhr Gn . vnd dero Amman kommcn/sagend/man soll denAm-
man nicht hinauß lassen / weil der Mann so gar erzürnet/daß zu besorgen / wo der Amman
hinauß kommen / daß er jhm ein Schmach anlegen wurde/rc '. Welcher grosse Frevel



vnd Muhkwillen/tn der Käis . Freyungbegangen/jhren Gn . ein grosse Schmach vrwVer -
achtttng/auchwolzugedenckensey/wanjhrenGmAmptmaninderFreyungporjhrenGm
nicht solte sicher seyn / wie esjhm ergehen / so er in deß Gottshauß Namen / hinaußreiten
wurde . ?Luffwelche Klag / die der Motz schlechtlich verantwortet ist endlich gesprochen wor¬
den/daß er/Motz/den Frevel/so er auffderPfalentz in Kaiser! . Freyung begangen / mit 3»
W . büffl n/ vnd jhm sein Recht gegen dem Amman vorbehalten seyn soü.

Hierüber last man männiglich ohnpartheyischenVerstands j uäiciren,was der Stifft
in seiner Freyung/für einHerrlichkeit hab/weil er diesen cumulcuanceu nicht alfobalden hat
dörffenanfallen/in Gefängnuß führen/deß Landes verweisen / oder in ander Weg (wie dro¬
ben bey dem andern Vrtheilbrief zu End vermeldet ) pro mericis gräßlich abschaffen ; son¬
dern nur vmb 3 . W . büßen/ vnd jhm wederFußfall oder andere lacisfaökiou aufflegen/vnd
wol etwan die 3. V . gar nicht von jhm einziehen lassen ; Ja jhm noch darzu einen reZreis wi¬
der den Amman vorbehalten . Welches abermal daher kompt / daß solcher grosser Frevel lie¬
ber vertuschk/dann für die cerricorial -Hbrigkeitzu rechtschaffner ernstlicherAbstraffung ge¬
bracht werden wollen.

Bleibt demnach nunmehr §eneralicer lchuiäirc vnd richtig / daß der vier eingtzognen -ch
KellnhöfIwang VNd Bann / nur ein lolaria , expropriecace blominum öe pr ^ cliorum -- '

parciculariuru pollellioue orca Lc acl Lorcas raucüm rulticas accp leviores cauMs relbri -
^tajurisäMownd derowegen auch der Stifft gantz nicht mächtig oder befugt sey/über per -
lor ^ l aAioues , prL ' lercim univerlalesöLZenerales,contra poll

'eÜores vi1 ! icariarurn _»
curiarum movenäas . weniger ins gemein über Leut vnd Gut / ausserhalb der Kellnhöf be-

stndlich/zu erkennen/oder sicheinigercivilischenjurisäicliouüber bloße Stiffkifche Hand -,
lehen/ über Burger -Freye-vnd andere Güter / anzumaßen : weil solche alle / wie so gar auch

te Vogtstuck/wann sie sich gleich auffKclln -vnd Hofgütern zukragen/der Stadt Lindaw ei¬
nig vnd allein jure cerricorüvnterworffen vnnd zuständig sind : Daheroauff deßStiffts
Pfalentzgericht ganß füglich zu Lppliciren , was -rE .
Mit folgenden Worten applicirc ,

Oc juclicidus Luriarnm clominicaliurn niliil cercicie6niri pocess : ^ uiajurj 5LlMc >
eorum ^ couluecuäiue usurpam ^ jure - uillfeuäorum . uou conlilbic : c^uapropcer
anomalaiuriscjictlo LL excra orclinem IocacL ipsis viclecur ; eilch ; eorum juri §äi -
6lio limicaca , uc circa teucia cancürn ^ erupk ^ ceules äc pa ^ta curialia coANolcan ^ ,.
Dominusenirnteuäalis nonelborciinarius LLuniverlalis/uäex Vala 11 i; leäcau -
rüru 1nteuc1aIil ) U5 caullisäccoucroverliisac leucium ipl

'
um concerneucibus . In

aliis aucem non teuäalibuZ ^ VLlalluscorLrn <lomiuoleucli,cuju8iu cerricorio clo-
uucilium nonliabec,Lorurnnonlorcicur ^ c. / . sie ^ (^ uin _>
nec in perlonalikus okliZacionibus luper leucio inicis . 8cblra6er . / o.
ch/ 5 . 2 . -rr/--- . 20 . 1̂ .olencki . / 2 . E/r/ . 2 . -rE . ör rVlaccii . 8cepli . ^

/r^ .2 ./ )^ . / . e . / .-r ./ ^ . LleKLnseniin cloArna elk , c^uoclille ^ c^ui elb ^uclex lupev
jure reaii ^proceclence ex alic^uä . caulsa (llcucpares curire luuc chllices .ur ica clica »
Reales,occaüone leucli ) non incelliZacur ^uclex elle luper ob>IiKacioneperlona >
1i aci iplurn jus conlbicuenclum - ^ l^ ulluA .

Diese letzte alleZacion Wird in caulsa cieneZacre jullici ^ ^ auff die Kellnhöf nomina -
cim applicirc ^ in dem / vermög Städtischen roculi » das 3 . Stifftische pulirninar also
fraget :

zwang habe ?
darüber der eilffte Zeug / Hans Hütter von Rickenbach/ fein äilkinLte äeponirc - was den - ^
Hirtenstab belang/ hab dieFraw Aebtißin zu richte . Aber was Schulden seyen/nichk Item /
was mit der Faust auffjhrenKellnhöfen geschlagen/hab sein gnädige Fraw auch zu sprechen.

Ungleichem celtillcirc der 16. Zeug/Hans Zäsi/ 65 . Jahr alt/ein Barbierer vnd Ge¬
richtsdiener/ was von schulden sey vnd Zinß / das hab man vor dem Stadtgericht eingezo¬
gen/ er sey etwan i § . Jahr darbey gewesen.

A a ist Hier -



Der Erst/

^ ro--e.

2 § 2 .
Deß Hierwider nun hatgantz keine Operation oder Verfänglichkeit / daß der Stifft / in sei-

Sttjfts ohnciculirten Dc6u6kion -Schrifft / pro primo ^ fürwendet /
Emwürsf. c^uoci , praecer oeconomiam 6c obvenciorium raciones > juri86i6kioramciviii8 ,

yuäm criminaÜ8 compecieric ^ civocaci8 ( ^1ooaü . eriorum ) tüä oriZine . Incer-
capeclineaucem a1ic)uä1ap83z monaiieriaaci ^uilierint Huocp civilem iuri8äi <̂ io>
nem ^ Vl )ffgWl) i criminalipeneZ pacronum leu -Vcivücactim reü6ence > icä ra>
men,uc cle provencibus aä kiicum percinencib U8 6c cle mulÄa ( AvkVtltl ) ^ .bl)38
lemiüem ^ Xclvocacu8 criencem reciperec :

sintemal diese incieiinita craäicio ( c^ uam ^ üne Omni ciiKinälione remporum ^ (jUX LX-
ceroqut 8ci ipcuva8 concoräac,primu8 , c^ uoä c^ui6em no81ciamu8 ^ in ckeacrum Orbiz
prociuxic ^Vncir . Kniclien . eumc^ ; liacim 6c cercacim,
inikar ovium 6c avium ^ l 'ecuci lunc kaurmeilk . / r ^ . / o . /̂ . Redner .
j-r ÄDgttl )/ <5/ - c-s/ . / . WppMZ . e/e/E
r/i . /o ./ «^ ^ . (7. ß . o/r--r/ ^^e. ^ aZer . ^ ^ -i-sL- . ^ . / / . 6c /Vuckor anonym , der
Salmanßweilischen Erinnerung/ ?^ . 44 . mit den alten IMorici8 vnd Vo-
cumencen nicht gnugsam übereinstimmet ; Als in welchen klar zu befinden ist / daßzurZeik
der Earoliner König in Franckreich vn Leutschland / den Gestern gar keinepeinliche Halß -
gericht/auch die univerLal ald territorial Bürgerliche Dberkeit gar selten ; sondern meistens
allein eine geringe Bottmässigkeit/wegen bequemlichern Einzugs ihrer Renten vnnd Gül -
ten/vergäbet vnd zugeeignet ; welche durch ihren ^ .ävocacen aäminiltrirc vnnd verwaltet

( o nnn worden . ( ononon . 2 . )
nn . 2 . ) Dahero / meäiLXtace iolpe <Ia ^ für ein pereArmum allumeotum zuhalten / daß in

ehegedachter Salmanßweilischer Erinnerung recapiculirc wird/
<Ls seyen bey den Gotkshäusern ( reLtiü8 ciixiüec beyden Neichs -StädtM ) die
Vogteyen fürnemlich von der ^ laleLi^ VNd Halßgmcht wegen / bestellt vnd vnter-
halten worden :

. sintemal das Widerspiel waar / vnd auß nachfolgenden Gründen klärlich erscheinet/

müfolqen- oLrstlich / dieweilselbiger Zeit / einGrafoder Landrichter denKöm
'
NgsbaNN/an

den Gnm - Statt deß Könings ( weil solchen Bann sonst niemand leihen können/ ) in seiner ganßen
den wider- Grafschaffk allein geführt ; also selbigen in solchem Göw oder Grasschafftzu üben/ keiner
legt/ andern Person gebührt hat// ^ ^ ^ /// --^ /Ä //r ^ . ( AA § - ) Welches / neben solchen al -

) . leZacei ^ noch weiter ex viva praxL vnd damit stattlichzu Kakiliren oder zu besteisfen / daß
zu der Caroliner vnd auch Teutschen Kaiser Zeiten / osft eine/zwo / drey oder mehr Herr -
schafftenvnd Gebiet / so Freyen oderFreyherrnzuständig / in einer einigen Grafschafft er¬
funden worden : welche die nidere/ bißweilen auch die hohe Gericht / hergebracht / aber doch
den Blutbann darzu nichtgehabt/auch theils noch nicht haben/ oder erst mit der Zeik/keuäa-
u vel alia cooceüione Imperacoria bekommen ; als der vorhin zu der Grafschafft allein

(oooo gehört . ( oooooo . )
v o ) Wie dessen die HerrschafftenIagberg/Blumenegg vnnd Neunburg am Rhein ( so in

dieGrafschafftFeldkirch/vnd dessen LandgerichtzuRanckweilvor Altersgehört/vndzum
theil / noch gehören/juxca Hans Ierg Schleeh / in Beschreibung der vntern Kurien,/o/ .
44 . // . i-r/ -r . Item die Herrschafft Schellenberg ( so wegen deß Blutbanns der
Grafschafft Vadutz zugethan . ) Wasserburg am Bodenseeh ( so vor Jahren / ehe sie zu ei¬
ner völligen Herrschafft erhöcht worden/ in der Herrschafft Langen Argen gelegen/vnd doch
mit der hohen Oberkeit / derHerrschafft Tettnang anhängig gewesen ) vnnd andere mehr
( welche bey I) . Xloclcen in Salmanßweilischen probaciombu8/ >-A. zu ersehen)
AugenscheinlicheKundschafftgeben : vnd darmitdem doppelten Gebrauch oder Verstand

( p ? k> ? deß Works Herrschafft seinen Vrsprung ertheilt haben/ ( p p p p p p . ) für eins.
p p . ) Am andern/ ist in n . kranciei8 ( wie sie von /VuleZiLo^ .bbace Lobieoli a^nno 827.

2 . comporcirc . vnd imIahr 1557 . auß der FuldischmLibliockec . vori 1oan . Laül . Hwold
in Basel/zum Lruck befördert worden ) //? . / . 2^. klärlichzu ersehen/

Wann ein Dieb / Lodtschläger / oder ein anderer Vbelthäter in die Kirchen-oder Elo-
ster-



2 § ? .

ster-Freyheit lauffe : daß der Graf desselben Göwts / jhne conkuZam , von dem Bi -
schoffoder Abt/ald desselben^ ävoLacen > wider herausser erfordern/ja auff dreymali¬
geVerweigerung / selbs eigens Gewalts hmwegnemen / zumalen auch die Verweige¬
rung abstrafen soll.
-^ciciacurexe ^ icomeconlkirucionumLaroIi ^l . ä Locliario colte <Iarum Lc Uo -
AuriciX^ cum noci8 /^merdLckiiexLularuMz
Uclacrones cle inträ immunicacem s ^udicesacl Oomi -
cizplaclmprXl

'encenl : ; öc ^uitioc nonteceii ^ beneiicium 6c sonorem ^ erclat .
I^ic locus r-rc^ r^ . ^ kecr . ? ^ckXO paulo alicer öc üc 1eAicuî /i/- ./ . ^ . (7H7 ^ '

.
Uclari onesäe inüä emunicaceä ^uäice ipüu8 immui ^ icaci8 in Oom ! tt8 placico
prXiencencur : Lcc^ nikocnon teceric ^ beneiicium 6c sonorem perciac . 8imi1i-
cer VaÜinoKl i ^ niii1ioL36imp1everin ^ beneiiciuin6c lionorem ^ er6anc .
^ ui beneiiciuin non k^benc . bannum lolvanc . )

So NUNwider den Abt oder feinen ^ ävocacen ganß nicht beschehen/ da ihren einer / dero
-Orten / das Halßgericht felbsgehabt hätte oder haben können . Welches letzte aber damals
so gar nicht Statt oder Platz gefunden / daß/ obschon in dem lpecial -Fall ( wann einer eine
Geistliche Person verwundet/ oder sonst schimpfflich verhönet / oder gar todt geschlagen ) der
Bischoffden Thäter bey Straff deß Geistlichen Banns/für sich cimen/dannoch denselben
allein nicht verdammen dörffen/sondern zuvorderst den Grafen derselben Gegend / ( als ei¬
nen Erkenner oder Richter vndAitgehülffen ) zu sich ziehen müssen ; vnnd alsdann hat er/
Bischoff/jhneThäter/durch Geistliche au clioricäc, zu gebärendem Abtrag anhalten ; der
Grafaber / von deß Königs wegen/ abstraffen mögen/wiee -c- / / .
-ro r-/ «? . ^ cc/e/7/?r// . ^ H -rs-/ ^ s/. klar KU er sehen/

Fürs dritte/ ist bey den Rechtslehrernein bewährte Regul / daß durch Verleihung der z.
Gerichten / oder auch allieglicher Oberktit / der BlutbüNN/nicht miteingerechnet oder
stillschweigend verstanden : sondern seye vonnöhten/daß er mit Namen angelegt oder außge -
drucketwerde . ( cscici ^ cici . i . )

Vnd obwol andere voäore8 mit der mehrern Hand / wie etliche vermeinen / das Wi - q c^. i . )
derspielvnddahinschliessen/daß/durchKäiserl . L 0 NLeüione 8 der Gerichten / Me Obtk -
E( lt / vnd so gar auch der Blutbann gemeiner vnd begriffen werde. ( MMczcdr . ) ( HMH

So ümiciren vnd erläutern sie doch solche ihre ci aäicion selbs dergestalt / daß sie als - H2 - )
dann nicht Statt vnd Platz habe/ wann die der Orten läuffige Gewonheik / oder wenigst
die auffsolche Verleihung der Gerichten / gefolgte oblcrvan ? vnd Vbung/ein anders mit¬
bringe ; oder auch sonst eine Vrsach mit vnterlauffe/derentwegen solche ceMon nicht reich¬
lich außgelegt/sondern relkrinZirc , vnd genawald eng eingezogen werden soll . ( ci ^ c; ci

Wie dann in gegenwärtigem Stritt / solche Abfäll sich genugsam befinden i sinkemal^ ^ Z )
von etlichhundert fahren her/ohnzehliche invelUcurX vnnd äiplomLca LLlareavorhan - !
den ; Außweiß dero/ auch in den jenigen Graf -vnd Herrschafften / welche mit der hohen vnd
nidrigen Oberkeit riHoäial sind/dannoch der Blutbann vnnd die Halßgerichtliche Zeichen/
von Käiserl. Majest . vnnd dem Reich/zu Lehen herrühren : Oder wo schon die Graf -vnnd
Herrschafften durchauß Lehenbar sind/ nichts desto weniger/neben vnd nechst den hohen vnd
nidern Gerichten/der Bann über das Blut zu richten / noch nominacim vnnd sonderbar
( plerun ^ue polkaliquot verdorurri incervalla ) verliehen ; vnd darbey ferner die clLulula
( vnd dm fürbaß scmcn Amptleuten zu lethcn/rc . ) niikangchengkwird : wievon die-
sem Mo ( daßerinderPfaltz/inFrancken vndBeyern / üblich seye ) KniLken .

/ . Zeugnußgibk/vnd hierüber die Belehnung der Grafschafft Ork -
tenburg in Beyern ( ex aNL 8 . Orttenburg concra Bayern// -/. / <s. ^ »
außdrucklich allezirc ; deren ein gleichförmiganders Exempel von der Grafschafft Hohen -
loeinFrancken ( bey den gedruckten Oommiüion 8-/V6ti8 WüvtzbUt 'gc 0ncra .^ ) l)^ ^
loe/Oeringen vnd Scheffersheim betreffend/^ .^ .) anzutreffen : So dann in Schwa¬ben diese Mm ^ ion , bey den meisten Verleihungen / Schwäbischer Graf -vnd Herrsckaff -ten ( diebaldzunennenweren ) zubefinden .

^

A a iiij Darnach



2§ 4 »
Darnach erzeigtfichauch allhie ein doppelte lpecial -Vrsach / derentwegen die vermem-

fr Oonceüio L^uckovici 11 . Imp . ^ wann die schon omni excepcione roajorseyn solt/ als sie
dochgar nicht ist ) nicht möchte aujfdenBlutbannproäucirc .außgedehnkvnd erstreckt wer¬
den : Theils / weil sie vorhin dergestalt nie verstanden / auffgenommen vnd pra 6kicirc oder in
Vbung gebracht / Theils/weil solcheexcenüon gantz vnbillich/ vnd zu nichts anders/darm
die Stadt Lindaw hierdurch ihres Blutbanns gänßlich zu berauben/ vnd sie also / per eapi.
ris ckeminucionem ^auß einer Reichs -Stadt zu einem Dorsszu äeZraciiren/fürdersam vnd
bequem were/da doch die privileZia ^ eciam äiu moäo exercica ( neäum nunc ^uLm ulli
recepca ) oblupervenienciaminiHULlEÜonikwiderzu caEren vnd ausszuheben sind/

( kffffff ) alleAan^a.
Welches alles nun / Mdtens/vmb so viel mehr Statt vnd Platz hak / dieweil auch ju-

ve ^ulKmaneoi dieBischostkeinenpocestacem corporalis poen -e live länAuims gehabt/
Welembec . -r^ /i.Ia hernach über das Blutzu richten/oder einem Bluk-
gericht beyzuwohnen / oder einen aussLeib vnd Leben anzuklagen / oder Zeugnuß in derglei¬
chen Sachenzugeben / aller Geistlichkeit in Canonischen Rechten außdrucklich verholten.

( rrrrrr ) ( rrrrrr . )
5 . Vnd sonderlichzum fünfften / den LenecIMner . Clöstern vnd München / durch ihre

Ordens -Regul ( darzu selbige Aebt die Käiserselbs/gemeinlich starck ermähnet ) die Ver¬
waltung Weltlicher Dingen ( welche eigentlich/vnd bevorab der Blutbann/Layischen Für¬
sten zuständig ) nicht zugelassen / sondern ernstlichverbotkcn / UaZer . -/e 5^ . / .

6 . Wie nicht weniger vnnd ausss sechste / dem Cisterkienser vnnd Bernharder Drden/
bey seiner Anrichtung gänßlich abgestricktworden ist/ Oackr^ Vill ^ iiäelicaces ^ üominia ,
juiticiarias - vel peLurüas ex juKicii8 Lc cribucarias celiere ^ ^ c.

(^8 85 8 8) --
L'co/e'-rrsf . ( ssssss ) Vnd hat dessenpocilllmus au<Ior s ^

co-r/ . ^ § ugm / co/. M. / S2/ . lauter geschrieben/
Lumäicacäii . LLmaAilker ^ lenon eü 'e eonlkicucumincer äuo 8 fuclicem ^ noi ^_.
ckebec lervo Lc ciileipulo inciiZnum viäeri ^ ü nonjucücecuniver 1o 8 . Lr§o incri -
niinil ) U8^ non in polleiIi0nibu8pocecka 8 veckra, c^uoniam propcerilla - non pro¬
prer Ka8- accepilki 8 c1ave 8 re§ ni coelorum . (juX nam cibi virlecur major cilAnicas ,
ckimiccenciipeccaca , an preeckia clivicienäi ? nulla cornparacio . I -Iabec tiXc iniima
Lccerreapoceü :L8 ^uckice8 tuo 8^ eAe8 LL ? rincipe 8^c;uic16ne 5 aiienO 8 invac 1 i8 ? Lrc.

7 . ) a/ es hak/ deß siebenden/ cernpore LaroIL ^ LANI , vnd lang hernach / kein einiger Bi -
schossvnd Prälat den Vlutbann empfangen/vndgetragen ; dann einBischosszu Würtz -
burg vnd der Abt zu Kempten / wie schon droben ex crico verüculo beygebracht/ vn zugleich
die Vrsach solcher conceEon ( nemlich / weil die ihnen vergabke Stifstungsgüter / als das
Herßvgthumb Würtzburg in Francken/vnd die Fürstlich Grafschasst Kempken/vorhin ihre
eigne Landgericht hergebracht ) angedeutet worden / dahero die andere alle derselbenZeit /
ausgeschlossen; weil damals der Caroliner Brauch nicht gewesen/den Geistlichen den Bluk-

(ccctcc ) bann in Leukschland zu vergaben , ( rrrrrr . )
K. Welches / E oüavo , zumal auch die Praxis vmb den Boden -Zürch -vnd Luccrner-

See/vnd andererDrken/sonderbarbestettiget : in dem das Königlich Closterzu S .Gallen /
schöne Städk / Schlösser vnd Dörffer / dissvnd jenseit deß Bodenseehes / sampt dem nidern
Gerichtszwang jewelten her in copiä bekommen/ darüber auch sonderbare ^ ävocacos ( so
Edelleut / Fürsten / Grafen vnd Herrn gewesen ) biß auffder Oesterreichischen Käiser Zeit/
gehabt ; Aber doch keinen eignen Blutban biß auss das Jahr 1400 . vnd drüber/hergebracht:

sondern mit allen seinen Land vnd Leuten / vnter der Landgrafschasst Lurgöw hoher Ober-
keit gewesen/wie Vaäian . -ieco^ . ^ -«s«^ . /r^ . 2 ./o/ . Lx . bezeuget .

Also ist auch die Stadt Lucern auß Vergabung Königs ? ipini in Franckreich / dem
malten Stifft 8 . I ^eoäeAarüdaselbs/vnd hernechst auß Vergünstigung Kaisers Lockani ,
dem Closter Murbach / der Gefäll vnd anders halb/zugehörig gewesen ; aber doch das M -
1e6^ der Stadt überlassen worden/ 8 im1er . -/e ^ e/).

öc 6 ui 11imann . c-^ . Ungleichen hat Berchta/Hertzog Burck-

hards zu Schwaben Gemahlin / dem LoUe § io 8 . Urü zu Solothurn / das caKrum - cen-
s»8» rc-



1a3,recilcu5,vefki § Lli3Auraomniaibiäemfubjicirt,vNd kolam capiralium coZnicio -
112 m pr ^ feckurL ^ . relacenli restervirr ( <guce pockilla , uciplum ^ reiacenfe reZnum/uk )

friciericol . aäOermanoramlmperium6e !aca ) / ^ MOui1! imckn . / ///». / o .
/^clvoearick enim Kuju8 urbis , fieuc äc aliarom urbinm Impei u infielvecii ^ tuir pe -

nezDuce ^ 8imler . //. /r/-.
Nichts weniger hat Luäo vieu8 8enior i OermaniL I<ex > seiner Töchter Hüldgark /

als erster Aebtissm in dem Frawen -Münsterzu Jürich/derr Flecken Zürch/mit allen Gerich¬
ten vnd Rechten/eigenthumblich übergeben : Aber doch das Königlich Schloß oder dM

Hos dabey / sampt der 5vastenvogrey über solch Frawen -Münster / vnd auch über die

Probstcy daselbst ; w,e glclchsfalls dk' Rcichsvogtt » über peinliche Händel / Halß
vnd Haupt berührend/ m dem Flecken oder der Stadtvnd auffdcm Land her-
vmb / dem O . ^X( l(h lediglich vorbehalten / Massen8cumpf. /^r . / o/. -^r/,k
^ 2/ . -7/E/e ^ . ///- . / . -7^- . // . i-r . ^ 2^ . ^l2F . sE e/rE

? rcknc . Ooilüelmus ^ ^ . /i-r . ^r . L^/ ^F - s/o . ß .
ein solches mit allen Vmbstandcn erzchlt .

c^ benmässighat der Flecken vnd die Gegend bey dem Closter EtnsldlM / mit sampt
den Gerichten / zu der Abtey daselbs schon vor Altersgehört : Aber dieVogtey über das

in solchem Flecken vnd dessen Nester / wie auch die Castenvogtey deß Closters selbs/ sind
allezeit von dnn Reich vorbehalten / auch lange Zeit / cstikmÄe , jedoch gesampk/denGrafen
von Rappers -vy ! / vnd / aussdcren Abgang / den Grafen von Habspurg verliehen ' biß sie
endlich Anno 1424 . denen von Schwytz überlasten/vnd ein solches Anno 1455 . nochmals
bevestnet worden/ 8culMpf. /^ . t- . 2/ ./o/ . öc Lkrrickopli. blarrman .
r-r /r-r-r/r/ . ^ /r / o/ . ^

c/E/e ^ . Deme noch dieses ein merckliches Liechtfürtragt / daß allererst Kaiser Lud¬

wig derBierdte ( wie r-2 NemäiiLr/Lt/ ' . Aattenbneh c/e-
zu ersehen ) allen Clöstern in Obern Vizthumb -Ampt zu Bayern

gelegen ( darunter etlicheKöniglicheStiffter ) alszuLegersee/zuPewren/zuEbersperg/zu
Sewen / zu Rot / zu Scheyern / zu Steingaden/zu Schesttlar/zu Vogter Gwenk/zu Mss -
sisbrunnen/zuOtezzen/zuZell/zuArkel/zuPollingen/zuVnderstorf/zuPernried / vnd

zu Peyhartingen/die Gnad gethan/daß man fürbaß für dieselben Prälaten / vnd nicht für
Ihr Majest . vnd dero Amptleuk/DmgM/vnnd daß sie Prälaten das richten sotten als

Ihr Majest . vnd dero Amptleut her gethan haben / Ahn vmb drey Sach / die zum Todt

ziehen/ das ist/ Äeff ( Drebstal ) Nottmmfft / ( Nottzwang ) vnd Todtschlage/rc .
äeäacoi5Z0 .

Ab welchen jetzknacheinander erzehlken Exempeln ( anderer mehrer/ Kürße halber/ ge-
schwigen ) ist nunmehr offenbarerKundlichkeit/ daß auch den allerstattlichsten Käiserl. vnd
Königl . C !östern/ob die schon nicht in eines Landherrn cerrirorio , sondern vnter dem Reich
tmmcäiaccgelegen/keinBlutbann/von den Karollncr Könrgen vergäbet oder
zugefügtworden.

So nun alles ferner vnd zumneundten / auch dahero aä oechum erhellet / daß von sol¬
chen der Clöster Vogtcyen/vnd ihrer Gerichtbarkeit ) progrellu cempori ^ allenidrige -O -
berkeit vnd jurisäickioo . dero die Halßgericht nit anhängig/ ( ste seyen gleich vonden Gotts -
häuftrn/ihren ^ civocacen , oder andern zu Lehen verliehen/oder gar in Weltliche Händel -
genkhumblichgerahten/vnd Weltlicher Psteger oder Amptleut .̂ clminilkrLtion vnterge-
ben worden ) Vogteiltche oder VogtherrlicheGertchtbarküten / genennet worden :
sogar/ daß/ obschon/ ausserhalb deß Schwabenlandes / in Francken/ Sachsen vnd andern
Orten / das Wort Ä0gtey selbs/ ( ^ uacelius cliikriLkum «guenciam cum junsäiLklone ^
vel ipsam junäclläkionem bLtlana Lc inferiorem ÜAnistcac ) widerumb M ^ bkk VlMö
Vnter Vogteyrn abgetheilt : dannoch/ auch die Ober ^Bogtey von dem Blutbann
abgesondert / vnd pro univerfall juribäiHrone Livili cancüm »̂ Lc vomino loci dem Vog¬

teyherrn
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feyhermcompecence ^ excepra Onceuä velAmtöc 3äA ( tttpercinencib >u8 , gehalten
worden ; wie droben/^ oooooo . § . Eö ist Hllst Vltstk accepcLcion,Scc . all-
bereit außgeführk .

Occones , angefang
'
en/nicht nur den Weltlichen Personcn/dieHertzogthumben vnd Graft

schäftett erblich/oder -sehensweiß einzuräumen XuiLdeu . ^ ^ ^e^ . ^ . / . -rE .
^ . sondernzumalauchdenBischofenganßeFürstenthumb/ (7omici38> Herrschaften vnd
Gebiet ( denen die Blutbänn entweder vorhin angehangen / oder äe novo zuge-
schlagenworden ) zuvergaben ; ^ ^ r^ /L/, ^ ^ I ./^ . ( s8 ) Daßhinwiderumbauchdie
Aebt eine Begierd ankommen/Nach dM BltltbänNM VNd andern reZalien zu streben/

Vaciian . ake (7oAê . /r/>. / ./o/ . ^c . -r/E . L^/s/ . 22 . / .
Welche sie aber gleichwolnicht priuLipalicer , in Ansehung ihres Geistlichen Stands /

6iZmcec vnd Wirde ; sondern allein durch Erlang -vnd Einthuung solcher Güter / die emk-
weder vorhin mit dem Blutbann begabt ( als Grafschaften ) oder doch dero fähig ( wie die

( uuuu Herrschaften ) gewesen / zu wegen gebracht , ( uuuuuu . ) Massen bey dem K loster S .
uu ) Gallen abermalenvivapraxi8 , mit dcm MarckkfleckenRorsthacham Todmstegele -

grn/vorhandenevnd nochheutzu Lag die Erfahrung bezeuget / daß in
^ ^ ^ ) demSchwabischenCreiß/diefürnemsieClöster/alsBuchaw/Galmanßweil/Weingarr

ten/rk . eintweder gar keine maleürische Dberkeit / oder doch allein in denen Graf -Herr -
schafften/vnd deß Blutbanns fähigen Gütern/die sie mitler Zeit an sichgebracht/ ( allda sie/
Durch ihre Weltliche Amptleut oderRichter / das Halßgericht versehen lassen/ ^ c/e--.

r-s Oail . /r/». / . F . -rL-« . /2 .) die hohe Gericht Zauciiren vnd ü-
ben ; In ihren übrigen Gütern aber/ so gar incra Llaulbramoualkeriorum , dergleichennit
haben ; 1

'a wol in amdiru suorum clauitrorum selbs/ anderer Herrn vnd Städt lüperio -
xwäc LLinerum imperiuur ( salvaLccleüatkicä Lca5)4orum1ikercace ) gedulken/oder we¬
nigst 6e jure Lc 5a <Io sich deßhalberiuquieciren lassen müssen.

Ist derowegen noch gantzzweifenlich / was V̂laZer. neben etlichennewen
Leribeuceu f ^ -rE . iucrepjcleprTluppouirc , samb
ob heut ZU Lag / dieReichs -Pr ^ laten alle/ oder doch die meiste/mit der universal - vmid so
wol peinlicher als Bürgerlicher juri8äiclion . gleichwie die Weltliche Fürsten / inveüir ^
vnd belehnet werden : sintemal KucZ . ^ u1anä . ^ cE ^ r/^ s ./ )^ . ^ /r/' . 2 .

Dargegen schreibt/ licec mulco8 LleÄore8 ^ priucipe8 acgefürstete Aebklmperis merum ^
impcrMrnllLbere ^ nocumlic . non ^auco8c3men eciam Im ^ erio immeciiaceiuche -
Lto8iibu6 nou kabere ; leä vieiN38 civicace8^ c . ZUMal obgesetzte exempla das concrari -
um in cercnini8 cerminancibu8 mitbringen .

Ja / es mag/vermög obgesetzter racionum . vorgemeldte deßKnichenscraciicion ( samb
ob vor altem / vnd schonzu der Caroliner Zeiten / den Kirchen -vnd CastemVögten / so wol

diePeinlich als die Ovilisch juri8äi <Iion . in Krafftihrer tragenden Vogtey / gebührt oder

zugestanden hab ) gar nicht bestehen / oder auch durch folgende / ihr zugutem aufgesuchte
Schein -racionez , einiger weiß bewährt werden.

-f Dann / pro prirnochrittgen die von ttosoiniLno .MvvinZio vud lviasero anaezoqne
Wort der^ Lrolinifthm contticucion ^

ikacuimu8, ubicunc ^; Lpilcopi sublkanciam babuei inc ^ ^ ävocarurn laabeanc ii^

iplo Lomicacu , hui ab»8ci; caräicace julkiciarn iaciac Lcsulcipiac . H . /r^.
/ . h . 2 . ex e-ü/ ?o-re

anders oder mehrersnichtmitsich/dann daßeinesBischoffs/ ^ävocaci wegen der Güter /

so er in seiner Grafschaft ligend hat / aäive K paiü ve Recht sprechenvnd nemen soll : wel¬

ches auch in einem andern Gesatz widerholt/von I^ kenmau .

^ ä/ -r . erzehlet/vndschondrobeniuLerirc wordenist .
So nun beydes/ allein ausfdie Oivilische suri8äiQion

( tacere enim juikiciani , iucer cecero8 li§ni6cacu8 ^ nikil aliuci imporcac ^ czuämjus
aäminilkrare - )uri8cli6biouem exercere . H . /-/ >. 2. /2.
44 . e^/i/ . Icem ^ inj ure relponclere vel lejuri 6Kere, ^ . I. L. . /^E .
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/ jA . j-r / 2 . ^o/. eo ^i . 5^ . / z . r-r^ -r . A / r^ . / .
c7̂ >. ^c/. r^rtlktAM / 6̂^ r . / ?/ . / // . - . / /e ?'s/c/. )

vnd gar nicht aujfpeinliche Fäll oder Vlutm theilenzu verstehen/
eürn ciuiapolIelHoneZ , 6 e c^ni bu 8 in objeokä eonlkicucione l'ermo eK^ malekicia ^
non commiccunc ; cnm , ^ uiaß . HNdMI/kk H -ro^/s ^ ^r^ / . alle § actb
^ uocieompolicio cjuiclem jutka eleriei 8 perlolven 6 ai bannnm vero re ^ ium (7o -
micibu 8 relincznenäum lit : ^amancem omni 8 Aeneralica 8 ( neclum incletinica ^

^ locucio,igu3li8biLc !eprebenc ! icur ) cjebecreikrioAi aä bakilicacem ^ leeunctürm ,
kiibjccIam maceriam ^ cr ( (I ^ 4 4 ) § . r^ rs ^ cr/Zo-

Darnach kan auch den Stand oder Stich nicht halten/ was droben f/ . r> 2 . .
bey dem 4 . Articul ^ g ) von zeitlicher Erhöhung der Aebkzum Fürstenstand / cem -
pore I^uciovici primbScc . zu Behauptung der widrigen opinion , ist ausgeführt worden r
Sintemal der alcrinleeu8 alleZirteNaccb . Lcepb . f/ . ^ . 7^e .
/ <5. ) die ex aäverio ungezogne Wort ( darauffman / jenerseits / das einige Fundament se¬
tzet ) nicht solchergestalt/ sondern also crzehlt :

Ooopt3lleLpiicopo8 in ? rmeipe8 Imperii , I .uclovicnm Imp . blermolck .
/ r^ . / . c-^ . ^ . //^ ^ rr^ l^uclovicum kiumliberalicace maxima er§a Oei culcum ^ u-
I'um ^ iotancum/ticLpiseopo8 ^ ui proprer animarum re^imen ? rineipe8 IbnQ ,
eoeli,jpleeo1bem nibilominÜ8 ?rincipe8 eikecericreZni .

Darauß aber noch keines Wegs folget/ daß stezu vneibo8 Imperii gemacht / vnnd mit
deruniverscü -juri8äi <Iionnnstar ? rinLipnm leeularium ,̂ belehnkworden scyen/wie bereit
droben ( rr ) mit mehrerm außgeführk.

Vnd in Ansehung dessen/mag denen Aebten oder Aebtissinin ( so den Blutbann ausf ^ .
obbestimbte Weiß/nicht bekommen ) so wol jhren ^ ävocacen oder Eastenvögten / auch
das / pro cercio , ungezogne k^ocomannische eikamm ( c^uocl ? rce1aci pro prcoüc1ibu8 kro -
vinciarum babeancur . ) ^) tem/ die craäicio Larcoli

( ^ nocl ^ clvoeaciX mnnU8,beomp3remu8id otkicio ? ra7iicli8 ^ imporcec merum
Lc mixcum imperium ; lm vero .L^ uiparemn8 poceikaci cletenl 'orum civicac ; 5r
nonimporcec ^^ rs ^ ^ r/ -. Lrakm . 3 Lboei ^ier . rr . -/e ^ -/r,'05.

nicht zu Hülffoder Stakten kommen: sintemal sie Herrn Aebt vnd Aebtißm/der ? rcoüäum
0 der ^ attdvögtfÜrnemste ^ bItlA ( nempe purZancli provmciam ä mali8 Nominibu8 )
wegenErmanglung eriminalischer juri8äiLtiomnicht pixriiirenwud derowegen auch/für
ihre/der krXliäurn - tuccecl3N608 ^ L'rr/?^ ^ ^ o/r ^ '

^ ^ nichtgeachtetwerden können .
Lic^niäem illez c^ui InbroZacur in I0LUM alceriu8 > äedec eü 'e oinlclem juri8 öL con -
6icioni8,cuju8elki11eAncuju8locurnlIibroALcur : acteocj ; 6edec eü 'e ca1i8 , csuiä
prinLipiopocuitkecalkcLlemaAumeliAi ^ er/ . ? ^rr^ o/E . /F . ^ r 8316 . (7. r/e
b c/er . Lverli . i-r /sr . 2- r -r/E . / .

So mag auch/ pro quarco , hierzugantz nicht cooperiren oder erschießen/ daß den ? rX- .
laken / incer ? rinLipe8L

'eLul 3re 8z eciarn in cempora1i !) N8^ ab OcconeI . prirnL parce8 cie-
crecirc seyn sollen : sintemal sie / Herrn Prälaten / schon bey der Earoliner Zeiten/solchen
Vorganggehabt/ ( xxxxxx . i . ) vnd doch darbey sich keiner -Landsfürstl . Dberkeit ^ wie ( xxxx
droben/Ä^ ^ r^ . ( rr ) äeäucirc ^ angemast . GestaltauchdergleichenprLLeäenr ^ keine
perioricec oder den Blutbann/per te Lc luä nacurä , sondern nur eine majorem (kiAnira-
rern ( welchevon dem Geistlichen Stand herrührt ) prXlupponirc oder mit sich führt/Kni -
eben . sie ^ r^ o-r . -ro-s 2 . / F . g- . ^

Wie dann ebenmäßig/ pro ciuinco , 0 cconi 8 lI . I^u6 Imperators Oonlkicucion ( wel- 5 .
che Ooläatk . ro-r//r^ . 2-e/^/o . bi8 verbi8 erzehlt :

? rXeipimu8z uc nn11u8 vux , necs ; iVlarebio ^ vel Lome8 , auc alic^ua alia r;uXlibeo
juäiLiariaporelka 8 , a1icsuamIibi vinäicec pocetkacern in bomioibu8 Lccleliarum
Lc /Vlonalkeriornm nostrilmperii , 1ici8 vicielicec , co 1 oni 8 acc^; ) amunäi1inAi5 > vel
eos alici^ capicis banno , ob eapicis kurcum ^ vel eapici8 , vel a ! io ^ uolibec banno

eonlkrin -
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conikrin § Lc,auca1 i^Uarn -uKiciam 52cerec 0Aat- niü ^ . ävocaci iplarum Lcclesia-
rum Lc ^lonaikeriorum ; <^no8 ipil velinc Lc conlkicuanc ex privileZio Zc inciulcu
reAiicu !mmi5velÄ Nobi5pecanc ^ .civocLco8 . Ipiivero ^ 6vocaci prX6iÄ08 bo -
rnine8 banno nolkro ob capici8 turcum recte taciencii conikrinZanc . )

6 um Zrano L
'
a1i 8. allein von den - eiligen Bistthumben vnd Clöstern / so Herrschassten vnd

einen ihnen anhangenden Blutbann haben ( vnd nicht Zeneralicer ) zu verstehen ; -Oder / im
widrigen Fall/von keiner imporcanr ald Verfänglichkeit/ ( als die in dergleichen Zeneral -
observanr nie wircklich kommen/oder je/ohne Naht vnd Vorwissen der Reichsfürsten / er¬
theilt worden / ( wie ^ ehenmann (7^ o-r . /r^ . vonOccoiÜ 8 l . privileAÜz,
die er Geistlichen Fürsten / so mildiglich ertheilt / ins gemein äilcurrirc ) zu achten.

6 . Allermasten auch / xro l 'exco , dieses die widrige opj nion nicht äefenäirc oder beschirmt/
daß die Lompi 1acore 8 LencuriX LcLleiiLÜ : . ^ laZcieb . sF . c. s / >s/r^ Ä

r-? ex ^ vencino reteriren :
0 innenix >rovinci 2mävrLvo 5iurnine ^ nL5urnver 5Ü8 , uncie Hunni Lc ^ .varez
exa <Ii 5unc ^ / ^.rn 0 ni ^uv 2vien 5i ? onci 6 eb e)N8^ ; 5uccelloribu 8 per ^ecno aäciixic
(Ü2ro1u8 . bc 0 r̂-r7Lri ^ sE'^ ro ^ adclunc : Lai o 1 u 8 acijecicLyi-
lco ^ i8 5uumAl 2cliü^ ncbLberenc ^ uoLcconcumLee 8 cenerenr Lc 6 i1brin§ creno .

L2roIu8Lo . Oomim78i . ^ 0MLink 'r3nci3m reveriu8 ^ cerram Laxonunu,
incer Lpi 5cox >08 ciiviüc Lc linAulis 5uo 8 6ne8 alliZnavic ^ (7/̂ o-rrco -r

sintemal ^ vencinus an gedachtem Hrt//o/ . ^ . ^4/ . cr^ / -r . etwas völliger vnd bisce 5or-
rllLbbu 8 schreibet :

poik bo8vuce8,Lcbui
' u8Moc ! l Vene6orum nacioz Lc c^ ui incer 8avi Dravicj ; con -

iiclenc ^ cum bnicirni8Zencibu ^ kojariX nobilicaci comrnillä elk. korro in rebu8
<Zivini 8 öcre 1iZioneprocurancli 5 ^ earn ornnem ^rovinciarn 2 Oravollumine --
/^natumverlÜ8 ) unäe ^lunnos Lc/^ vare8ex2 <5to8 ciixirnu8, ^ rnonikonribci ^u-
VLvenll ej U8cj; 5nceellbribu 8- perpecuo aciciixicOaro 1u8 . ^ vencinn8 ^ «r

/ r-re^ LojariL ^; re§ num U8<̂ ; aci Oravuni Aumen

eju8(j ; boikia , xrrolacum eik.
Ab dem NUN Handgreisslichzuvermercken/daß Laroln 8 N . dem Erß -BistthumbSalßburg
allein das Geistlich Regiment über Oesterreich anverkrawek/dieWeltliche juri 8äiLtion aber
dem Königreich Bayern vnd desselben nobilicec vorbehalten/vnd eingeräumet hab.

Welchem nach/ auch die ex Oi ancxio alleZirce acheötjo Zlaciii Oarolini e^ itco ^ jz 5a-
viel sicherlicher cie Zlaciio 5ecu1arinm ^ 6vocacorum vel cie5en5orum ( Larolum e-

nim I^ obi !e8k'r3nco5L ^ ilcopi8 ? Lr3ll:Ac28 orciinaüc ^ buie 1^ 6 alleZacioni , explicario -

Ni8 er § o ^ ibbclunc e on 7 ^ i1acore 8 /Ä^ Lc -c/e/Le/o/ .

co/. / . i-r dann 6e proprio Zlaäio ausszunemen ; Bevorab / weil üäem compilacores
cr-'c-r ZU solchemZweck/ sLranc ^ii ^ /rä.

7. 5^ . 9 .) selbs prcemicciren ^

^uoci LLro 1 u8 ^ erimbercoLpi 5copo ^ inden 5i miniikro8 non paueos nec ^ar-

vo82äjecer ^ ucbaberecLccIe5iLcle5en5ore8lu08 .
da doch das Bistthumb Münden noch lang hernach/kein Weltliche Regierung gehabk/son-
dem dieselbig erst Anno 125z . von Wilhelmen Römischen König ( laut vocumencs , so v .

Joan . ? iikor . ^ o/. (/^ o-rrcr exbibirc ) völlig be¬
kommen/ ^ verbi8 :

ne bonaejusclem ( Mnäen 5i8 ) LccIe 5lX - c^uam in noikram öclrnperii proce ^ io-

nem recex >imu8 lpecialem > boikili lacerencur incurlu öc improborurninsulci -

bn8 ciitUpencur ^ reZalia Lc aärninistracionem bonorurn cemporalium ipiiu8 Lc-

cleÜLz 5ibi s/ ) . e . conceäimu8 , cie beniANicace reZiL Najella .

ci8> uc 6ecLcero ^ can^uam krince ^8 Imperib bonaipüu8Lcc1eiiX aärniniskrec^-

oräinecLcäilj )enlec - ^roucrne1iÜ5L6uci1ic2ceniip5iu8 LecleiiL viäebicur expe -

<iire >Lce.
äAbenmWg istdie sxHueälinburAenii Obronico aääucwce äiviiio terrE8axoai >

c« incer Lxiscopos Lc alliZnacio iiniuni ünZulis üicta , auss keine Weltliche cerri-
coria,
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toi vnd die iV4a!e6/asche überkeik (coucra verüculum LÜeAacumiÎ erbipoÜs lo ^
lajuäicLceul

'eUbolä ) Zuziehen/ ^OLii. Or ^plii3u6 . ^e/ ^ er^ bildc^ . 2F . sondern cie
? 3roobij 8 ( (jUL8 LpiloopLeuz cüm äenocäruuc , Or ^pkiauci . clecimis
öepoceibckcek . cc ! esi3lkic3zumcerprecireu ^ perea, ^ uXiu cermim8 , nobis pr ^ e-
unrttunä . / .^ . Batmschen Stammenbuchs// «^^ Getsenhausen / § .
Tas MAI wol ffyn/rl. Le «/. !76/>. 2L. »«»-.

-Üb dann nun ferner vnd pro leprimo , / . 351U 8 ^^ /. § . ) fürgibt / vnd
es jhm I tiom . Ecdael . s^ nachschreibt /

novum uou eile , ^uoclapucl Lpilcop 08 Lc ^ bb>ace8 mei um Imperium lir ; icä ^ ur
ipiüikuciuon perle ^ seäper ^ .ävocaco8ve1 Viceciomiuo8 Lämmiikrenr ; c^ ui ca-
meu ^ ävocaci Leipli^ ilkLjumlauAuin ^ proprjo jure exerceanc ; c^uia ve ! äkrim
cipe eleäki , ve ! coulüecuäine 3ucprivüe § io /^ävoLLciimc .

So redet erdochnichtvon der alkenCarolinerZeit/sondernvonjeßiger der Prälaten Be -
schafenheit : Massen auch 8cumpf . ///?. / . i-?/ -r ./o/ . M///i 2^ . allein so viel schreibt/

daß die Aebk eines Theils / bey dem Reich/ die Herrlichkeit / vnnd den Bann über das
Blut zu richke/wie gleichfalls von Oarolo IV . dic Fürstl - Wirdigkeit erlangt haben rc.

dannenhero solches beydes äe polkerioribu81
'ecuÜ8 , juxca Iplamücerä Lc P1LXM ^ exem -

pll Zraciä , dem Probst deß grossen Münsters zu Zürch / hat allererst Oaro !u8 l V . ( c^ui pri -
MU8 b>3uuum lckQZumi8 prostcere coepic ) LUNO izsz . dieFreyheit gegeben/ daß er vnseirre
Nachkommen eViglichm jhrcir Dörffcrn/rc . Stock vnd Galgen haben mögen /
vnddaselbö / von deß Reichswegen/ über Halß vndHaupt richten sotlen/kui-
IlUA. r/r (7/bro -r . / . ^ 0/ . F/' . ^ verstanden werden muß.

Einmal hat 8cumpf . selbs/kurß darvor f/s/ .^ -/ ?--- . 2^2 .) außdrucklich vermeldet/daß bey
den Zeiten deraltenCarolinerKönigen zuFranckreich/dte Bischof VNNd Aebt keine
Hochgrricht/Hmcker oder peinlicheStraffgehabt haben : Gestalt dann auch der
exaäverl 'o aüeAirteLekeum . s//./r/' .2 . c .^^./o/ . /^2 . allein couciiciouaÜcer anmeldet/
es haben die /^ävocacem in jedem Göiv / die Gemeinden / in dem Namen der Bischof / re¬
giert/ vnd das Weltliche HberkeitlicheAmpk/so dergleichen den Bischoffen zugestellt
worden / ( welches aber cemporeLaroliuZorum . Würtzburg vnd Kempten aufgenom¬
men/noch nichtbeschehen / Lebeum . /r^ . 2 . -^ . 2- . 5o/. 2 . ^ r dkrtU stt d^
lNülö keine gehabt/rc. ) verwaltet/ vnd die Partheyen mit Recht entschieden.

ici ^ uoclicerum äcijuiisäitIlouem eivüem rebereu6umeib : cüm velinclevicum
iri uem ve ! iu al^ lum coutuAieu ^ uou ab iplo bpilcopo ve ! ^ bbace , teci ä Lomi -
ce , cempore Lru olmoruimpunii i öceximi 6ebueric ^ A ^ 0
r/?^ r^/el ^ebeum . </ . ///». 2 . 2/ .^o/. / o2 . eo/. 2 . ^

Vnd eben die Antwort wird auch ertheilt auffden Fürwurff / so bey ^ aZei -o
weiter zu bestnden/nemlich /

Huoä iustuica patlim in Imperio Komano obvia iinc pacronorum exempl 3_F
(Quorum camen ip5e c^uacuor cancüm recenle ^ lauäanäo GerNrdd/WnlekeN ^
Ued/ ^ NedlenburgVNdBrUNNbnchrplnra aucem commemorac lVelmer .
r>/ Vi )g (el) //NF. M - c^ui/VävocLci exilbences z mern
plerunc ^; in monalkeriorum lübciico8 imperium exei eeanc,öcc .

sintemal ein solchesebenmässig nichtanderstdann6epoikerioribu85ecu !i8 ( als in welchen
die Clöster erst deß Blutbans fähiggemacht/vnd folgends derselb ihren Castenvögten mehr-
faltig/expaÄo ^ invelkicurä usu lonZXVo aucprXlcripcioneüberlasseN worden / ceu
ipte ĉ LAer. / o . ^r/o . parcim kacecur ) aufgenommen ; vnd zwar in andern pro ^
vuieien wol bescheint/aber im Land zu Schwaben nicht leichtlichveriüeirc werden kan/wie
droben ^ . Welche ste über gleichwol nicht principLlirer ,Leo. Mbereit M3N-
reaeilum außgeführk worden . Dabey auch nicht ohnzeitig ( auß Anlaß obaüeZircen
Mindischen privüeAii vnnd anderer dergleichen äiplomacum ^ ) AU zweifeln/ob auch ei¬
ner/als ein Geistlicher Fürst/Prälat/vnd Stand deß Reichs/seiuen Fürstenwder Pr ^la -

Bb tm -
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tcnstand / mit vollkommeiilicher Weltlicher ^ clminist , acion seiner Land vnnd r euk / nicke
durcheigne bestellte Ampkleuk oder Diener/sondern allein durch Maßgebige ^ ^ ocaror sl
rnlxeüorc -8 ( wieman alrcualecusprrvßuppooivc ) verrichten dörff/soll vnd muß -'

Deme nun widerumb / fürs achte / keinen Abbruch oderHindernuß bringet/ was « w
ckler . ^ «E 4- . «»-» . / / . Mit mehrerm einführt / ncmlich/ daß eine lne
« es oder Art der Kirchen - ald Castenvögt seye/welche einig vnd allein aussexccurion aekäll-
«erpenilichcrBlutvrkhellenbestehe .- daß auch berührte Kirchenvögt / solche execuc .onan
SkakkderHerrilPraIaten/zuWerckstellen/vnnddargegenfür,hreremuner .icjc>n den
dritten Theil der Strassen vnd Außsöhngclder ( welche von den ittalcKcanken / denen man
Lcibs-vndLebensstrastnachlässek/gesallen ) einsäcklen / die zweenandere drikthcil aber den,
Herrn dcßDrts/oder seinem Amptmann überlassen sollen .

^ "

Dann erstlich/ist diese lpecies oder Art derKirchen -ald Castenvoqkcyen/ in dem Kwi,
zu Schwaben / per mocko aeiäuKa . niegebräuchlich gewesen oder noch .

Darnach ist seibs conteil vnd bekantlich/daß diese ine
cics äävocacia - nicht nur impropria Lc clegenerans . sondern auch jbre Loniisteucroder
Bewandnuß / eimgvnd allein außderoinvest .cur oder Verleihungzuerke,inen jeve - Nä¬
here em jolche Vogtey ehe oder änderst nicht zuglauben oderzu pasiiren / eS werde dan

'
nbe»

jedem Fall IN IruMmock ccrmini ; vorderst erwiesen/ daß einem Prälaten / ^ l-,ciiu8 cem -

porslis . von dem König nominacim conccäirc . vnd desselben cognicio vel exeLurio für-
cer den , ^ civocaco verliehen worden seyc > sintemal kein Gericht/daS über Blukrüniin aakk/
odcrdamitmaneinenMenschcntödcnsvll / eigen ist / Schwaben -Spiegel

ca

ktl

!
«

i-r
Anker oder in Mangel dessen/ bleibt es bey OKoclors eigner Bekantnuß/ f

^uoäLLcleüaKicj ^ Alacjium cemporalemlinevicioiireZulLricacis^ ne^ueperle ,
necpper 2lio8 ( Huiaperin6eeü^ ipseju8 faLi2c, 2uper 2lium 6eri manäec . /. / . tz .

/ 2 . 5/E De 1-r . t -L-n cs -rü'o-'t/ . O 31I . Äa? /r/ >. / . / .

^uolcnsuäieicur ? il 3cu8 apprekenclille selum öc iiaZellMe . L^^ . loan.
c/r/k . i-eexereere pollinc. LrZo nee per l'uo8 ^ .c1voc2co5.
Vnndobwol demezugegen LouitaLiusVIII . ? . ^ . ( c^ ui anno 1294 . leäic ) den we¬

nigen Bischoffen/welche den Blutbann haben/erlaubt / daß siedurchjhre Ämptleuteoder
andere/pvider die^ aleÜLankenoder schädliche -̂ euke / peinlichproeeäiren vnd exe^uiren
M ögen/ ^ ^ - r

'
-r c . //// -

. /Ve c/e-^rcr

So ist doch allhie/ pro cercio , nicht vnbillichzu fragen/weil OliocLier solchen Casten-
Vögten allein die execnnon der ergangnen iVlale^T-Nrthcln / oder der Abkräg zueignet/
weme dann in solchen Fallen die nohtwendige vorgehende eoZnino K äeciüo erirninuma

^ zuständig seyn muß
- . oye/ ? . Zudem/vndfürstteundtt/thttknichtszurSach / daß im Schwaben - Spiegel /r- . /.

stehet/
Ei« Vogt soll richtenalle FrevclvndWundenvnd Schwertzucken/ vnd
vmbden Todtschlag / vndvmb Heimsuchen/vnd was Frevel vnnd Vn-

( xxxx zuchthkissct . ( xxxxxx . r )
XX. r . ) sintemal der vorgehende Paß von einem jeden Landrichter ins gemein ( ) UM cl-Zcüca

1,-rr. 000000 . § . Vnd diese cliliinLtion oder doppelte Dbung/rc . ) Oder -N ipe-
cie von Stadt -Vögten/vnd dero Schultheißen ( iuxcaäMuLbiouemru
rn . craäicam ) zuverstehen/Bevorab/weil ^ 7usiuZeru 8 ^ ^ . /̂ . ^ .^ . ( außwelchemdie
odjeÄLa exvoce Vpgtty / pecica . vul§o äepromirc werden ) die Zeneralicäc die¬

ses Worts/selbs auffdie StadtvögtrelbrioZirc ; in deme er schreibt/ paß man gemein-

lich einen Vogt / für einen solchen Richter^ in einer Stadt achte/ gu> „on wn-
cüm 6e civüibu8 5eä eciam crimina 1ibu 8 coAnolcac cau 1Ii8 , wird derowegendieser Paß
deß Schwaben-Spiegels/in der GalmanßweilischenErinnerung/ ^ ^ i ?^ /L' . nichtrecht
auffdie ^ ävocaceu der Gottshäuser ( samb ob siefürnemlich/vonder Naleiir -vnd Halß-
gericht wegen/ bestellet vnnd vnterhalten worden seyen ) excenäirc; Bevorab / weil die da-
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selbst angchenckte weitere3HeA3cione5 , ex Letolcio ^ Ouillim3nno , ^Vebnero ^ Lce. nicht
von Clöster-sorrdern vonLand -vnd Stadt -Vogteyen/zu verstehen : oder je von solchen Clo -
ster-Äögterr reden / die jure cerricorü , hohe vnd nidrigeOberkcit / derOrten hergebracht/
ceu exernpla iVlaZeri . / o . M3nibe6e pervrneuoc .

Ferner/vnnd zum zehenden / bringt keinen äebeLt oder Mangel/daß die ^ rivocaciX/o . 0 <̂ -
vor Alters/für reZälia gehalten vnd besagt worden ; Der Bann abtt ' Übcr das Blut ^ >

zu richten / der höchsten reALÜen eines ist .' wie in der Ordnung der freyen / hcimli- ^ Ze¬
chen vnd Westphalifchen Stulgerichten fO0I636 . von Reichs^Gaßungen / /s/ . ?^"^
2 /̂ .) zu lesen .

Oannobwolin der Ob3rc3convencioni8 incer blenricnin V . Imp . ? 3tcb3leni _-.
? 3p3m ( Huam exbibec Oolcla ^ . / o--? . / . ro-r/? . fo/ . 2/ ^ . ^ 2/ ^ .^ Icem 3puci Do -
ciecbinum ^ bb3cem ^ r-r ^ -7S///o . die ^ clvocaci ^ vNter
vnd mit andern reZ3libu8erzehlt werden : so ist doch solch Wort multiplici8 6-
AmücacÜ8 , vnd bedeut allhie nichts anders/dann poceüacein -Vävocacia8 eonceäenäbLc
ju8re § 3le6ve imper3coriuln , Lalvin . r-r re§ 3li3 :

non ipb3M rem teu ^ clvoLaciam ^ c^uocl ea6c äe reZ3libu8 ; alioc ^ ui öc Xenoäo - ^
cbi3 > eüenc reA3Ü3 ; 8ic^ni6em 6e iIÜ8 non ininÜ8 c^uärn 6e mon36erÜ8 äiciccu ^. ^
^ uo66ncreA363,boce6,ucciuieun ^ ue ea babere velic - per benebcium 6ono
I<eZl8b3be3c . ? >^-rL-/c . /i/- . 4 . ex- e^ ro-re / /ero/ ^/r . (chuin inreA 3libus
Imperüc ^uoliciLM numerabancur eciam mobilia Lc rnovenci 3 bona Lpilcopo -
ruin §c ^ bb 3 curn ; ic3 ncbere 8 eorume 6bc 6 beu8 lmperi 368 ^ in 6 e 3 Oarolo Xla-
Zno ^ u6 ^ue3ä Occonern c^uarcum ; uclueulencer exrebcripco c^uon63rn krinci -
purn Imperii öc exLZAe ^ arclo ^ probac O0I636 .
^2. A i -r r^ io -r<r/r ./o/ . ^ lemo rnirren , ob ich bon3 ea mobilia ^ reZaliuni in6o -
lembabere , le6ju8i11ucicon6lcLn6ic3liamobi1i2 ^ reAaleetIe chxeric : 6cuc nee
^ 1^ X08 , nec >soc3rio8 ^ nee 8purio8 IeZicim3co8 reZalia in6i § ic3re po6brnu8 ,
propcere 3 ^ uoäiu 8 ipto 8 reeipien 6 i,cre 3näb 1eAiciin 3nc1b 6 c (iereA 3libu 8. Lo
c^

u3lnvi8 non cielinc , c^ ui eciarn ipturn ju8 proce <6:ioni8 incer reA3Ü3 nurnerenQ »,
Huo8 recentec Le tec^uicur rVl3§ er . c3men re <IiÜ83lii s^ 0/ Hop -
pinA . co--r/ . /^ r^ . si. ^ civoc 3 ci3rnZener 3liceretIereA 3lo
neA3nc : ^ . Ü38 lec^ uerecur ^ ^ clvoc3ti38 omne8 convencion3le8 ( eci3in incen -
bcnniliore8 inic38 ) eile cle reA3Übu8 : ici c^uocl e6 oppi6o 3bturc1un3 - cüm priva -
cipriv3ci8reA3li3evnferre ns ^ ue3nc : Incerim nonnLZ3cur ^ 3Ü^ U38 -Vclvoca-
ci38choee6 ^ ? rineipum Lee1eÜ36icorum 6ereZio b3Nno invelbicorurn ^ ci-
voe3ci38 ^ uc öc ^ . bb3ci38 , L̂ u 38 l ) uee 8 ^ 0 omice 8 6^ L3rone8 olirn nl '

urp3ver3NO >
Lc ob icl/ ^bb3ce8ch6titunc ( L3lvin . reA3Ü-
um1oco b3bic38fui6b ; Incle c3men rninime lec^uicur - ĉ uoci c1epreben83bo -
che ^ u3vi 8 LLele 636 ic3 /^ clvoc 3cich 63 cirn bannurn c^uoc^ue t3NZuini 8 vel 3liu <ä
reA3le t '

upponi neeetle 6 c : 8 ic^uiclem 6 e unä tpecie reZabum 36 3Ü3rn lpecienr
ejusclem Aenerch excen 6 o 6 eri neciuic ; cürn viäe 3 inu 8^ chver 68 chverl 3 reA3Ü3^
teeunäüm ^ U3lic3cem locorurn Le perlon3rurn ^ plerun ^ ue concech - Leücn -
nuni iine 3Ü0 3ciesuiripo6ch ^ 36 . cs?r/^ ///». 2 . Lc ^ leicbtner . ^ i/?^ . --^^ .

2 . / r^ . 2 . blncle vieever8ch imperio rnero eci3ln cribuco , non re -
ll ^ u3reA3Ü3cribuc3cenlencur ^ niü borte c^uX exinero irnperiocletcencluno .
Iborn . X1icb3e1 .

Vberdas/vndaufsseilsfte/bringtUaZer . MM . 2^2 . dieses arZurnenc// . o -̂
auffdieBahn / '

Der/Lo.
LÜIN vox ^ LNNUM , incer ceecera , cerricorium teu ju8 cerrench ( c^uoä UaZitbra-
c»5 incra 6108 6ne8 exereec ./ .̂ Ä^ i^ .2^- . § F./ )e ) 6§ni6cecchXpiutcu -
le eci3m j ucheiurn t3N§uini8 live Lrimin3le,vu1Z6 BlNthNNN / ^ )aIstHtrlcht be¬
notet : (^ uoch clautbla 1II3 , rnu1ci8 mon36eriorurn bunä3cionibu8 z privi1eZÜ8 6c
conürm3cionibu5 interca ( ^ ävocatu m , ^ bbate ^ etente,IeAicimum I) LN-

Bb ij num
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numL8 .eAeLcci ^ ereclevere ) aäalcerucralVliiZm6cLcionemrefereuciälic ;
liquidem olim juri86Wo luperioi - , non mü ab uno ^ eAecooferri poruerio .
SächsischLandrecht/ § . deß Könings Bann mag niemand lei¬
hen/ dann der Aönig seldb. ^Isrck . LÄ«r.

Lerlicli . co--c/. / . -rE . /§ . /r^. / .
Es Wird aber jhme ^laZero also baar geantwortet / daß zwar LLUUU8 vel Ran num , neben
andern Bedeutungen / auch die lurisäMom oder gar ein Gerichtszwang vnnd Bann / be¬

griffen hab ; jedoch solcher Bann widerumb dreyerley / ( re § iu8 live äommieu8,Koe
elk MLX 1MU8 : Lc mecliu8 live miuor , i8g; vel l'uperior , vel inferior ; nee non minimus )
gewesen vnd noch seye : Gleichwie auch das Wort Rechtzeitig oder Vogtgcdmg / vie¬
ler Bedeutung fähig ; vnd sonderlich pro lubjeLtL maceriLgö wol von dem Gericht/so oh^

ne/alsmttdenrKömgbbanngchägetwird/auffgenommettwordettist / wie droben
( oooooo ) mit mehrerm aueurrirc oder außgeführt .

Wo nun in denViplomLtil ) U8,dem WortBann / der Zusaß/nolfrumwdervomi -
nicum ^ eAium^ L . nicht ; sondernnur die äi <2 io,I .eAicimum , zugesetzt wird : da istreZu-
laricer allein limplex vel minor vel minimu8 bannu8 pro re fubjecIä zu verstehen. Sin¬
temal so wol bey den ^ atinern/die le§ icimajuäicia oder banna ^ non LÜL^ uäm guLjure
vel moribu8recepcL lunc ( L3lvin . r-r/^ .^ . ) bedeuten ; Als auch bey den Teutschen die
gleichgültige Wort Ehchaffte Gencht / nichts anders/dann rechtmWge oder den
Rechten ähnlicheGericht/ oder wol auch in lpecie der Klöster real-Hucker-im Dmg-
gericht imporciren ; Angesehen / daß man vor Alters / durch die voeulam Ehe / das Gesetz /
die Recht vnd Sitten verstanden ; Dahero Ehkhastt heißet/ was in Rechten hasstet / beste -

( vvvv hekvndGrundhat . ( ^ ^ y ^ ^ ^ . )
vv > Demnach kanman/ex parcederStadtkindaw/nichtrechtbefinden / oder gnugfam

ergründen/warumb durch diesen Zeneml -Zusatz ( leZicimum ) eben derBlutbann/vnd nit
viel eher iimplcx , conl 'uecumöLoräinarium bannum gemeint worden seye/

cüm in clubrio inferior leu !)Ll1ä,iuri5c!iÄioconcellL pucecur Le-
lolcl . -/e / >^ /. n-M / ^r^r.

Ar mehrer Anmerckung / daß durch die Ehehgsfte Gm
'
cht / auch aufferhalb Schwaben -

landes/ (wiebereit angedeutet ) die Dorsstvnd Grundgmcht ( in wel¬
chen man fürnemlich Vbermäh - Vberzäun - Vberegung vnnd dergleichen Hmcnstäbische
Verbrechenabstraffet ; AuchdenDmgpflichtigen/nohtwendige Oeffnung der Articul/so
zu Beförderungder Felder/ Lribs/ Blumenbesuchs/rd'. dienstlich seyn/fürlisek ) gemeinlich
verstanden werden.

Massen auch alle deß Stissts -Lindaw proäucirce Artheilbrief stlbs ( lolica caucelä
eas crcanäo ) diejenige AebtissischePfalenßgerichter ( m denen über dergleichen Hirtcnstä -

bische Sachen / erkent werden ) Ehehasftt Gericht zu ciculiren pflegen.
Zudem/Hat allerhöchstgedachterKäiser Heinrich/solches WortBann / in folgender

elaulul , selbs also erklärt / daß ein Hirsawischer ^ ävocacu8 für sein Vogtrecht / nicht mehr
dann cercium bannurn ( das ist/ die gantze Gefäll eines jeden dritten Gerichts / oder den
dritten Theil jeder Gerichten ) vnd was jhmweiters von Rechts oder Gewonheit wegen/
gebür / wie das bey andern freyen oder ohnmittelbaren Clöstern herkommen / einsackten
soll.

Was für Gericht aber/bey solchen vnd noch höher» Clöstern damals pfleglich gewe¬
sen/das ist bißhergnugsamäeciucirc ; vnd auß denOip1omacib >U8ä Larolo monälke -
riis Occenburano Lc -VuAienli anno 769 . öc 8iz - concelIi8 ( welche ^ «-/NaZer .

-s«-« . zu befindenXnoch weiter erscheinlich/ m dem daselbs nur
kmplicicer gesetzt wird/

c^uocl ^ ävocacu8 ^ Huicguickplacicanäo , acc^uilieric , ici elt ^ injuriä bannorum ^- ,
vellac ^ fa^tione cemericacum ^ cerciä parce libi recencä , cluL5 ^ bbaci recicie-
re -Lcc . Icem nullurn clomu8 lerviencem - aäju ^icium vel bannum ( ecce l^ no -

n/mi -



n ^ mia ! ) coZereäebeac . () uic ! autom injuria bannorum §c satiZfAÄione
remeriradum clenocemi .- ex8aÜ8b >ur Aenlis/ ^ -^ / ^ /̂ i^ . o o o o o o . § .
als den Klöstern schon vor vnd beyder KarostnerIetten/re . aHeZaco )

'
c! i-

plomacelac ^ pacel
'
ciczmmirumeoZmciovelbamaumäe couceucionibus Lc il-

leZirimis nupcÜ8 Lolonorum a^ scrlpcicioi 'um .
Wie dann auch in vielen andern vip1omacibu8 , dasleZicimum juclicium live baimum ,
durch nachgehendeWork ( cer in ÄNN0 plaeicum peraZa ^ örc . Lc nifill inäe ^ nili cercium
banmum öc eoulueruciinariam juckioam accipiac .- welche elaulülen sich auffdie ohnge-
wisse malefi ^-Fällvn derentwegen haltende excraoräinari Blutgericht/nicht wol reimen )
aäümplex banuumreiirinAircvNd eingezogen wird.

Nechsi obbemeldtem attem/vnd pro äuoäeeimo .möchte auch dem Stifftnichtzithier -
vnter pacroemirei ) , da er gleich den Blutbann / nit relpeLtu der Kellnhöf / sondern ex aiio
tuuäameuco , uimirum j ui e K3cÜ8wn in Ansehungseines ohrmuttelbareReichs -Stands /
jhme selbs accribuiren vnd zuschreiben wolte ; vmb willen/ daß etliche weitberühmte Juri -«
sien ( also ^lman . / . 5 . E . -r. /F . /o/ . Welmer . r-r

Stand deß Reichs ^Leloiä . r-r 2-^ . Rcichö/Ständ// ^ . ch-F . co/.2 ./-r
der Salmanßweilischen Erinerung / darsür halten /

8cacu8lmperiieüeeo8 ^ c^ ui in lui8 reriicorÜ8 merum mixcumcjue imperiurn _»
acc^ ueommmoc1amiuri8 (1iÄiouem ^ al)eancLc lie ipLum Imperarorem repi 'X-
leneenc,6cc .

sintemal dieseäelmmo 8cacuum . nichtjust oder paffrlich ; Alldieweilheutzu Lag nicht we¬
nig Leut vorhanden / welche merum Lc mixcum imperium in lüi8 cerrirorü8 üben / vttNd
Imperatoren ) darinn repi cvl

'enciren ; aber doch für Reichs -Stand nit gehalten werden : iä
c^uod 6e ^ io 'oilMU8 kraneieis , 8ueviei8 öc R.l)enani8 clil'erce acllkruic Lel 'olcl
Rerch § Etänd/ ^ F . ^ . Entgegen kan man von vielen Schwäbischen
Prälaten nicht äiüiriren oder abredig seyn/ daß sie ohnwidersprechliche Reichs -Ständ sey-
en/vttd doch racioneilkiu8 8cacn8Lcc^ ; immeäiecaci8luarum kr ^ IacurarumNN ihren Clö -
stern vnd Flecken keinenBlutbann hergebracht.

Welches Letzte der Grifft zu Lindaw mcra preecoräla wol fühlet / auch dessen / relpe -
Nu luX Llaulunv . selds bekantlicherAnred seyn muß .

Daherom
'mbt er/pro äecimo cercko, auffseinaltes hiebevor vonjhm selbs/

vnd oben copiLÜter/ so gut oder correck man es außderKäiserl . Eanßley empfangen/M
11111. cum soIicäcauce !ä ^ pro6uLjrtes ) pr !vi1eA ! um . seinen weiter» reeui '8 ^ vnnd

vnkerstehet sich männiglich zu bereden/ daß in demselben / jhme einmal / so wol die cruni na -
lisch / als Livilisch juri8äickioi ) übergeben vnnd zugeeignet worden seye : da doch solch pri -
vileAMM ) weder in Zenere noch in Lpecie , etwas hierzu trnctiiiLiren oder erschlossen mag ;
dieweil selbiges / wie auckentisch vnnd ohnargwöhnisch es auch/dem eusserlichen Ansehen
nach / scheinet / dannoch / auffgenäwere Bisichkigung vnnd im Grund/ ( wie schon dro¬
ben Dmwidct NUN gantz mcbt ^ /rc . in auceceü 'um^ etwas Anregung gesche¬
hen ) allerdings ohngültig / widrig / vnnd gantz argwöhnisch sich erfindet : Auß
Vrsachen / r . daß darinn nur einer / vnnd nicht zween oder drey Stiffter ( wie man
in anderwertigen Gtifftischen Vrkunden ) angegeben / vnnd daß benenter Graf
Adelbert/ alsimpeciLQ8 . z . vnndäArtz - BischoffRaban zu Maintz/als in cerceüor ,
damals ( nemlich cempore deß angegebnen 6acum8 An. 866 . ) bereit viel Jahr nicht mehr
bey Leben gewesen / 4 . zumal Kaiser Ludwig der Ander/Käisersl/ockarii Sohn / als
vermeinter Loncecien8 oder Loniirmanc , niemalen über Oermaniam ( weil in dersel¬
ben cum , König Ludwig der alter kü Sohn / vnd Ibockarü Bruder / regiert ) sondern allein
überlcaliam geherrschet ; vnnd derowegen in dem Leutschland / nichts zu verschenckeno-
derzu bekräfftigerr gehabt . Neben dem auch^ L^mitBeyruckung der Iahrzahl Ofiricki ( die
damals noch nicht gebräuchlich war ) mit äecerminacion Käiserl .Regierung/vnd mit Auß-
rechnung der inäiLkion,greifflich verstossen worde/ 6. wie nit weniger der Ort deß vacum ^
dieVmbschrifft deß Siegels/vnd dielüblcripcio ( L

'
äviäimu8Le ^ uen8 ^ e1acL) nicht al-

Bbiij lerdingö
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allerdings richtig. 7 . Deßgleichen / wider den damaligen liylum , keinereo cempore regie¬
render Aebtissin mitkamen gedacht / 8 . Auch der Oome5paIacinu8 ^ nicht ein Vaü '

osi son¬
dern VaLalluscicuIirc . 9 . Vber das/solchen privilegiispeci3 !-c0ntirm3ciomttlich hun¬
dert Jahr/biß auffkri3eriLUM cerciui^ niemalm ( wiedoch von andern Clöstern fleissg
geschehen ) begehrt oder erhalten . ^ Ferner auch das Wort ^ clism , fürLccleüa , muü -
caca cüm leripcioue , gesetzet . I I . So dann der Bodensee an dem Ort da Lindaw ligk/eon -

(xLLr ^ crLÜäemoLulorum . derWettseegetauffetwordcnist ; Wie/L^ r^ . alles

L . ) nacheinander Augenscheinlich äemoulbrirc wird .
^ cc^ui iulbrumeucum couctneu8non verofimilia , uibil probat , fofi Pascal 6 . ^

öt falsicaZ eju8, per 6u35 ( ueäum unäecim ) L0ujeätur 38 äo -

liäecegicur , Oackeran . ^2 . 7-0/. ).
Vber welchesalles noch auch dieses nicht ausser acht zu lassen/ daß/ bey der proäuäio ^

solcher origmal -Frcyheit / die anjetzo ausfder Copi sich außwendig befindende newe vnd lan¬

ge rubele , den Lmdawischen vepucirten nie / sondern allein die außgespreitete inwendige
Seiten / blößlich fürgezeigt/vnd von ihnen lalvä vericaci 8 ll2bstLnciä , mit Vorbehalt aller

fernern Nohtdmfft ( weil ihnen die Abhör -vnd Lollaaoniruttg solchen iuibrumeun in ih¬
rer Gegenwart r und abgeschlagen) recognoicirrworden -Dahero die ^ kadt nicht begrcif-

fen kan/ warumd die Herrn Käiserl. Oommiü ^rii vnd cr3uübmeuce8,diescr nerven rubrie
in ihrer relaciouganh nicht gedacht ; vnd darfür solch ori § iua1 in allem / der Beschaffenheit
zu seyn angegebenhaben/ daß nichts daran zu tadeln seye.

Aber man laß gleich ohnvergnfflich/cicra mmeu irauäem veri Lc P3rci8,seyn ( so doch
ttance vericareuüchkseyn tan ) daß dieses Privilegium eEcacirer außgebracht worden/
vnd an obbemeldtenvicü8noch wol zu curireu seye : So were es gleichwol noch darumben

nicht beständig oder gültig / dieweil selbiges niemals in eile , oder zu wircklicherKlafft ge-
( LLL 2 L langt . ( aaaaLLL . )
sa . ) -Oder / ob es gleich ( widerumb innocue prXsupponeuäo ) einmal seinen ellv <A oder

Nachdruck erlangt : so hätte sich doch der Stifft durch vnterlassnen Gebrauch ( wie m prL-
( bbbb ceäeucibu8 arrgedeutet/ ) dessen widerumb Verzügen vnd begeben ; (bbbbbbb ) oder durch
dbb . ) verjähr -vnd widrige Erzeigung / selbigeverlohren/ ( cccccec ) oder zum wenigsten solches
( ccccc ^ rivilegiü , per oblerv3uci3M Lc cr3U83Äioue8subleeucA8, in den Verstand oder Stand
66 - ) sporne Le esfieacicer gesetzet / darinnen sich der Stifft / r3tiouejuri8cliclioQi8 , noch befin-
( ^ ^

^ dek . ( äääääää ) Wie dann nicht viel Elöster in Schwaben / ja ingantz Lcutfchlättd an-
^ ^ ) zutreffen/ welche sich bey ihrer erster Stifftung per omnia erhalten / vnnd der jhnerr primi -

cÜ8 vergabter / auch nach vnd nach an sichgebrachker Leuk/ Güter/vnd dero ) u

halber/ nicht ab-a ! d zugenommen / oder sonst in ander Weg mercklichverändert hätten /
( ZuoäsrueKom3UX c^uiäem lege8,ulum3ucmore8vincereLc viuerre poüüm .
/. ^2 . Oe 1^// . / / . / -r/? . ^ ci7-. c . / . rs-

/rä . 2 . i-r löeucler . -ie -^e7- r//o-- . -r/E . c/E c^u3uco mi-

nÜ8 auciciua privilegi3 ( c^uX mulco i3ciliÜ8, per nou ulum , per abulum , per eon -

craveuciouem , per reuuuci3tionem,LLe . icerum colli poÜuuc, ^ rä . istucl

prXlbabuuc ! LcprXsen8poiIeüioexciuguicju83lceriu53Uti ^ uum 3e prEieriprü ,
Kircbov . F . / L' . 2-s/ ./ . 6^^ . Hiuc 3puä Neicbsu . ^r.

^ e-cr/ > ./s/ . clicicur , Es seye nicht darauffzu sehen/was vor fünff oder sechs hun¬
dert Jahren geschehen ; sondern wie es von 10 . 25 . 50 . §v . ) oo . Jahren her/ eine Ge¬

stalt gehabt habe.
welchesalles vmb so viel mehr Stakt vnd Platz gewinnet/dieweil schon zu Kaiser Comads

deß dritten ( welcher das Hofgericht zu Rohtweil angerichtet ) Zeiten / vnnd biß daher / die

Ständ deß Reichs vnd andere me5i3t -Oberkeiten ( so cerricori3 oder jui-3 M3gittr3cü8ha-

hm ) Käiser -oder Königliche exempcioue8 vnd Abforderungs -Freyherten voprvnd von be¬

sagtem Rothweilischen / auch den -Landgerichkernin Ober Schwaben/reipe ^ ivä schon vor¬

hin gehabt/oder damalen/aldhernechstaußgezogen/vnd in Vbung bißher erhalten ; Der

Stifft O'ndaw aber sein -Ludwigisches Privilegium , von so viel hundert Jahren her/ nie bey

einigemHof -vnd Landgericht mlmuirc , oder sonstallegirc ald eingerNndet / ( ausser / was

Anno ) 6r6 . vermemtlich/abervergebenlich/beschehen ; wie droben vnker dem ersten Pun¬
cten/
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cten ; bey der 9 .prObLcion cerricorii § . Älp tst uöek dütgtgtn ötiVUst/rt .bescheint wor¬
den ; ) weniger/mKrajft dessen/einige Adforderung seiner eignen-vnd Hofleuten wircklich
begert/oder ein Kemillioo darüber erlangt : Dahero widerumb erfolglich/ daß der Stlft
ein solch privileZium , einkweder Nlcht allweg gehabt / oder doch es selbs dahin ( als es in der
Wachen ist/ ) verstandenhaben muß / daß es jhm über seine parcicular - Güter vnd dero Be¬
sitzer/kein territorialem juri8äiAiooem ( deren eike<Iu8 oder prL ' iüppoiicurm die Abfor-
derung von den Landgerichtern/ohnfthlbar ist/ ) cribuire oder zueigne / sondern dieselb der
Stadt Lindaw vnd andern Herrschaften / darunter solche Güter vnd dero I nhaber befind¬
lich / gäntzlich überlassen/vnd derowegenihnen die Abforderung allein zuständig seye ; Deren
sie sich auchjeweltenher/ruwiglich/ohn alle deß Stifts Widerred oder Beeinträchtigung /
gebraucht/vnd ein solches relfeLtu der Stadt Lindaw/auch auß denr/ oben/^ä ^ ) m-
IcrirtelN Vertrag ofenbar ; Dargegen sommo c^ uam vero Ümi 1iu 8 lst/ daß solche <wfor -
derung ( wie man ex parce deß Stifts allererst anjetzo ekkroAirc ) nicht von wegen gemeiner
Stadt / sondern in Kraft der Anno r 4 ?c>. einbekommnenPfandbaren Kellnhofvogtey/be -
schehen seye : dieweil ein solches der j uri8-prXlumx >cion ( ^ uoci in clubio 4M8 ^ roprio po -
riÜ5iiomine ^ u3ma1ienoeAiÜ

'e Leoieacor ) zuwider ; darneben nocormmist/daßeiN
jeglicher Stand die Abfordcruilgen aufseine eigne bey dem Landgericht procoeollirce lLx-
emptil ) n8-Freyheit/gründen muß ; dergleichen privileZium aber/so aufdie Kellnhöf oder
dero Vogtey lauten thäte/weder in rerum nacurä .noch in deß Schwäbischen Landgerichts
prococoMsvor vnd nach der/gegenLmdaw beschehner Verpfändung ) irgend erschein -
lich : Hinwiderumb aber auß dem/ droben/ ^ ( 18 ) vnd einem anderkl// ^ä. 14/ ?. (eee ( eeees
e 6 e e) hiemit beyfügendem LandgerichtlichemVrkund ( äe armo 1542 . vnd ! 54s . ) zu er- e e. )
sehen/ daß sie/die Stadt/jhr Rudolphisches kori privileZmm ^ so gar bey wettern ( geschwei-
gen dem nähern Schwäbischem ) Landgerichten/ noch Lang vor Erhandlung der Keltuhöfi-
sehen Pfandschaft miimmen lassen.

So dann ist kein einiger Reichs-Stand oder Herrschaft deß Schwäbischen Creises/in
oder an welcher der Stift zu Lindaw Güter besitzt / ( als die Landgrafschaft Baar / die
Grafvnd Herrschaften Bregentz/ Gimrneringen/Wasserburg vnnd Achberg / auch die
Stadt Vberlingen ) zu benennen/ die jhme/dem Stift/der Enden/in Kraft dtckerwähnts
seines privilegch einer cerritoriaüschen Dberkeitjemalen geständig gewesen/vnd noch sey.

^ cchst solchem allem/ VNd luppoücä eciam , ooncootelLa cameo privile § u liujus
valiäwace : Ist es doch auch deß Buchstabens vnd seines gesunden Verstands halber an sich
selbs/gar nicht also bewandt / oder soweitzu verstehen aldaußzudehnen : wie der Stiffrjh -
me/allererst polk cocieeula , newerlichfürbilden vnd einschärpfenläst .

Dann / wiewol anfänglich er/ der Stift / dessen beredt ist/ samb ob ä principio äoca -
cioo ^ vnkerdenzugestiftetcn k. cLleüi8,Lurtibu8 ^ 3uc1oci8vel3Ari8 ieu reti ^ ui8 pollefl .
üonibu5 . auch die strittige vier Dörfer gewesen seyen : so ist es doch nur ein blosse imaZmi .
rungoderaü

'ercion , welche noch nicht erwiesen : Ja / das Widerspiel dessen schon oben (Hö
auß vielen lüikorjci8 , vnd f^ r/ -.2 . / >E// .^f ?/s ^ r .Aeschach/§ .

tVlptk MtN g^Nh HU impoi - ciren . öLc . ) mit beständigen rarioni -
bu8, sattsamlich beleuchtet worden ist / daß nemlich der Marcktfleck Aeschach/ sampt seinem
zugehörigen äilkrick , noch lange Zeit nach deß Closters Lindaw ümoacion , in der Herrn
Grafen zu Bregentz Händen verblieben/ vnnd allererst200 . Iayr ohngefähr hernach/ wie
der alt roculu8 Decimal ^ mitbringt / den Inwohnern desselben / von jhrem Landherrn /
GrafHaugen zu Bregentz dem jüngern/verkauft worden jeye.

Vnd obschon es/ ( das alt vermeint Stiftifch privileZium ) nicht nur ^ ccliÜ38, Our -
re8,3uc1oL3vel3 § ro8leureli ^u38 poiIe1^ ione8 iVlonalkerio ^r^leoci cempore lubja -
eence8 ; sondern auch die jenige / c;uX äeincep8 in ju8 öL ciominium eju8äem ^louafierii ,
äivinL piecaci8auZmenco pervenerinc ^ anregt vyd Miteinfchliest ; Dahero das Gokks -
haußvermeint/daßdiehernechstbekommne Güter / denen jhme vrfpringlich zugestifteten
Gütern / immunicaci8 SL propriL juri8äi6kloni8 incuicu . durchauß gleich gehalten werden
sollen : So ist doch solcheFolgerey univerlalicer nichtpasfirlich/oderdie elaulula cie t'ucuris^
so cruöe ^ nuäe , vnd I uälULe ^ sondern mit einem starcken cemxerameiic vnnd §03110 lalis

B b itij zu per-
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( ffft '

5fzuverstchen/ ( Mfkff . i . ) Nemlich/die folgende Käiser oder andereStänd / nicht nur die
5. i . ) Eigenschaffkeines Guts dem Stisst vergaben/sondern auch mit aller exempciou , juriscii-

» LbouvndandernRechten/wiesieesselbsbesessm / übergebenvnndjhnenselbs nichts vorbe-
^ halten werden/

Lihuiäem Iocu8 uou cieliuiceile äecüikriÄu , uec ^ ; cie perciueucÜ8 ancic^uis orcli -
naci8^ 1iLecpr0priec38funclorum lic cramlaca ; LÜm suuclorum propriecas nibit
commuue babeac oum proprietäre juri8cliAiom8 , Lc iie uuo crai^ laro , relic^u^
uoucrau8teraucur ^

-r-er^ Lalcliin/ . h . / . ^ e^/7in
(7.

In mehrer Erwegung / daß ein Römischer Käiser/ sonderlich nach seinem Todt / den Stän¬
den nicht zu verwehren pflegt jhrealloäml -Güker/einem Stijsk/allein mit der blossen Ei¬
genschasst/ vnd nichtzugleich auch mit einer immuuicec vnnd derjuriscküion zu verehren/
oder mit allen juribu8zu beseligen/

ueliberalic ^ alieuiimHuecoucra meutern suarmlioeea ^ öLHuia Imp . jus alicui
^ uLlicum - uouniliexjulliacaul ^äpubliLiboui , LL cjuiclem retul 'o priÜ8preeio,
Luterre solec . Oail . 0^/ ? n/E . / . öc OrXveu . /r/». co-rc/. / ^ . ro-r/A. / .

Anjeßo geschwiegen / daß der Stisst selbs/ seine vermeinte Freyheit nicht änderst verstanden
oder practicirc ; indem er/besag Tauschbriefs proäucirc ) mit der Stadtauß -
dinglich pacilclrc , daß sie die/gegen einem Elosterhof / für den Gottsacker eingetauschte
Bürgerliche Behausung/eben in den jenigenlibercec -vnnd Freyheit >Stand / welchen der
Elosterhoszuvor/besag deß Stissts tuuäationgehabthabe / stellen soll : Dessen sich einmal
nichts bedörjst/da deß vermeintenprivileZii elaulula äe tu curi8. den anjeßo aussgesuchten
iucelleLt oder Verstand gehabt hätte . Item/warfür haben die Samblungs - Schwestern
zu Lindaw/wegen der ihnen von dem Stisst zugewendter Däuser vnd Garten/immuuitä -
reu vnd cou6rmacioue8 von Kaiser K.uäolpbo I . vnnd der Stadt Lindaw selbŝ
( rrr ) vnd ( uuu ) außgebracht wann deß Stissts aäquilita schon vorhin / Krafft seines
LudowiggischenprivileAU . exempc vnd lemper -frey gewesen ^ Für eins.

Darnach/wird deß Stissts Gütern vnd Leuten / auch durch die Wort deß privileZii
( uc nu11u8pubiicuz suciex,Lcc . moualkerii loca,Lcc . iu §re6jacur ) gar kein cot3li8 exerri-

pcioä juri86iekioueumverl
'ali (7omici8 ? 3A3ub ertheilt ; weniger jhme Stisst ein eigen

( fffffscerricoriale ju8 oder einige luperioricäc über solche Güter vnd Leutzugewendet i ( fffffff .
f . 2 . ) 2 . ) sondern jhm allein so viel exempcion vnd Gerichtbarkeit eingeräumt /

daß kein ( Beampteter ) Hertzog / Grafoder anderer ossentlicherRichter/aussvnnd in
deß Stissts Gütern/wider desselben Leut/ vmb Erb vnd eigen/ vnd vmb geringe Fre¬
vel/Gericht aussrichten ald Haltens oder die StMscheLeuk/jhrer einem / dero Hr -
ten parii -enr, ald einiger Bestrassung gestehen/ sonderndeß Stissts .̂ civocac . solcher
Sachenhalber/zweymal im Iahr/ordentliche Dinggericht halten ; auch niemand auß
deß Gottshauses Diensten / zu solchem Gericht müssigen ; zumal ausserhalb solchen
( mit Stisstischen Leuten besetzten ) Gerichtes / excraorämarie niemand nöhtigen 0-
derbüssensoll/rc

'.
welchesalles nun von der cerricorial -oder umverlal -Dberkeit weit vnkerscheiden / vnnd al-

( § § § § lein relkl iLiam LÜciuam vnd tolariam juri8äi ^ iouem außweist/oder nach sichzeucht/( §Z
L § 8 ^ - ) 8 8 § § 8^ ) Bevorab/weil dißfalls gar keine weitereprLe§ u3nce8 clausul ^ s als / iuluper

eciambaunumnolkrum L^ monecam celoueumc ^ ue ^ Lc ^uiec^uici aci pocellacem uo-

ikramperciuere viclebacur ^ eiäem Lceleü ^ ciou3vimu8 ^ e . s uci leZicur in Uinäeuii -

( § § § § bu8 ( § § § § § § § - 2 . ) öc 3lÜ5priviIeAÜ8 ; ^ Hder cocum Lc iueeZrum cum omui iuceAti-

8 § 8 - 2 . ) cacecrabimu5 . ( b b b b b b b . ) Hder iu ipecialem uolkraiu proceÄiouem ^ cuiciouem-- ^
( bb lili muuärdurämm recipienäo ( iiiiiii ) VNd dergleichen ^ l'

ubjuuAirc vNNd hinzugesetzet
KKK. ) worden sind.
(iiiiiii ) Dargegen auß vielen Viplomacibu8 zu ersehen ist / daß den Elöstern / die Gerichtbar -

feiten/nicht jure ^l3AiÜ:racÜ8 vnnd re§imini8 universale - sondern allein/zu bequemerer
Einbringung jhm Rent vnd Gülten s wie droben̂ ( nununuu ) schon angedeu¬
tet ^ oder LäueLeiIari 08 ulu 8» wiedieLakinischel) tpIomaca reden / vergäbet worden.
l^uiäem aliciuoc , ea <q ; auci ^ uiora bkeremi privile ^ ia- ab Occouibus ipü conceü ^ Kaue

xra : l 'e keruuc claululam : lube -
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Iubemu8, §cc . ucuuHu8exju <äiciariä pocelkace coulkicucu8 , ali^ uam 5uper eos
l ^ louacko8 ) exerceacpocettacem,ve15upereorum caullar » , 5eu 5uper 5ami1ias
iucÜ8öc 5ori8 coucel5a8 : 5e6 eju5äem Oellulas ^ bk>a8poceKacive cum 5ui8 moua -
c5i8a6i ! Iorum necel5ario8u5u8t7rmicerpolIicieacLb8H ; uI1iu8 concraciMoue ^ :

5ub noikrä 6e5eu5ione Lri immuuicaci8 cuicione ^ re8 ülorum perpecualicer per -
maneanc ^ aci illorum ^ uc5uprä üiximu8 - uecetlärio8 u5u8,Lcc.

(LpX c1au5u!a äeiucep » ; in posterioribu56ip1omaciku8 ( welche alle apuci LkriKopü .
5Iarcman . r

'
-r L--Ei,zu bestttdett ) 5e <̂ c; . verbis repecicur vel pociÜ8 cleclaracur :

5irmamu8 ^ ea 5ci1icec racioue ^ ucomuium iu ^ uiecuäiue circa laXcpeuicÜ85e-
mocä , uu1Iu8aliciuopoceK3ci8iuciiciariXprXclicu8reAimiue ^ ea5c1em jam 6iÄL8
re8 uec ali ^ uacenu8 mole/kare , vi rapere ^ iuamcer clüpeuäere ^ 5ervicia iucle in_.
c^ uacun ^ ; reexiAere , velali ^uidichuriLLamili ^ eorum incÜ8 ve15ori8 ^ auc capi -
calibu8 cen5ualibu8 in5erre pra - tumac , uec aä Lerviciainic ^ua conttriu §ac^ ve1,auc
5uacolleucioaucini ^ ueexprimencio , velätracrumjamciiötorum concinuo 5er-
vicio a1ic)uacenu8 cieciucen^ o velimpeclieuclo - conHiZaciKcc.

5xHuibu8cercenu1 ! um cerricorium ^ uuHa 5uperiorica8z5eäpociÜ8 immuuica8 5o-
lüm LcaAricolaciom ^ uä cum aliHualijuri ^ iÄione conjuuötum z colliZi poi5e viäe -
cui^ .

Ar fernerer Erwegung / daß die Stiffkischeconilrmaciou selbs/ so wol als anderemehr
klösterliche privileZia , den Grafen vnd andern öffentlichen Landrichtern / ihre umverlal -
juri5 (ji^ ion über die Goktshaußleut vnd Güter / nichtgantz vnnd außdrucklichbenemen/
percraclica/L^ / ^ ^ . ( 555555. 2 . ) sondern/ in obangezognen Worten/allein so viel ver¬
bieten thut /

uc nullu8 pub !icu8 ^ u6ex,öcc . auc c^uilibec ex jucliciariä pocelkace - 5ccle5ia8^ Our -
ce5auc ! ocave1aAr05 5eu re1ic)UL8pol5elIroue5iV4ouaKerio 5ub) acence8 ^ aci cau5 -
ta8 auäienäa8 vel 5recia exiZeuäa ^auc tiomiues eciam cäm iuAeuuo8 ^ciu3m öc 5er-
vo8 5upei cerram e ) u5clem ^1ouajteriicommLneuce8 ciittrinAeuclo8,Lcc. 5eu ul-
lum pui)Iicump !acicum Kabencium,u11i8 cemporibu8in §re6iprX5umanc .

Jas ist/ daß die Göw - Grafen/Landrichter / vnd ihre miuittri .auffoder in der Clöster Gü¬
tern keine eigne Gericht oder execucioue .8 anstellen / vnd dardurch den Leuten vnd Gütern
daselbst / mit Futter / Mahl vnd in ander Weg / kein Kosten auffkrechen / also / der Orten /
MitdtMlAtaö / ( wieesV . Kloclc in den Salmanßweilischen/ »/. /^ . er¬
klärt ) nicht sütttni / ( c^ uo ceuäuuc eciam paraciarum 5a5tioue8^ koceik .man5ione8öc
peruockacione8 ^ uxcapl !vileAium Ucceub6reu5e ) sondern sich der gemeinen pfleglichen
Ding -oder Mahlstätken vernügen / zumalen auch diegeringere Sachen / von dar/ an die
Aebt ödere jhre/ ^ävocaco8remicciren ald weisen sollen.

Welches Letzte sich nun auß den Worten / cauÜ28 auäire Sc 5reäL8 exiZere ^ ganß ei¬
gentlich ergibt/

Lüm caui5a8 auclire ( icl et^uoile . /. /- r-r^7-r . (7o^ o/-^. (7. ^ c/E
eciam ^ uäexciacu8pol5ic,ciui neci ; coAuicioueM) Ueci ; iuri86i5kiouem,5ecl noci-
ouem caucüm ka !) ec . Oe Hiom . ^iieliael.

/o^ . Uuäe eciam 5pi5copaÜ8 pottmoclüm auclieuciaprolkuxic ; cjUE
1aci8rettric5atuic ^ ^1accdl. 8cep !^ . r-r ^ . -rnn- . / . 5c privileZia ^lin -
cjeu5! a/Ä^ ^ ^ ^ , kanc caullrL Lucliciouem^ Lli^ verbi5 , examinacionem co -
ram juäiciariä alic^uä pocelkace , iuäiZicauc^ cui baunuru Oomiuicum re§alia^
nou uili expre58cconcella ^ ruiuime acitiXreauc . 5x cjuiI)U8porro elicicur, c^uoci
liXc auclicio cau5arum ^ uou cle crimiua1ibu8 auc alia8 mai0rit)U8 : 5ec! cle minori -
bu8cauili8 inceHiZencla5ic ; liquidem in cermini8 5cruilibu8̂ 5 .e . cle5ti5paui8 exu -
libu8 5uk> proceötioneru öc äe5en5ionem Imperators reccpci8^ Lu6ovicu31 . ( iru^
privile^io per iVlaAer. <̂ ^ 7-05 . iÄe/c/r-
^ro . ^ e6ixic^ ueip5i,pro majori !)U8cau/Ii8^ LLunc1ecun^ ; ä vicini8 5ui8 auc crimi -
ualicerauc civi1iceraccu5aciLcaciplacicum venirejuNi ^ aä Oomici8 5uima1 !un -
omnimocÜ8 veuire reculeuc . L^ceras vero miuorescauÜ ^ iucer 5e mucuo 6e -

iiliirs
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Auirenonproliibeanmr - Lcc. Hoc ^ eSo .- ÜHuilpiai'ueorum , w parcem l"uX lm-
l)icLci0M8occup3camI3lio8liomiue8Uu6eLuu ^ ; venieuce8accraxcric : c^uociuci
pollicillorum lervicio ^ abZcpalicuMconcraciiäione vel impeciimenco ; öclice -
Lci1li^ eo86i/krinAereaciiu1iiciL8f3Lien6L8Iĉua ! e8ipliincei le tlelinire polliu ^ :
cLcera verojuclici3 ^ ilke^ crimina1e8 aökione8 ^ aä examen Oomici8 relerven-
rur^ Kcc . (^uo^ privile §ium ^ ( ^uiailko8libero5laomine8 ^ eciam ä manüouaciciz,
verecl^ cribuc ^ önc. liberac ) acl explicacionena irnmuuicacum moualiacaruni^
proxirueacceciicKcopcimekaeic : iuilmui ^ ; no8ecioeec,eciamciiikiiuAeucii Ver¬
bum kic , non 6e juciieio vel lupplicio erimiuali ^ ( uci in kranc . I.I. . /r^ . 5 . 5^ . e^-

r^r .- aci lacrone8 äilkrin§enclo8 ; ) sondernvel cie compuliione ( uc
kranc . /r^ . /r ^. r-r ^ ^r>. vel cotiereicione ( uc Lal-
vin . r-rveleornmuni eicacioneaucin ju8 rra<Iione, ^ ^-
Lr V aciian . r-r ^ /o--r. / ./o/ . in eautHs civilil ) U8 Ü5P
1evioril )N8 exauciienciurn etl'e .

Nichts änderst ist es auch mit dem Wort krecia^ allhie beschaffen/ Dann obwol ohnvernein-
I'ch/

c^uoci breciL noinine , lud Ke§ ii)U8 krancici 8^ Aeneralicer cienocaca kuericpoena
ülco vel ^laZilkraruiciebica^ ob vim injuriamve illacam Lc violacam leZem > Va-
ciian . i-?/s-r . c//--r/s/ ./e^. e§" r/r Z^ r-r^ .^s/. F^r . r-r/r-r . ^ /?^.
Unäe eorn ^ Exu cämlaxo ^ non tancüm exi^ ua Lc civile rnulÄa ^ § p( Vk ! / Tuff

! leä eciarn rnaZna öe crirnin3Ü8 compolicio ^ aäeocj ; 9«: na traclL
pLcls- eingroßstarckepeinlicheAbfiMalvAbbüffung/jaauch ein Fried -
öktle^ ö ^Elll '^ ss/ venire poruic ^ e-"
er^ //cr^ ^laZer . e/e ^ ^ oe' . c^ . 2 . -rn--- . -'e/r^ o/ -ro-r 6^ rcr-

So muß doch dißfalls / vnd in lubjeLka rnaeeria ^ ( udi cie mon3lkeri3libu8juri8äiQi0m-
bu 8 öeexernpcionibu 8 äcerricoriLli luperioricace ^ aZicur ) die limplex exprellio kre-
äarum ^ von kleinern Bürgerlichen Freveln lkrMrn verstanden werden ; eüm per ea , cpiX
luprainliocpun ^ko ^ polkprLambulurnh . I ^li8 liepiLmilH ^ c. öe ( kffsff )
acc^ ; lec^q - traäicalunc ^ cnrn ^ ^niaprivileAiurn Larolinuin ( Ucenbürenli rnonalierio ,
LL mu1c6l3rAiÜ8̂ (^u3kn I.in (l3UAienn^ c0nce ^l !m, ^ ^ ^l3Aer . e/e ^ ^ oL-. / . -r . 40/.

die exaiIionern kreäarnrn ^ durch die Wort / ( csui6cir.n6 placicali-
clo aci^ uisieri^ icl elk^ iniuriäLLnnorum ^ l

'eu juäicioruln ^ vellaci 8t3 <Iione ceinerira-
cum , cerciä iibi rec ^ncäi äu38 re66 ac -^bbaci ) gnugsam außgelegk / vnnd auffschlechte ge¬
meine excel 8 reilrinAirc : welches allhie/ wider die Andawisch Stifftisch Freyheit / vmb so
viel mehr zu amp1e <5ln-en ^ dieweil von sein/deß Stiffts j uäicio , noch weiter vnd nominL-
ciin vermeldet wird/ c^noä ^ 6vocacu 8 nullnrn cie iärniliä ( koe elk > cie monalkerii pro-
priecarÜ8 öc eoloni ^ Wuriiii ^ (S/s -r . /r^ . / . i-r/r -7 . Oruli . 2 . /r^.
5 . ^Er/r ^r 5^ iVlaZer . sie ^ 1-0-7. / / . -rE .
live cenlnLlii) U8 ( ucprivi1e§inlnpaulopoiiipsulninnuic ; ) line juikä lociorum ( c^ ui
nirnirürn juäiLio incer5unc ) cielii)eracion6 6amnare vel c0iaercere äebeac , das ist/kei¬
nen Gottshaußmannexcrajuäieialicer oder ausserhalb Gerichts anfaffenvnd straffen soll.
So je ein klare ohnfehlbare nocawaß dem Skifft nicht nobile oder rnerurn alic^ uociiVlaZi -
KracÜ 8 o6leiuMz sondern rnereenariuin cancurnlnoäo Lc aLlionit)U8 äelerviens juäi-
ciurn eingeräumtworden seye/ ( ciuä cie re eleZancer Oiäenäorp . i-r c/^ /H ^ / ^ ro-re,/LL

) wie dann auch/durch sein / deß Stiffks / eigne Gerichts -Hrdnung/
jhm/ nur über Hirtenstäbische Sachen / vnd schlechte Frevel/ geringe benambste Gebot vnd
Straffen / s wie schon droben ( 1 l 11 l 1 ) vnd ( mmmrumm ) weitläufftiger auß-
geführt ; ^ darzu laut der Verträgen / allein auffgewissenGütern eingeräumtwerden/ (guo
tacicSchwaben -Spiegels . / . L- . h . 4 ) Anjeßo nichts zu melden/daß uottra rem-

pcli -ice. dleFreVelvoN den Freiß vnd Malefitzhändcln/Lpcice äitcrepircn ; äum^

FktVkl Vnp ^öullkn/ ^ ro mulÄis civilibu ; ulurpsncur ,^ »->ürSr>ieiclilnk'rieox» .̂ .^ -
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cr/H ME . - o/. 6 " Frciß Lursm VtW ^ alefir . criminales LauÜas acc; ; poenas
cleiiZnac. r-r 2 . x>e-^ -^ r/? r / . Lc Welirie/ . r-r

oö/Eö . Frevels , /^o .
^ ääe ^ uoä exaötio freäarum,ett 5i uQu8 jurisä ^ ^onis , non ;pLa )Uri8ckLtio ; un -
cre3bM8LäkLnc,ve1adkaLLäi11a8,non apoäMLe inkercur . ^ acw
/ 2F . AMicliael . -i/A .

Ls stehet zwar in dem Stifftischen privileZio weiter geschrieben/
. ^ouodOeniualeslTominesiive tamiÜL in c^uib) U8cun ^ ; 1ocl8 nur coniricun ^ gare¬

re nonÜLbeLlic . öccoramnulloeomicei '
eALncauc ^ miumperlolvaiw . aucle -

cul ^re neZocium biakeanr , niii coram ^ boaclisL.Lce .
darauß vielleicht geschlossenwerden möcht/ daß dem Stifft die ommmoäa jurisäictio ü-
berseine Zinßleut eingeraumt/vnd dem Landrichter gäntzlich benommen worden seye .

Aber es sind diese clLusul^ eintweder/juxcaluperioiem reliricLioncm Lcüc juxca
änr ^o^Lloncia öc Lonl ^ e^ l.iLnc !a v9/b>2 ^ rivi1o^ ü^ tlo ^ 9/loni8ö ^ i ^ l) N8 nio »
nalkeriale luo moäo percinencidus . zu verstehen ; Oder doch / als adlüi 'cjn ( cur enini ^
nuäi cenluL !c8M0NLlbeiü. in ciuibu8LUn̂ ; l0ci8LonüicuciN3 § iKr3mi 5uo oiclinario
Lc ^uälci provinciaIi . inLauÜi8nonexempci8 . nonp3iereQc . auc dannum persolve -
renc > auelecul2reneZocium . L3NAuini8j)rLlercim kLberenc ? ) VNd vhNgMVtP
ltch ( nu !1ibienun verda i!!a . 3cdorLlN nullo Comite reAant,3cc . in p/ivileZiis
contimiUdu3kucusq ; nodi8 VisaLuc oltenl ^ lunc ) in einem / ohne das/mn1ci8moäl8 ver¬
dächtigenInibrmnenc befindlich/in kein consiäeiaeion oder Obachtzu ziehen.

Vnd zwar erkennet der Stifft die obabgeleinte Wort solchen pnvl !e§il . selbs für zu
schwach/ ja ziehet die nechst alleZirce gar nicht an ; sondern vnterstehet sich/sein tüppoücum
( als jhm alleranfänglich / nicht nur die nidere/sondern auch die hohe Gericht / von seinem
Stiffter eingeräumt / oder von KäiserLudwig dem Andern überlassen worden seyen/) auß ei¬
nem andern Work/vnd daherozu erzwingen/

daß jhme gantze Curreg ( dergleichen clauLuldie Stadt / in ihrer Rudolph ischen con -
ceüIonnichtfindenwerde/ ) zugestifftetwordenseyen / Nun bezeuge aber Vaämnus
si -re/) . ^ L^ r^ . ^ ^ ^ / .

'^ ^ E . ^ e^ .̂ tz-ri/ ) laUter / nullam Curcim üns
jul 'i8ciiLtioneLuiüe. öc koe nomiiie fiZnificacum . c^uoä vulZo Mt Dogtty
l)ptt GtNchtSM ^Ng nolninemu8 ^ mit Eigenschafft der Leut/Reut vnd Gülten /
GebottenvndVerbotken/rc . imo öcperCurrj ! em,iiepe jmisäictionem eum _-
iDl'oo ^iecacemaneioioixnr ^ e^ iXc! ^3/ce a bl3 ^ei3 innelle ^täm tuitle .
R.e§ia8 vero Ource8 exibkiLlelonZe Majoren Lc imperiüeciäüabuiCe cum M3N-
cipÜ8. 3§ri 8. pasLM 8, cenül )U 8. venLci0ne . pilcarione Lr^ omnimoää i!1ä inceZri
LtacÜ8p0Ü

'elLione : ^ 1ia8Curce8cenuiore5p1er28ci ; loiw8 juri5äiLkioni5 eum a-
ZN8 man cipÜ8 (^ ; parcicipe8 kuille.

mit dem Anhang / als mehrgedachterKäiser Ludwig O^roli ^4 . nepo8 ( qui ramen non_.
Imp . leä ^ ex krLnciX 0 rienm 1 i8 5uic ) vMb das Jahr Christi § ?? . lecunäüm ^ nite -
rum . dergestalt die Gericht vnd FürstlicheVogtey zu Zürich verstiffket/daß er solcheänderst
mchk/alseurnmümm ^ ureAUM ) inäucaru / Llemannieo 3c xaZo ^ urzau -
^ cnsl genennt / sofi 8im !er . / . ^ /^ . // . I<1oL^ . ^
IceminI -I- I-onAob) . ^ . ^. 1eAi :

l 'unc Castaläius ILeNs 3c äckuldaiis rec^uirar cul ^ am iplarn Lc aä
Ourüm Kezis exiAat,3cc . LcinprivileZüs ^ ä KeZidu 8 K 0m . ^ enrico 3c
C0nrLä0,rn0naKen0 8.atl 8donensiMpsrMünster/anno 1002 . vnnd

< loro . e0liceüi8 , eurcibu8 Lc LurcLbus

Dahero auch Lindaw selbs/ in einer precariL ( bey Vackano /iL . 2 . -ie cs^ F ./o/ . 5/ .- öc ln aliä
k^Lciieione s^ ^^ Oolclaik . /- . ein Cuici5genant / VNd
daselbsvonVaäiano nocüc werde/

Ourcim



. ?oo .
(7urrim I ^incovarn , liociie celebre oppiäumeiIe,länclavium cli <Iumän !acu8ri -
Zancino , c^uoclannales monallicil ^incauAiam voeenc , cum coenobio vecere^

lubjunAenäo
(Durces, ^lemanno8V0calI'e1ocacelebria oppiclave.

Diesem objeQ aber ist allbereit droben ^ ^ ^ ) durch ein außführliche inipe-
Ltion äe imilcipliciliZniticacu voeü Lurtis 8c OuriL , anneipanäo vorgebawet wor¬
den i darauß allein so viel lummacim zu recapiculiren,

^ uocl vox ^ urtis , varie,palacium ?rincipi8 ^oppiclum,vicum 6c clomum ecian^
c^uamlibecleu manüonem ( uci6c Lurcilis villulaleu c1omu8ruslicanaprX6ioIo
conjunAa ^ in veceribu8cbarci8inc1i§icacur/Vac1ian. cienocec ; cumpri-
mi8 vero coloniam - ( tNtN Oolclalt . / . rer . i-e -rs^ . ^
/ s/. cleliAnec.

daherodißfallsdasWortOurtes,Michnichtfür/sondernwiderdenStisst( als der sich
darinn sunäirc,) außzulegen /

l^eZulaenim perpecuaeK ^ verba äubia ^ ( 6ubiaaucem lunc,c^uX ciuo8 aucplures
ince11e <Iu8aclmiccunc ^ ^ al'. co-r/7/^ . 2-0/. / . 6c 8urc! . ro-r/H-'- . -?E . // .) con¬
tra eum aeeipienda el1e >̂ c^ ui ÜI18 innicicur ^ /. sie I^icol .K-
verb .̂ -r .<s-r/?2^. F . 1-0/.

In mehrer Betrachtung / obwolD06tilHmu8Lecerô uiVaäiLnu8 z jhme selbs imLZi-

^uocj nulla curci8 6ne juri8cli <Aione fueric > 6ce .
vndderowegen solch vocabulum mit dem Wort Vdgtey oder GmchtHwatlg/ver-»
teukschet ; zumalmit solcher blanciiencibXrein auch andere/ benantlich ^ nl^erum ^L7o/^

/r/^ . 8cump6um > Crer. /r^ . 6c Ou -
lium s /r^ . 2 . ^ ^ . ^ . r-r^ ./o/ . inclueirc oder verführt / die verbau
in äipIomaceI .uclovici OermaniX ^ .eAis^

Ourtim . luarri ^ bureAUMinparapbraü
luä räm lacinä c^uäm Oermanieä , mit den W ^tken/ ( noüvam juri8äiÄionem 6cprL5e-
( turarn in ^ ure§o. die Stadt Jürich vnd aüeOberkeit/Dvgtey/Ger 'tcht/Frey -

heit ) zu recaplcu1ire^ vnd zu verdolmetschen/rk
'
. daß doch er vnd sie hierunternicht wenig

verflossen/
Lclienim noninvicilarAimur ^ ä primisilliskraneorum accp 6ermanorum R.e-

^ Aibus 6clmpp . juri8c1iAionem iunplicem 6cc3cbe6ri8§c monaKerÜ8 baun raro
clonacam ^ nee nonKe §Ü8 Lurcibus csuancio^zeciamlmperiü cam merum c^uäm
mixcum acee/Ülle : Incie tarnen nonitacim exurAicäKu66clemper6c neeellario
täÄum eile ; Lumprimis vero curcibu8 , ciocaIibu8^ vi11iearn8 , cribucalibus ^ lervi-
1ib)U8reAu1ariternuHajuri86i6tio acikTiic . Lcc^uamvi8 eurceni ^ IaciÜ8 ( koceii ,
pro cerricorio vel äiKritIu iümpcam ) jnri8c!iAlo plerunc ^; cornical)acur ( c^ uo in-
ruicu reZio , dicio^ provincia ^ euri -e Xc)uipo11ere äicuncur . Lclira^er.
/ o ./e/ ? . / . --L!--r . 2/ . 6c Kniclren . / r . Hr-ev-r . --o-r
L-rvo-r/

'
^e. ^r . 70 .^) camen 6c ka :c 6cii !aniki1ominÜ8leparaciin coniicierari

poceü : ; Lca^ uc unu8 cerricorium ^ a ! iu8 iuri8c1i6tionern in eo kabeac ; 6ciicc1uo
c^ueanc eile ciomini , unu8 relpe ^ u cerricorii6c reciituurn eju8, alter inruicu ) uri8-
cü <Iioni8 6c provencunrn eju8 . O^lman . /r^ . 2.

8i^uiäemjuri36i6tio,eciamiinecerricorio z6c cerricorium Une jurisöi-
<Iionc conüliere valec . Larc. ^ /. / . -r«-« . // . Oe/Är/s^r//. Oliallan . i-r rov///e^.
/ ir. ^ -r//--/ . / <-. 6c Lrixienl ^
/ / . ^ /^r . Lüm Oominium ^ cerricorium 6ciuri8äi <Iio linc incer 1e ciiveria öc
teparaca ; eac^; re abuno aci a1iu6 non re^ e int 'eracur . Ueieblner .

Icac^; policä propriecace ( 6c nominacim caiiro ) non iiacim poni-
rur j uri8äiäio ; vel econcra ? ecr . kriiler . co-r^r-L . 20 . Lx
c^uo canclem colliZere prompcum eK,c^uocl Va6ianu8eju8 ^ ; ie^uace8 ^ verbau ,
<^urciln ^ ureZum,vc >eibu8 illis Sermanieis . Gm

'
chtVNdDogteN/minus

conve-



/

zoi .
convemeiacerexprellerinc . fun8ctiLiio emm caullam Leparacam a caulsa äomi -
mibabec . / .al'

. cerr^ canc^uam coricmen8LoncmeütbiN '.

b ^rec. /^ litici eli eciam NtN (ht / almä Vl )gtty / kesolö , i-r -7-^ .

Dl )gtey// F̂ . ^ . 74ominacim ver6exlupraälÄi8 moäo apparuic ; Lc ve : o illi

ipü parcim auÄore8alibi moäo aZooverunc , Luäovicum II . Oeimani ^ Ke -

Asm ^ ne ^ uebanoumlanAtiini8 ^ necsue .̂ civoc3ciL !n (^urri8HAUi 'il^L, ^1onai ^e--
itoalecooäicoäonaÜezleäsibiipliAcimperio relervaüe . ?rXt'e^ o Laiiri üve

burAl ucrumo ; committenäo .
Deme alshie noch dieses beyzustellen/ daß in dem angeblichenStlfftischenprivi ! e§io Lucio -
viLill . Imp . IcaliLi , derpluralis oomet 08 . Lul 'cc8 > gesetzt/vnddahcro nicht zuvermuhtett
ist/daß durch solch Wort / gantze Herrschaften . deren der Stift nie keinegehabt ) sollen
verstanden werden ; Massen dann auch die vnterschiedliche alte Verdolmetschungen dieses
privile § m ( deren man wol fürzuweifen / vnnd der Seifst selbs mehr dann eine/sonderlich
aber § rawVrsula : vonSigberg/Aebtisstnzu -Lindawtraoüumpt äe anno 144 / . hinter
sich hat ) jedesmals das Wort Ource8. mit dem Wort Hof / verdolmetschen ; Ja er/der
Stift selbs/hat in seinem äocumenco/Ä/ >-^ nr . // .vnd j)aämi , die verba äomuin öc cu ^
riam ( <^ NX eurci L^ uivaiec ) für i '^ non ^ ma gebraucht ; Jahero deß Stifts ? acronus
mit seiner viiion äe LLceptione Oui ci8^ die Zeit vnnd den Zeug allerdings vergeblich ange¬
wendet ; zumalen auch die Wort LurciinKeAi8 , ex l/on §obar6iei8 ( allda sie die Kö¬
nigliche Hofhaltung bedeuten/ ) impertinenter alleZirc, oder selbs nicht verstanden ; So
dann die privüeAia deß Stisfts Nider -Münster ( so Lpuäl -Iunäium r-e
^ ./s/ ./ - o . ^ -/ ^ . aucbencieezu ersehen) allerdings vmbsonst eingeworfen hak ; Theils /
weil relpe5tu verborum . Ourci8LL Lurci1i8 ^ nichtzit fürständiges/oder daß die ein Hoch¬
gericht / oder ein alljegliche Oberkeit mit sich führen/rc ' aber wol diß darin » zubestnden / daß
gedachtNider -Münster oriZine sua nicht ein Gräflichs/wie der Stift ^ indaw / sondern
ein reZale oder Königlich Eloster gewesen/

^ .cciui/Vlaielba8reZia, lieec ornnes Lcclelia8proceZere äebeac ^ illt8 kamen ampli -
orem 5avorem jmperciri vu 1 c Lc cenecnrz ^ua: aR.om . ImpP . sunclatX iunc pari-
cer öc äocaca: . / . ^ ^ .Vleieblner . ^err/ 7^ ./o/ . 2 .

vnd daß jenem Ourte8reAa !e8 ^ diesem aber nur Gräsiiche alloäralia vnnd durce8 vergabt
worden ; Theils / dieweil publiei8 fuäiciI )U8 ^ das exerciciumjuri8pub1ici ^ nicht gar /
sondernallein/ üne ^ civocato monaiberii zu verrichten/nidergelegt / darzu das C loster in
Königliches munäeburäium auffgenommetl/dergleichen in dem vermeinten Stisftischen
privileAio nicht anzutreffen ; Neben dem/solcherStift Nider - so wol als Hber -Münster
von der Stadt Rcgenspurg peinlicher Hberkeit / dannoch nichteximirc ald befrepet/oder je
mit derselbenderentwegen strittig ist.

Ntssmanjetzonichtzugedencken/daß Vaäianusr -r ^ ^ . /oc. cum bono tzlomero et¬
was bormicntivNdLurcim läncavam ( pereArinaciuncula c)uaäam menci8 ) für die
Stadt Lindaw angesehe ; welches doch nit seyn kau ; sintemal die Güter darumb der Tausch
in der von jhme ^ aäiano alleZircen (/barca geschehen/nitaufSchwäbtschemErdrich diß-
halb deß Bodenseehes im Lintzgöw/oder in der Herrschaft Bregentz/Tekknang/Argen/r ^.
sondern jenseits deß Bodenseehes im Zürich vnd Turgöw gelegen ; auch nit von einem Bre -
genßischen oder Altdorfischen Grafen ( vnter deren (/omicacu einem/dasalte Städt -
lin Ündaw ooerAcschach damals 6 cuircgewesen seyn muß/ ) sondern vnter ^ äelberco Lo -
mice OurZanAenli ^ nno 879 - gefertiget worden . Ja / es ist noch zweifelig / ob das
StädtlinAeschach damalen / vnndance cran8lacionem in Inlälam ^ allbereit länäo -
va ( so wol / als das Eloster in der Hnsul / suxca Obaream pr^ eariL . 7z . Ooläalb .
^ 2 . r . /s/ . geheißen hab oder nicht : Entgegen aber ist auß denvocu -
menten deß Ctosters Einsidel ( apuä Okriti . läarcman . / o^c . // .
/2^ . ) gewiß/ daß ein Hrt im Jürichgöw / I^incienovua vel I ^inäunouua ^ lacinegenent / ü -
cuirt , so/ ( wie auch l^ ova ^ V uanZa ^ LrrilinZa ) anno 996 . Sc le ^ H . anni8chesagtem Closter
Ernsidelzugchert ; welchesHrtLmVow ( wie es8cumpf . /^ .^ .c.^ /s/ .^ .^ . 2̂ .Teufsch

Ec gibt )
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gibt ) neben eheberührten vnd andern mehr Gütern/ihm / dem Closter/ Burckhard Hcrtzog
in Schwaben / sampt seiner Mutter Regilinda / vergäbet hat .

cLinmal hak der Skijft Lindaw selbs/ in den Cameralischen Rechtfertigungen ( wie im
Eingang dieses siebenden Punctens / mit Wörtlichen lpccwl -LlleZLtioncn bescheint wor ¬
den/ ) sein vermeintes privi1eAiuml .uä0viLi vnd dessen Verstand oder oblervannam te-
cucam -allein auffballam juriscliLkionenr mulcocies vnd ohnwiderrufflich reikringirr : Hä¬
hers er anjetzo allererst/Krafft solchen privilegü ^ line cxcreina oncranonepropi u puäo -
ris - nichts weiters mehr/ oder die hohe Hberkeit begehren kan / / 'L'-' / ///>̂ Loc

^ /»-. tz . Letzlichwtrfft er/rc . ^ /welches rtnmal/rc . Gleichwol ka» stin/deßSkiss -s,
newer alliikenc ein solches nicht gar lassen/ sondernhak erst nervlich / in einem Wechsesschm-
ben sich vnterstanden/auß dem Wort deß tVtifftischen privileZii ( iubjLcenrcd ) ein groß
Fest/oder ex muscaLleplaancem zu machen/ vnd darauß zu int 'eriren , daß es ein rechten -
ri8äiKion oder Gerichtbarkeit ohnwidersprechlich auff sich trage : da doch die gleich dmauss
folgende Wort ( ve ! ^ ua . L.ietnecp8inju8 Lc Oominiurn ejul

'clern ^lonLiierii pervo - u-
enc ) solche lubjacennam alsobaldgNUgsaM/cle6orninicLlivel alio c^uocunc ^ ; jure N2- I
dencli , erklären i vnd also gar kein cerricorialern jurwciiAionein innuiren : jbttsten tuan l
das Wortlubjacence8 ( als welches äe nacuralilicu , wo etwas vnten angelegen/reAu - 3 -
ricerjnxca Lalessinuin , verstanden wird ) nicht/ sondern darfür das Wort i '

uchecke ( wei¬
ches eigentlich eine vnd Vnterthänigkeit/iuxca eunäern Lalepinunw . ^
mitsichführt ) wurdegebrauchthaben : ,

l'oclacic^UL OrammacicaliaLuri ^ o/ ^clverlarii abripimur ! l^Lccine ^ coram au-
Aulkillirno OLlriri8 cribunalirnovenclaLcnionen ^ L eile ? Verüm suoiaeo cliAwo ,
relpicicno8li §Llion ! ^

Demnach LclluperiorL ^ unäe cliArelliuncula fL<ILj zu Widerkehren / wan gleich die m dick - ,
besagtem privileZio gesetzte LxempcionLLconceilionAenerLÜrer ( vnd dergestc/c / daß c
keine Skifftische Leut oder Güter / ins gemein vor jemand/dann deß Stiffts ^ ävocacoi^ ^
Rechtlich fürzunemen vnd zu büssen seyen/rk'

. ) auffgenommen / oder außgelegk werden köm ^
te oder solte , als aber nicht beschehen kan oder soll : so were sie doch noch von geringer impor - ^

ranr . vnd den äilkricken oder dessenInhabern / darunter solche Leut vnd Güter ürmrc , an
ihrer univerlLl -jurizcliHion wenig hinderlich/

Ziczuiciem privüeAium kori Aenerale ( ne c^
ui8 ^ nili li.il > cerco ju6ice conveniz -

^
cur ) propemoclüin nilril operacur ; Huia irnpecran8 nilrilorninÜ8 ^ racione cieli-
^ concraölÜ8 Lc rci , lorcicur aliucl toruin . Lickarcl . /z// . (7. rei m- ^
mirürn ^ c^uX pecicur ,̂ velaclionern inrern ; vel cie czuä aZicur ^ ju6icio clivilorio ^
aucpecicorio , LaclierLn . ro-r/H) . ^ /« . ^ . ic! <gueprol )Lcur^ er ^r/7^ ^ .

fc ^r--r . ^ / . -/ei -r c . LÜ/e/Zi . z-'. ^ z^r ^0
/ or . co ---/ '. Lc ica Oam . Imper . jnäicavic i-rcorirra
)Nt zu Franckfurt/uci ceikacur cieLiüon . apuä

O^lmarr . /r^ . F/. Ouicl
erA0 0 ^erLcureju8Mo6ipriviIeAiumkxernpci0ni8 ? non injuriä iimerroZar La-
clrerLN. co/r/7- . Kel '

ponäecur c^uocl l^ujusmocii ^rivi ' eAiacus §

norrpo/Iicexcr2l0cum (1eliä ^ concr3c .tÜ5ve1re ^ convenirr ^ tiforce alibiHabec >
ciomicilium : leci ciebeacLonveniricorLur guärce ßibi LonceÜ 'o per Privilegium . !

Incluobu8erAo l0 Li8 l 'orcicurt 0 rum ^ lcilieec in loco cieli^ ^ LoncrÄcstüs . rei ; äc k
coram ^u6iee 1

'ui privilegü : non in loco origini5 vel clornicilii . /-o// /^ -roc . ^ i
Oaclaeran . co-^ . -rE . / e^ . !

sonderlich aber möchte dieser Zeneral -Verstand/dem Stifft / seine Güter vnd Leut/vonder
peinlichenDberkeit oder dem Blutbann / wie auch von andern regalibus nicht eximiren 0-
deraußZieheN/̂ er ^ ^ ^/ ^ ^ / ' ( ^ <g <qq <gq . i . )

Nach denenbißher auß dickberührtem Stifftischen privilegio ( als der zweyten Haupt -
odjeäion ) in mancherley Weg eruircen , aber nunmehr gründlich cliluircen opposirioni -

bukwendet sich der Stiffk/in einerSchrifft/ ( kurtze Änzetg/rc . inciculirc) Zli Lveikern NIL.
cliirnL
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cküüs acquearieädu8;mit welchen er dann den drittenHaupk-Sturm dergestalt anlauft /

nemlich/ weil das WortH ^s/ ( euria Lc Ourci8lLcine ) zweyerleyAußlegung/nem - ^ ^ "

pe Zeneralem öLlpecialem ÜAniticamm habe/vnd nicht nur parcieular-Höf in
nem Flecken/ sondern auch gantze Dorfschaften vnd Gericht bedeute ; wie dann ein?^ ^ '

solchesvon denHöfen Weiler / Schettegg / Hohenweiler / Hostieden /
staig/ ReichS-Hof-Lustnow / ( welche eigne GerichtbarkeitevonDörfern/Wei-
lern vnd Höftn/mit sehr viel-Leuten vn Gütern begreifen ) in der Herrschaft Bregens
vn Grafschaft Embs gelegen/offenbar ; zumale auch im Rheinthal gleichfalls/ wegen
der vier Höf / Altstettm/Marbach/Balgach vnd Bemang/nocorn permanenuL
seye :

So hab man auch dasWort Keünhof / dergestalt äupliclcer zu verstehen/vnd benant -
lich/ bey gegenwärtiger Sach / in der letzter» Zeueral -Verständnuß auffzunemen/rk'.

(Ls ist aber dieser Fürwurf/allbereit drobenm ancecelsum , bey Antrettung deß sech¬
sten Haupt -Punctensexaminirc ; da dann äe mulciplici accepcione deß Worts
nohtdürftig äilcurrircwnd zumal aä oculum äemonürirc worden/daß allhie das Wort
Hof/necellarioinlpecialiLLlkEoliZniiicLcu aufgenommen ; VNd Noch vielmehr das
compoücumKtÜtHSs / proprLäio parnculari , vnd nicht pro univerlicace pa§ i alicu-
ju8, aufgelegt werden müsse/ Kürtze halber/ vnd vicanäX caucolobia : cLut83, dahin sich re-
terirend .

cLs vnkerstehet sich gleichwol der Stift / vierdtens / diesen seinen dritten Principal - ^
Fürwursf/vnd eine Zeneral - Bedeutung deß Worts noch weiter/vnd aliunäe , c/x-ro/'ri
c^uärn ex lo ^uenäi conLuecuäine ac prax ! lioäiernä , bmantlich / auf dem oben^
( eeee ) proäucirtem ErbtmchjässischemSpruchbriefäe anno I4 ? 2 . zu erzwingen : mit
Vermeidung / es sey darauf zu vermerkten/ daß ein Reichs-Vogt seine sonderbare Gericht /
die so wol als die Landvogtey / dem Reich gehörig ; darinnen zu gebieten / Frevel vnd Heim¬
sucht» zu straffen/vnd mit Recht in den vier Dörfern oder Kellnhöftn fürzunemen gehabt/
vnd noch habe/davon drevon -Lindaw Mein ihre Bürger / die daselbs gefrevelt / zuexmü -
ren unterstanden .

Welcher» Spruchbriefauch er/ der Stift / vmb mehrer Bestärkung willen/ noch eine
Schriftliche von Oarolo V . anno 1521 . constrnürceKundschaftsag/ ( welche
allhie/ ^ cumlolicäkamen caucelä , befindlich ) zugesellet / darum gedachts
Marquards von Schellenbergs Sohn ceKiLicirc,

daß ein Goktshauß zu Lindaw vmb alleFrevel ( ausserhalb dreyer/feinemVogt zuge¬
höriger / Stucken ) richten solle/ aufder Pfalentzzu Ehehäfkigen Gerichten ; Dar¬
nach an dem andern Lag / soll der Vogt auch aufder Pfalentz / vmb seine Frevel rich¬
ten/oder darnach oder darvor / wenn jhm das fügt/in der vm Kellmhöfetnem /
vnd sonst ninder anderstwo.

äLs wird aber auf den TruchWschen Spruchbrief / dieserftits/geankwortek / daß zwar
^

die obangezognevordere Wort darauf genommen/aber jedoch allein narraciva .welche von
der Stadt/prouc iEraca , widersprochen worden seyen . Diemitlere claululaber / ( nem¬
lich/ daß er von Schellenberg in den vier Dörfern oder Kellnhöftn zu richte/zu strafen / vnd
mit Recht fürzunemengehabt/rc '. ) ist im Buchstaben so excenüve gar nichtzu stnden ; vnd
Doch nichts desto wenigerauf kein universal Dorfgericht / sondern auf eines parcicular ^
Kellnhofs Gericht/zu verstehen/

( cum c)uia concra eum ^ c^ui lociui pocuiüec aperciÜ8 ^ incerprecacio 6iri §enc1a_. ,
cum ^ c^uia inrnaceriäprobacoriä oracio rncleiinica non rec^uipoller uni -

verlals .kulv . kacian . / .
In weiterer Betrachtung/daß auch die frevenlicheHeimsuchung(darauff der von Schellen¬
berg sein angemaste Berechtigung lpecialicer gegründet ) nicht an dem gantzen Dorf / son- '
dem nur an einem Hauß ( juxra äe6nicionem / ^ /// . 0/^ 0/? - . ZjAx -
maffrn dann auch dir ftevenlichr Heimsuchung/rc. pol >»m ) vnnd also allein

Ec ij an dem
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an dem Kellnhof/begangen worden seyn muß : von deren Berechtigung aber / die vonLin-daw nichts desto weniger nicht nur jhre Bürger / sondern auch diejhrige ( der Enden gesessue)doc Lives öc ü .rb3 ic08, abgehalten/vnd derentwegen dem von Schellenberg/als Kelln -
hofvogk/ weder zu Schönaw / noch zu Aeschach/ Außweiß ihrer droben/ ^ ( yy ^ ) cx-
Lridirter älterer Stadtsaßung ( welchem . // . also lautet / Wir haben auffgesetzt / wel¬
cherHerrover Vogt / einen vnsem Bürger vahen wolte / oder sein GtlL
nemenwolte/al verbieten / aldan seinGm vallen wöltein vnscrStadt ober
Gmchtdenselbn Bürger sontwir schirmen mtt Leib vnnd mit Gut / vffvn-
serStadtrecht rc . ) einiges Gerichkgestanden; zumajen darüber laut zweitens droben
M ^ ^ ^ ) befindlichen Spruchbriefs äe anno 145z . die obsiegliche Hand darvon
getragen haben.

Darbey ferner in gute conücierarwn zu nemen/wann der von Schellenberg / als da¬
maliger Kellnhojfvogt/über die Dörsftr Schönaw/Aeschach/rk '. die cerricorialem juriz-
äliIlonern gehabt hätte / daß er dieselbige/ ohne Zwcisfel/ wurde manucenirc , vnnd denen
von Lindawgantz nicht gestattet haben / seine / beyder -Orten fürgenommne Gerichtsbesa-
HUNg / Erkantnuß vnd Pfandliche execucion , ürb pr rxcexcu jhrer lüperi oricäc , abzustel¬
len VNd zu verhindern .

Vber welches noch weiter zu mercken / weil ( bestig solchen Vrtheilbriefs s - Dar )U
hab er auch von deß Handels/rc . deß Kellnhofvogts Gericht zu Aeschach/ nur etliche
anwesende Frevelet/ ( welches ohnzweiffenlichStifftische Hof - vnnd eigne Leut gewesen )
ohnverhindert derw von Lindaw/gestrafft ; die Lindawische Bürger vnd Vnterthanen a-
der ( so abwesend vnd nicht zu erscheinen befelcht gewesen ) zwar gleichfalls Bußfällig anzie¬
hen/jedoch die von Lindawein solches niemal gestatten wollen : Daß demnach die Stadt /
vor Einbekommung der Kellnhofvogtey / derselben vnnd dem Stifft / die Berechtigung der
drey/ aussKelln -vnd Hofgütern begangner Frevelstuck( als fiiessenderWunden / zeihenden
Diebstals vnd freventlicherHeimsuchung ) wie auch der nidrigen Frevel vnnd Hirtenstäbi-
scherSachen / niemal §enera1icer , sondern allein gegen die jenige StifftischeHof - vnnd
eigne/auch frembde Leut ( so jhnen nicht verburgert oder sonst vnterwürjfig gewesen/) ver¬
stattet ; Hernachmals aber/als sie die Kellnhofvogtey Pfandweiß an sich gebracht / dersel¬
benzum besten/ vnd vmb Friedlebens willen/ diese hergebrachte 6iMn <Aon fallen / vnd sich
m denVerträgen/äe anno 1471 . öc 1491 . dahin gütlrch clilpomren lasten / daß auch ihre
Bürger vnnd andere Angehörige/so auff Kelln - vnnd Hosgütern sitzen / vmb obgemeldke
Sachen / sich darin » verlauffend/ vor Pfalentz -vnd Vogtgericht hinfüro sotten Antwortge¬
ben.

Ab welchem allem sich vonselbsten ergibt / daß dieser Erbtruchsässische Spruchbrief /
mehr wider/ dann für den Stijft ; vnd derowegen mehr äieis Lc crucis ciuäm lü-
eis Lc tra §enclL caul8afürgeworsten worden seye.

DerScheüenbergischKundschafftbriefaber/hatgleichwol viel Geschrey / jedochgar
wenig Woll ; vielGeschmucks/vnd gar lützel Nachdrucks : sintemal er von Schellenberg/
als ? -.ünKularisoöL r mjuracus ^ allein auß Gehör vnd Bericht derAmpkleute seines Vak-
ters / vnd zwar 4̂ pr0 exoneraäone erwähnts seines Vatters vnd dessen Beampter ( wel¬
che/ wie ehlang gemeldet/ in den ErbtruchsWschen Spruchbriefen den Kürßern gezogen )
^ darzu erronee ( samb ob sein Vatter / die Vogtey / ob 50 . Jahren durch besagte ämptleuk
Läminikrirc , daer sie doch nur ZO . Jahr / wie er selbs in oballeZirtem erstem Spruchbrief
fürgibt / ingehabt )LItem / erstnach seines Vatters Abtrettung von der Vogtey / vnd also
ohnverfänglich /

. .
- s c^uia confettlo LuAoris -Anre ceMonemjuris lui ^ vielem luc-

eellorifinAu1ari,n0liauceM ) iip6tt62c : ittaHuippenonnocecimZulari luccei ^
Lori . /. / . ckeOLttr,co -r/7/z/ . r-r^ «/ .L.Mo 'vici
ti -r. A co-rf. / . A ^ 0/?^/^ ./^ . 8ocin . cs-^7
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So ? dann auch lalko in dem 6oponirc , daß die hohe Gericht einem ^ andvogk deß Reichs
zugehören ^ so doch nicht waar/vnd deß Skiffts eigner allorcion ( in dem es jhm selbe die ho¬
he Gerichtzumissek) auch dem notorischen Herkommen zuwider ist.

-^ 416 ceibi8^1nribu8Ümu1 <äefe6kibu8 ( ^UX ^1nra1icL8 enarn in 6no6u8 cancüm, -
ciefcötibu8veri6cLri ^ ocelk. 63rin30 .
1aboran8 ^ in cocum lepollimr ; Lc noo in 0366015 piivi1eKi368 (ubi voric ^ alicoi- lia -
brori non 90106, ^06 .Vl3lo3r6 . Le ^ bial . co-r/7ch' . ^ .
noo in oi' iinini 6 u 8 6X06^)68. 63 ) 31-6 . (7/6-^ n? ^ 4/? . 24 . /2F. tz .

aännccicur ; 36oo4 ;36inilHi8 non cancnm nilnl 91063c , l'e6 N6 in6i -
cium 41N66M auc pi - Xlumpciononi 9311c . kacinao . -/ . 2 .
/^ ^ csMV^ r^ rrec ^ /E ^ rce-r/ . (^nin6ujn8mo6i co6i860906110,000oonco6ium
numoro , noo 316836 ^ 11600656099101-190106,8111-6 . cs-r/ . -7 . ^ -/??i/^ /bLr-r/-.
/D'

. / / . r/'r-/. 4013 4006 n66l 06 , tup ^ lomoncurn non 000196 ./ ./ ?-/// --^ -
öc 0x910116115im9orfo6i8 603690010 , non ^ ocolk ununr 90160-

<6om 10606310 , 63111230 . ^ro .
Anjeßoz geschwiegen/daß diese Kundschafft Auno 1466 . ( daderStifft vnnd die Stadt /
wegen der ) 0115616100 aujfden Kelln -vnd Hofgütern / noch zum hefftigsten strittig mitein¬
ander gewesen / in 60119115 ertheilt/vnd derowegenhernechst / durch die über solche Strittig -
keiten in anno 1471 . vnd 149) . erfolgte Verträg/aüerdings 03611c vnd Krafftloß gemacht
worden ist/

i6 i 3 N83 Äio 640160m omnia 10610100013 öcjoia , 1960 joio collic Lc annollao .
8106316 . (7. ^? ^ -7^ F . in6iumoni3nimiiuio 03 , 401-
608 6106191602,4006 6161 in oonciovei 63,91063060m 6oi6 '

oc . fo6an / anAOi .
r -- . -/? / <5. -r/E . / o . 16400 0611001 , 0113026 600 incoi 11306^ 00108
aÄumnon 6oic,^ / ?^ . i-r 1 9̂ . / . 636 . 2 . ^ 0 . F.
r/r^ -r.

sonderlich aber bringt der Vertrag 60 anno 1491 . § . des- kl'sttN/ ^ .exooprivo mit sich/ daß
die hohen Gericht auffden Kellmvnd Hofgütern darein gehörig / einer Fraw
Aevttjjin nicht gehören sollen : Dahero sie/ auch einem Landvogt/ als Obersten Schir-
mer deß Stiffts / nicht Zuständig seyn können/

030163 01602 ^ 03016310023693113 jo6io3ocoi ; imo ju8 omno 90100605 06 in, .
030I53 40302 in 0306310 . lVo16o26 . ^ ^ . / . ?o-r/ 7/ o . -S/E . ^0 . i^i-/.

L- deme noch dieses beyzustellen/ daß solche Schellenbergische Kundschastt/wann die schonan
sich selbs gültig were/dannoch deßStistks 911010061110 § 0001 -3 ! - ) 01156161100 nicht oooolo -
600101 oder gnugsanr besteigenthäte : weil sie io6ii6lo sürgibt / was deß Gottshauses Gü¬
ter ( die aber in berührten Oörjftrn nicht allein/sondern andere freye vnnd Bürger -Güter
darneben ; ja etlicheKellnhofs - 9oiciooocioo,gar in andern Herrschajsten / wie schon etlich-
mal erwähnet/gelegen ) antreff/das soll auffder Pfalentz berechtet werden . Vnd ob er wok
daraujfio6o6oic6 setzet/

Sonst vmb all andere Sachen / hab deß Gottshauses Aman zu richten ; vnd gehören
alle andere Frevel dem Gottshauß zu/ausserder drey Stuck / so dem Vogt zuständig :

so ist doch ein solches 00m 1090161000 912006006510611660015 , nemlich 00m cl3o6ol3,
die auffGottöhaußgütern/ 600 o6,auffKelln -vnd Hofgütern ( laut der Vertrag ) be-
schehen/zu verstehen /

403I1138 OOIM in 9120060011 01311000 9061a , oonlocur eciam ropocica in lecsuen -
ci . / . «// . § . De . i - r-r . i -e/o/ . ( ^63lHn . r-r

c^uia vorbaprLOoäonciainnuunc fiZniiioacio -
N6nr ociarn oorum ^ (^UX loc^nnnrnr ; vorloaAonoralia rolkrinAunmr 36 fpooios
prLnnÜ 38 6 xpr 6Ü38 vol expi o/li8 P 31-68. iVIoiolrln. 8141660173
1-360 ipl 3 fua 66 c, 4 uo 6 prL 0666 nci3 t 3oiIm 8 in 6 uanc in lo ^ uencia , 4U3M ooon -
ci-a . Lär -e 6 io6r 6 l6 l6inn 8) 4 uo 6 ol3ul 'ul3 ^)rX 0666 N 8 poconcior Lo oor6oi - fic ,̂ uo
loHiioncia 6oc6i -i-ni noc , c^uäni 6 ^ 0 illa ^Lco. / . Oe Uonocli . eio

^ 411-
3411 . -/?

^ c ist § .
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H . / .F/ . 24 . I§am prXceäencigprooeirrii iniiar tunc ^ ex cjuibu8 caus-

Lä6na1i8cociu86 ist)oiicioni 5 lumicur . <^ uilib>ecaucemetke6bu8 ampliacur Lc ie -
KiiNAicuräcaul 8äi '

u3 6na1^ kiolaar^ . co-rf. 5 . I) eni ^ ; in eaaen ^»
oracione concenca ^ non clebenc 36 äiverlos incellelIus reserri ./^EkiLdLrä .co-r/i

Devorab ^ jpeil in vorgehenden vnd folgenden Worten / auch deß Vogts Berechtigung /
aussdrey Stuck allein reilrin §irc , vnd aä Lercurn loLum . das ist/ an die Pfalenß / oder der
vierKellnhöfeinen/gebunden/vnd darbey außdrucklichgesetzt wird/ vnd sonst Nirgend
anderstwo : dardurch dann jhme Vogt so gar in andern Häusern der vier Dörssem/die
nicht Kelln -vnd Hofgüker sind/Gericht zu halten/verbokten vnd also die parciculariceo
vnd limicacion dieser Kellnhöfischen Gerichtbarkcitgnugsam angedeutet wird /

ucÜLicerum ineclioium ince11ebbu8 exancece6encibu8 öc Lontc ^ uencibus su-
menciu8 llc . tz . / . evE

^/Er/. ^ r/7
k iclaard . co?rf.

'
F .

dessenallen aber ohnangesehen/ hat sich der Stissk nicht geschewet / diese in mehr Weg man-
gelhasstigevnd auch durch die Verträg aussgehebteKundschafftsag/ererst nach aller verjähr-
licher Zeit Rechtens / Käiscr Carln dem Mussten fürzukragen / vnnd mit gantzücher Ver-
schweigungaller solcher äitkculcecei ^ eine con6rm3cion lub 6aco y .rVlarcii anno is2i dM
über zu begehren ; welche zwar erfolgt ; jedoch dem Stisskeben sowenig / als das oriZinal
selbs ( dieweil selbige/Ihrer Majest . vnd dem H . Reich/VNd fönst Mänmgllch an seinen
Rechtenvnvergrlffüchvndvnschädllch/erkhciit wölben ) füMndig oder ersprieß¬
lich/

( iiquiciem ciepoücio live re^ iücacio , iKa- ranciusm üc 5ruAg ; non succm in/im ul
ranc^uam brene 5a6la ^ contirnaamr . ^ z/o/A/ . Lverbt . i-r /sc. -/e öc
con6i macioPrincips in pr^ juclicium LlceriU8^ üve aä ea, in c^ uibu5aAicur äe al-
ceriu8 prLjn6icio ^ non excendicur . r- .^/ ^ s/Zo/rc-e . 2^ . r« co -rss^-nEM . r/e

i -res. foan . äLoreic . co-r/7 ß . i-r/E . / .
E/ / 7^ >c/?o2/rr . i-r / ///» rr 2 r/r

aber wo ! dabeyHandgreisslich zu verspüren ist/was aussdiese vnd anderedergleichen lcripm -
ren mehr/ so der Stissk/zu Abbruch derStadkLindaw cei-r-icoi i3l-juri86ibbion ^ mit ange¬
legner eiftrigerVortheiihasstigkeik/ciuojure c^ uach injuiiäi außwnnd aussgebrachtzu hal¬
ten seye .

Am fünssten/bringet der Stisst ( § vvr üchte/rc . ) einen Vrtheilbrief äe anno
^ o-rpr/?^- 1 562 . ( 6; . ) vnter dem er auch aühero/repecicä procelbacionesupcrior ^ clelcri -

birc ^j auffdie Bahn : Besag dessen/ aussdeß Stifftischen Gerichtsknechts Amptsklag/vor
^ rs . Pfalentzgerichtgesprochen worden / daß ein jede friedbare Pfatk oder Zaun / in denvier

Höstn/ allenthalben/ es sey gegenden Heschen/Viechweidmoder andern Gükern/dadann
Pfatten seyn sotten/ so hoch seyn müß / daß sie einem Mann vnter die Achseln gehe ; Daraus
ser nun der Stisstische Patron schließ / daß mit keinem gesundenVerstand/allein vier Baw -
renhäuser/ darin » deß Stissts Keller gesessen/ sondern die gantze Dörsser Zu verstehen seyen ;
sintemal solcher Spruch nicht nur selbige Häuser / oder dero percinencia8 , sondern die gan-
tze Dorffschafften/vnd alle dero zugehörige Güter / keines außgenommen / so viel deren mit
Pfatten vnd Zäunen vmbfangen/berühre : Dahero auch die Pfatten jedes Jahrs von deß
Stissts Verordneten/in den vier Dörssern/ohne Vnterschiedder Güter / univerlalicê
besichtiget werden.

Diesem Vrtheilbriefthut der Stisst/zu mehret Bestärkung / auch andere mehr der¬
gleichen Vrkunden / beyfügen : als / daß Anno 146S . von dem Pfalenßgericht / laut Inüru -
menc8/L ^ -r^ . ( 20O . ) gesprochen worden / daß keiner zu Oberreitnaw / ( außgenommen/
welche Lafernen daselbst inhaben ) andern Wein/dann jhm auss seinen eignen oder Lehen
gewachsen were/ schencken solle.

Item / daßAnno 15 * 6. Hans BruderHänßlin/vor Pfalenßgerichtgeklagk hab/wie
jhm



ihm beklagterHans Werntz der Keller zu Oberreitnaw / srmpk seinen Mithaffken / mit
Vergünstigung einer Fraw Aebkissin/ülö

'
Hrev ^ ökrkelt / die Lasern daselbst gelrehen/

bey welcher LaftrmGerechtt
'
gkeit aber/ ( die seiner gnädigen Frawen / als der -Oberkeit an

demDrt/zu versprechen stehe ) er nichtgehandhabt werde ; weil ekliche/sonichkLafern -Ge -
rechtigkeit gehabt/zu schencken sich vnterstanden/welches wider derHöf / ( üoe eck, Det VM
Dör ^ tt'/wie es der Stifft außlcgk/ ) 9 icchL wm/laut deß Vrkunds/ ^ --E . ( 229 .) den ( 229 . )
Herrn Lommickarien überschickt/abernoch nichtreeoguockirc .

MehrproäucircderStistt auch Jacob Nr '
epains Zu Skreittelsstngen Anno 1524 .

von sich gegebnen ( 2zi . ) 3lci iickeeu8 eingejchickkert / aber noch nie recoAuockirceu ( 2zi . )
revei - 8 ( welchen er/Stisst/ein geschworneVrphcd nennet ) vnnd begehrtdaraußzu probi-
ren / daß die O hngchorsarne deren/so IN deß Süffkö Krllrihöfen / vnnd anvcm
Höfen gesessen / vor PfalmMrichkzu rechtfertigen seyen .

Wie er dann auch einen weitem ( / «ä. «E . 150 . eäirkcn vnnd hieher rr -mlporcirken ) e iea 1« .evel S-Brief6e anno - 559 . fürspiegeik ; in deine vermeldet wird / daß Hßwalv Nübcriin
' ^

seine Güter allein deß StM eignenLeuten/die deren fähig vnd gemäß / oder in Mangel
deren/andern IM KcllllhofvNV Dorst Schönow gesessnen/verkauffen wölle.

Wider diesen Misten Einwand / ist vordcrst in Zenere zu wissen / daß der Stisst von
etlich hundert Jahren her/immer gesucht/sein Pfalenß -oderHirtenstäbisch Gericht/gegen
der Stadt/müglichsier Ding Zu ampüäcireu vnd peäecemim ein univer lä ! -Gericht dar-// .7^ /r .
außzu machen : dannenhero er die Fehl/ Mangel vnd Schaden / so etwann auss den Kelln -
vnd Hofgütern/vnd in den Q eschen der Dörffer / darinn sie gelegen / auch an den Bawwe -
gen mit Platten / Außschlagdeß Viehes vnd Pfändung desselben/ sich begeben/ durch seinen
Gerichtsknecht oder den Amman selbs ( der gemeinlichackor vnd clckeckoiIuciicü zugleich/
Lc ^ mäerniir propriLmonalberircLussä,gewesen ) denKellern VNd ihren Beysitzerndeß
Psalentzgerichtes/fürtragen/sie ( alsgleichfallsiucereckirce . beschädigte / oder beschädigt
zu werden besorgende ) Leut/darüber einseitig/nemine exaäverso pr^ ckuce , Rechts be¬
fragen vnd erkennen/hernachmalden Elosterschreiber/als IckocoLollisten/Vrtheilbriefim .
excensuH torma außziehen/iuZrockiren vnd verfertigen lassen : alles zu dem End / damit es
künsstig die Pfalentzrichter ( denen man/wie schon ossk geklagt/bey der Gerichksössnung /
nicht die Vertrag / so doch norm am vnd sormam xronunciancii luZZeriren sollen ; son¬
dern nur dergleichen einseitige/ vttter währenden Irrungen / selbs p>roLurirce , 6i ! iZii ce , vtt
LonLiplrceVrtheilbrief/pio inKruÄionefürzuhalten pstegek ) damit fürbawlich abfan¬
gen/vnd zu exceickrou deß Hirtenstabs/prer -occupireu ; oder über ein Zeit vnd vermuhtli -
cheiZnoran / aldoolivionsolcher Vrthtt !brieftn/pro exeLn :. ione derselbigen / Bürger¬
meister vnd Ratzt zu Lindaw/als K ellnhofsvögk/anrussen ; oder aussVerweigerung solcher
excLncion . vnd Widersprechung solcher heimlicher Wmckclvrtheil / den Geistlichen Rich¬
ter hierüber/vmbHandbictung anrüsten möge : wie dann dieses letzten Zwecks etliche che-
simina//// - iz . 14 . 1 ; . 44 . i ) i . öc 176 . vorhanden .

Wie aber die Stadt nichts darumbgewust / vnd derowegenjhr / can^uam rerci^ ^ sol¬
che Vrtheilbrief/ucpocerezinceralioLaöMnichßitprLjuäicirem weniger eine probaci -
onem vel ^ iLl '

umpciouem prro monalkerio ^propcer malam ckclem Lcicienciam cran5-
ackion um aliuä loHueucium , caulckreu , oder einige rechtmäßige pockeckerlangenmögen/

^ uiapockeckiouem nou acc^uiri ^ Mäetacko proceclic . buckln , äe Ourc . r-r

also hat auch folgends sie / die Stadt / keine excenckon in dern Werck ( da sie irgend eine
sudoäorirc oder erfahren) fürbrechen/oder denen darauß ergehendenBefehlen ald Anschaf¬
fungen/ durch die ihrige/ einige pariciou leisten lassen ; Dahero er/ der cstistt/hierdurch fein
Gerichtbarkeit verfänglich nicht äilaciren / oder eine mehrere Gerechtsame / dann er vorhin
gehabt/ aäMriren ald ersitzen können.

Lcemm uemoüb >iiplimpropria cLul8a ju8 ckicere auc ciculum Lc ^
caullam 1ÜLpockeckiom8 ( vel limplie ^ vel ^ ualiiiLLca : Oals>. I .eip>0lcl . -/eco-r-

) mucare poceck . / . § . § . r///--/. Oe 2-/-/-
Ee ttst - ^o . / . O.



ZD § .

Fs . / . niii cjuiz 6irnit8a prima - ejuiciem rei polle/IIonem , ex alia caus .
sä - nancitcivelic . / . § . / . D . eo^ . ? r> . auc extrinleca jutka caulla aLLeclao .
/ . c^ -reMo/ . (7. ^ ree .^ o^

'cunLenim viciecur libirenovare cautläm poE -
rlencii , Ie§ i8 minilkerio ^ al)8ci ; alio fa6to 1̂ omini8 ; Oummo6o animo consticue -
ric ^ tenovaex LLul8avelle polli eiere . / . ^ ^rr ^ roE <? . h . r-reer^ E . / .
A ^/. / . ^ . Oe ^ ^ir . / >o//^6e Huo ramen animo eonlkare debec . Uucacio
enimvoluncac ^ nonprersumicur - niliprobecur . ^ . / . ^ . tz . r-r <5. De ^ .
/ )o^7Lcpropoiimm in mencerecencum niüil operacur - /.7/r ^ e^ ^ r .^ . (7.^ c-o-r//r//.

r^/^ acieoch animu8 caÜ8 pr -etumicur in fucurum - cjuali8 t'uic cie prXterico .Lare.
^o-r/7^ . ///». / . r^^ /^rr/ '.L'o-^ e/? . ^ ^ocr-r . / . LesoL . Luciov . ^ cr/7? 5-

ro§ . -rE . / . is. F . ^ ce^ui innolkrä kacki lpeeie - necaeLetlio novre Lc ^ uiiL
cautlixta ^ a- neeanimr ^ exmoväeauiriä poüieien6i äeLlaracu8 elk . Vereren ^
ica^ ; poil

'eNionem ^ uali6eacX juri8cii6i :ioni8 - monalkerium iibi mucatle ^äicine -
^ ua ^ uampocelk . ( Zuinintorcioribu8ii8ch cerminancil )U8^ Huoäajuoc - cermim8
rra6icur, ^ uaiipotIellionemjuri8ciiÄiooi8nonaci ^ uiri ^ ii c^ ni8 c^rmZelam bomi -
ne8,alceri 1üb>ie6ko8 -taciac eonüceri veleciamabiurare ^ uocllinctuLiuriZcüÄio -
ni8 ; c^uiaiiki nonlunc acku8-per cjuo8iuri8 <iuIio aäcjuiricur vel excenclicur . /eeser.
«-r̂ ^ O ^ lm . r-rIcem aäivä
jur ^ äiÄionem in liomine8 alicuju8 loci exeroenci ^ per alium ( Hui jurisüiÄione
ineolciem ^ omine8 ^ ve1lponce veleoa ^ke obe6ience8 ucicur ) nünl prLjuäiea -
rur ; nec^ ; exin6econcraexercicoremaökivLiuri8eü <Iioni8ali ^ ua prXl

'
cripcio o-

rnur . / . ^/reno . / 2^ . § . ee-^ or^r/ <-r. / . ^/>r /e .̂ . ^ A . Lellam .^ rr/7̂ /.
k-lenninA . Ooeclen . ro-r/7^^. 2^ . k.rn . Oocüman . reA . M -n . j/ --' . 7-0/.

Imo - li concra l'ubciico8 meo 8 ali^ ui8 I) ominu 8 ipeLiaÜ 8 aZac - öc eo 8 j)erlencenci -
arn obcineac : lilacamen iencenciami ^ iinciominio LLsi^ erioricaceienLin icien -
ciIirein,nonnoeec ^ e/ê . I .ai'. Oe Oenic

^ ; rnalXüciei ^o5-
5eHor . nullo unc ^uani cem ^ ore ^ rLl ?Lri !) ic . 7^^ . De ^ .^ . r-r <5.

Ab welchem nun erfolglich/es habegleichder Stifft den Vrtheilbriefäe anno 1502 . ein¬
seitig mit Worten stellen lassen/wie er gewolt : daß er doch denen zwischen beyden Theilen/
( jhm vnd der Stadt/ ) auffgerichten Verträgen/vnd der stracks darüber erfolgten ob-
Lervanc^ nicht abbrüchig/sondern vielmehr nach dem öffentlichen Herkommen zu reZuli-
ren /

s ^ <In8 enim E ^ uivoci §L änbii reLipiuncincerprecacionem ex recro aÄä pollet -
Iione O ^ lnmn . ^ .̂ ^ . / ?/ ' . ^ . ^ r/7 -/L'--- . / . /7^ . ^ F. nee okrllac
documencuin reialicei - jucliea ^e : 8ic^ uic!em vel publica inKrumenca ( neüum .»
IKa vicrol '

a ) l'oIummoa6fLAum,cjuocleoncinenc,icaAeikurn el1'e ^ concra cerci-
urnprobanc : non auceminlimulücierntaeiunc > remicä ^ in prLjnäieimn 6eii
deduill 'e vel pocnill

'e . Kolencü . co -r^/ . F . ^
vnd also weiter nicht / dann auffdie Kelln -vnd Hofgüker zu ziehen seye : In dem / juxca no-
coriurn permanen8 ( was auch der Stisstisch Oonl 'ulenc darwider erträumt ) die Unter¬
gärig vnd die Pfatkcnschawen / von dem Gtisst nur auffden Kelln -vnd Hosgütern / verrich¬
tet/wo aber Burger -oder deß Stissts blosse Lehen-oder auch eigne Güter / ( aufs denen der
Stissk / laut Vertrags/ ^ ^ ) gar keine Gerichtbarkeit / ob sie schon in oder vmb die
Dörsser/darinn Kellnhöfsind/gelegen/hergebracht/vnd entgegen der Stadtjewelten her/
überlassenhat/die Bescher ihrer Kelln -vnd Hofgüker/so wol/als andere ihre der Stadt Vn -
terthanen/mit der Huldigung/Dorss -Hauptmannschassk/Pflegtragereyen / mit dem Ab¬
zug/VmbgeLd/Maß/Gewicht/rc

'
. zu beladen vnd zubelegen ) daran stoßen : Alsdann die

Vntergäng vnd Pfattenschawen / von beyden Theilen ins gemein fürgenommen / vnd von
jedem Theil die Helsste der Untergäriger vnd Pfattcnschawer / auch von der Stadt noch
darzu der Hbmannvnnd prococollist dargegeben/ ( wie solches auß der Stifftischen oben

/ Lä n n n nun . I . exktibircen Zeugensag heiter zu verneinen > ) sonsten aber diese -^ <Iu8
aussblossen Lehen-vnd Burgergütern überall in den vier strittigen vnnd allen andern Dörf -
fern/Weilern vnd Höfen/deßganßen Lindawischen cerricorioü oder paZelli swie beyge-
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sügker excraQu8 prococoHi ^ /^ r^ . ( jLkjL ^ ^ K. K ) zu erkennen gibt ^ von der Stadt gar ( lc lc L L
allein expeciirr worden / lc ^ jc )

sc^nLoblervanciatecura Lc Permanenz lariz declarac ^ cjuoci verkra ^ MhtNVlÄ ^
^ )ö^ tl/Nlt ^ täeipli8paAi8ince § ri8^ ONökkN6e curn5viHicLliku3 Lc eorum per -
cinencibuz , ibi reperciz ^ incelliAen ^ a ünc . ^ ^

Ausserhalb/ daß es dergleichen in dem DorffAeschach nicht bedarss/weil es weder Oesch noch-
Psakten / sondern lauter eingeschlagne Güter vnd den Lrib auff gemeiner Stadt Allmeind - ^

oderViechweid jeweltenher gehabt/vnd also die Fraw Aebkissn in solchem DorffAeschach/ ^
gar kein Hirtenstabs exercirium hak/dahero alle Stisstische Vrtheilbricf / welche der Desch^
vnd Psakten halber/von den vier Kellnhöfcn / vnd nicht nur von dreyen / Meldung thun/ ^
conrra manikeikam nocoriecacem öc ipiam rei eviclenciam , vergeßlichIkacuiren.

Gesetzt auchgleich/jedoch ohnvergrifflich/ daß der Stissk denHirkenstab in obbemeld-
ten dreyen Dörssern / Schönaw/Dberreiknaw vnd Rickenbach/völlig her-vnd es dahin ge¬
bracht hätte/daß die Ordnungen / weg^n Befriedung deßOesches vnnd Außtribs / auch
Pfändung deß Viehes/rd '. nicht nur von den Inhabern der Kellnwnd Hosgütcr / sondern
auchvondenübrigenInwohnernsolcher ^ . Dörsftr ( dieblosseLehen / oder gar fteyevnnd ,
Burgergüter besitzen ) odiervirc werden mästen : / o beschehe doch solches nicht so sehr vi jn - /

'

rizcliciioniz ruraliz ^ als wegen einergantzen Gemein Beyfallung/vnd j ure pociÜ8 univer -
ücaciz z weil diepalcuacommunia ^ nicht dem j urizciiötionario locn sondern der Gememd
deß Orts zuständig/ ( mmmmmmm . I . ) Beynebens vie
Pfalentz Gerichks -Ordnung ^ r .Faßnachtöhenneri/rc .Item wann vte Oesch
leer sind/rc . ) selbs mitbringt/daß nicht der Keller ( an Stakt der Fraw Aebkissin ) allein/
sondern zumal auch ein gantze Gemeind vnd die gemeine Nachbarn/wegen Lreibung in den
leeren Deschen/ zu erkennen/ vnd einen gemeinen Hirten zu drngen haben .

Wann aber auch gleich ein Keller oder Fraw Aebtisstn hierunter allein zu äilponiren, .
haben solte : so wurde doch noch nicht darauß conlec ;uiren oder folgen/daß die gantzeDörf -
fer ablo1uce,Huoaä äomimum LL j urizäMonem in die Kellnhösgehören / vnnd daß der
Stissk / durch pr ^ tcribirung dieser Hirtenstäbischen aötuum auss den blossen Lehen -auch
freyen-vnd Burgergükern daselbst ; zugleich auch andere mehrere ipeciez baÜEjnrizäMo -
ni8> als Verbote vnd Berechtigung der Schelkwork/kruckner Streichen vnd dergleichen (so
-hm sonst nur auffdenKellnwndHofgükern/besag der Verträgen/zuständig sind ) erlangt ;
vielweniger/ daßer/ der Stissk/hierdurch in den gantzenDörssern / auch das mixcum un -
perium Lc eine tuperioricacem ^ ( welche die Huldigung der Vnkerthanen auss sich trägt /
die doch der Stissk nie gehabt ) wider die Stadt / als ccrricorial -Dberkeit/ersessen hätte / -

<) uamvi8enimprXlcripciouniu8LLtn8,excenLlicuraä omnez alioz cal '
u8 ejntcis

tpecieijuri 8c1ictioni 8^ kr . La1I) . ^e/>^ / 5-'^ . 2 .^ ^ . ^ .^ ^ .^ i-rc-.
F . aiperiorezöc §raviores

^Iciclil 'n . ^ <7//?/^. -r/E . r^ . ne una öc eaciem jurizciictioniz ipe -
cie8 , ciivcrlo j ure cen leacur . /. L-. r«

Iiier . äeiV1onc. rr .^ r . r^ . r^ . .̂ . -r!̂ --- . ^ . Lc c^uiapluzäc minuz non, .
inciucunc variecacem tpecierum .̂ lecl cancum cliverlrim ^ raäum , 8ckiurf . / ,
s^/7/ - . 2^ . äc ^ eicl^ in . ^0--- . /) <? r-r/?r .
camentiocnoriobcmec ^ uan ^oaliuzmcencionemäe juie communi ( ceu cio-
minu8terricorü ) tunäacam,ve1 meliorem aliczuem ciculum tiadec . ^leictii '

ner .
vel in poll

'ellione ctk relic^uorum a <̂ uum . / -/en- ^leicktn ^ cr/?
/// . 1-0/. /r^. cuncenim unuzaÄu8 nonexcen ^ icur aclalium a<Ium cli-

vert 'um ^ HULMV18 lud eaclem lpecie j urizäiAioniz conikicucum . ^ leiclit 'ner .^ c^ ?
F. 2L>. ^0---. /i/' . / . ^ Kocti . de Lurc . i-r

^ uialiic cancum pr ^ lcriprum , c^uancumpolleilum Lc non ulcra .R.ebuff '
.

Vnd gleich widerumb rnnoxie pr ^ Lupponirc , daß der Stissk diß alles / wider die l^ tadk
pr-Xicribircvnd ersessen hätte/ < als er nicht ersessen hat ; Auch / proprer cranzaLkion ^ ua-
ipü 5cienriam rei aliena : perpecuo inZell

'erunc - nicht ersitzen können : ) so wer< doch der
Reichs -

4



Reichs -Vogtey ( als die vnter dessen/in der Stadt Lindaw Händen gewesen) darmik nichts
gedient oder geholfen ; weil sie dessen in denenjhr zugehörigen dreyen Stucken nicht gemes¬
sn / oder solche prLelcripcion zugleich auch ausssich ziehen/vnnd eine universal Dorss -Ge -
rechtigkeit darauß machen könte.

oüm nemo contrale iplum pr ^ lcrikere pollic , aäeolj ; leZi Lc racioni repuZnat ,ut 2Aen8 acci ; pacien8 ineoclem subjeLto concurrauc . /.^ /rE ^ .^/ . Oe/ ^e//^ Hos.I ^uclovic . co--- . cs-rr/ . /// .
welches alles nun die Stadt Lindaw / nicht allein Wider die obangezogne Vrtheilbrief / son¬
dern auch alle andere nachalleZirendeäocumenca dergleichenSchlags / ( deren der Stiffk
die wenigere olim am Käiserl. Cammergerichk fürzeigen dörssen/ vnd erst anjeßo den Leuten
die Augen damit füllen will ) lerne ! pro semper , Zeneralicerfürgeschutzt ; vnd darbey vmb
so viel weiter/ wegen deren Stifftischen Vrtheilbriefen ( diezwischen Anno !4Zo .vnd 1491 .
auffder Pfalentz eigenwillig außgefertigtworden/vnd darunter etlich / bey gegentheiliger
Anzeigschrijst/ § . vndwürdet varauff/rc . §. dergestalt fernerzu finden sind) ill
speere angemeldet haben will/ daß selbige/ meistentheils/ über 3ÄU8, die zwischen dem Stiffk
vnd der Stadt / solche Zeit über/ strittig gewesen/einseitig ausgerichtet ; vnd solche Briefzu
dem End aussbehatten worden/damit man ins künsstig / andern hernachkonrmendenPfa -
lenßrichtern / selbige/ bey Besetzung der jährlichen Pfalentzgerichten / fürhalten / vnd also die
excenüone8 in sie giessen könne : wie dann der Stadt Lindaw Klag jederzeit gewesen/ vnd
noch/ auch bereit beyalleßirung der Pfalentz Gerichts -Srdnung / vnd kurtz auch droben an¬
gedeutet worden ist/daß die zwischenjhr vnd dem Stifft auffgerichte Verkräg/denPfalenk -
Richtern bey den Gerichtsössnungen nie/ (wie in allweg seyn sollen/vnd deroivegenauch die
Keller / sampt andern Kellnhöfern/sich in obiger Beylage mmmmmm . z . erklagt/
daß dieAebtiffm nicht gunnen wök/deß Gottshuses RechtdenarmenLeuten
zu öffnen/rc. ) sondern allein dergleichen einseitige Vrtheilbrieffürgelesen/ vnnd so gar be¬
sagte Pfalentz Gerichts -Ordnung selbs/guter Massen darauß geschmidet worden , Massen
sie sich dann/etlicher -Orten ausssolche Vrtheilbriefäilerce reterirc , der Verträgen aber (die
doch sormaLcnormajuäicanäi seyn selten ) gar nie gedenckt / ja/es vermeinen die jetzige
Stifftische .̂ ävocacen , sie wöllen alle Verträg/über einen Haussen einsmals stürtzen vnd
zu ruck treiben : daß also die bey diesem fünssten arAumenc , alleZirce vocumenca meisten-
theils/pccicione8prmcipiioder die maceria1ici8 selbs/vnd also hieher allerdings ohndienst-
lich/

enimiaLtilice pen ^ ence , cenlenrur acrenrara - necpollellionem pariunc ,

Iadurchdenin 3nnoi 47 r . vnd 1491 . auch folgende Verträg / allerdings wider auffge-
hebt / vnd derowegen solche Verträg ( YUL inKar rerum j uciicacarum valenc ) allein / vnd
so lang hierunter in acht zu nemen sind/ biß der Stisst pr ^ vla leZicimä caullL coAnwione ,
sie wider zu Wasser machen wird . Vnter dessen/erwähnte vocumenca etwas weiters/

( 65 . ) oräine zu übergehen : so kan der mehralleZirceSpruchbriefäs anno 1502 . gar wol/ nach
dttl Verträgen / öcjuxca observanciam lecuram , wie obgemeldt/lalva eciam proprie -
mce Lermon ^ , verstanden / vnd also auffgenommen werden/ daß jederman / so Güter ( wel¬
che in die vier Kellnhöfgehörig ) besitzt/ den andern vor Schaden seyn / vnd eine jede friedba-
re Pfatt vnnd Zaun / allenthalben in solchen Gütern / sie seyen gegen den Hescherr / Viech¬
weiden/ oder andern Gütern ( das ist/ gemeinen Lehen-oder freyen Gütern/uc lupra expli-
cacum ) da dann Pfatten seyn sollen/ so hoch zu machen seyen/ damit die einem Mannvnter
die Achselngehen. Ist also keine ohnvermeidenlicheNotwendigkeit / daß man dergleichen
claulul ( tnvenvierKellnhöfm ) aussganßeDorffschafften / contra observanciam
Paulo Luprä äeäuÄam ^ verstehensoll vnd muß ; Bevorab / weil der parricular -Verstand
auch ander stwo zu finden/vnd exempli § racia.auch zu Vberlingen noch heüt zu Lag üblich ;
in dem die obere oder äussere/ vnd zu dem alten Theil eingefasteStadt vulZo das DoE /
vver lnvem ^ vr ^ / ( ä prima scilicec oriAine ^ weil es ein Dorfs gewesen/ ) vnd ein curia

-u End / oder am obersten Theil derselben / ümirc . dtr Kellnhofoder iM KtlltlhofHess



zu .

jct/r <k. ) a an/vmb/vnd bey Aeschach selbs/sind vnterschiedliche Gassen / Pläß vndOerter

zu befinden / daraujf etliche Häuser in den Gütern erbawet ; welche manZeueralicer über

Haupt/im Holbatn / im Hawm/rc . nmnetzvnd LOnlbicuiren oder begreiffen doch nicht
das ganße DorssAeschachzugleich/ oder darmit : Naß also nichts Newes oder Angewöhn¬
tes seyn kau/ auch deß Stissks Kellnhöfin den vier Hörffern / vnd die Dörffer selbs/gleicher -

gefialt als parces öL cocum ^ membra Le iuce§rum ^ zu ci ^iklNAuireu ; Bevorab weil er/ der
Skifit selbs/an vielen Orten (.iilkiuAuircwnd sogar in denfürgeschüßkenArtheilbriefenäs
?. noo i ) 24 . vttd i5Z9 . die Kellnhöfvon den andern Höfen/vn den KellnhofzuSchönaw
von dem Norss selbs vnterschieden hak.

Hinwiderumb aber folgt auch diß nicht/ daß dieser Spruchbrief ( wie der Stissk
vic ^ ucioilku6vicium iuL0uci2nacurren8 ,

fürgibt ) allein aussvier blosse Bawernhäuser zu relkrinZirenseye : Theils/weil die Kelln -
höffür sich selbs vnd von Alters her/nicht vulZares oder ruibicL coloniX ) sondern villica -

oder villicariL curiL vnd Haupt -Huben gewesen/ welche mittler Zeit / ciivjüoue Sc lu -

per -oäifiLLcione alyu UM ĉ 6 : um . sich in den drey
'
Nörffern also außgespreitek vnd gemehrt/ ,

daß zu Gchönaw auß einem Kellnhof/proZrellu cemporis , vier / zu Oberreitnaw auß ei¬
nem indieneun/vndzuRickenbach / auß einem/auch neun worden sind ; welche aber dan-
noch die ganße Nörffcr / noch bey weitem nicht reprXtemireu ; Theils / weiln solcher Vr -
theilbrief/ dessen klaren Buchstaben nach/ nicht an den Höfen inNörffern selbs / sondernal¬
lein an den jenigen Aeckern/ Wssen / Gärten/rk '

. so ausserhalb der Dökffer ligen/ vnd in sol¬
che Kellnhöfgehörig ( wofern sie änderst auch solcher Art/das ist/Kellnhöfische oderHofgü -
ter ) sind/ vei ificii c werden/ vnd also die pei ciueucias der vier Kellnhöfalle begreiffen mag :
oie aber nichts desto weniger vnnd ue üc c^uiöem . noch keine uiuver -ficacem paZorumLc
rerricoriäleln eormn jurisciiAlouem , ueceüärio iuterircn ^

NattN 0bwol ( ucnebui -oaLivertäriLp ' ! euiÜ 8 cilteuciaucur ) in der Refiek VMb den
Bovensee/ vnd auch anderstwo/ nichts selßams s wie oben bereit/L/ - . ( ec c cec ) vnnd
( eee L ee ) beleuchtet worden/ ^ daß ein parcicular -Hof / in einem andern parcicular -Hof
Zins reichen muß : so folgt doch darumb noch bey weitem nicht / daß solche perciueuciL oder
Zugehörden/ganße Nörsser eoutkicuireu ; oder ein cerricorlum vel uuiverfiracem auß
den Principal Kellnhöfen machen / c^uiaaceetloriurn l'ecpaicurnacuram prineipaliZzNON
concrä ; 6cpai8 nacuranacociu8te ^uicur^ ercM ^ ^/// 'r/^ ^ .

Sonsten ist man bey den zweyen StisstischenDocumeuci8/ ^ -r^ . (rc >o.) vnd (229 .) 200 .229 .
s lälvä iuperioi i LLucelä ^ nicht in Abred / daß der Stissk zuOberreitnaweineTaferns -
Gerechtigkeit ( jedochtiuejuri8clWoue cerricorialn wie dergleichen jura cabernariL ^ cio-
mini8jineomn ! juri ^äiökioneannexä con -lpecencia,inderNachbarschasst wol Mehr/als
zum Langentrog bey Libenaw/vnd zu dem Buzcn / Äderen jenes in Montforkischer / dieses
aber in Wangischer omnimoää )uri8cticHone gelegen ^ zu befinden : HUil)U8 cafib^ eciarn -
1i juri iiki cabei nario äacia vini annexa etk^ reZale tarnen vel iuperiorica8 exincle nulla
LoIÜAl pocetb,Lelolä . i-r Vm ^ HklD ) hergebracht/aber doch dar -
bey die Macht niemal gehabt / andern im Dorffdas Schenckrecht zu gestatten / oder nider-
zulegen/sondern solches ist zwischen dem Herrn Grafen zu Montfork vnnd der StadtLin -
daw ( als der Enden hoher vnd nidrigerOberkeit ) lang strittig gewesen/ vnd endlich ( dessen
allen der Stifftnohtwendige Wssfenschafftgehabt ) durch die benachbarte Städt Raven -
svurg vnd Wangen/in dem droben^ ( ^ cDproäucirtem dritten Marcken -Ver -
trag öe anno 15 ^ 5 . dergestalt entschieden worden/

daß die von Lindaw vnd ihre Nachkommen zu Oberreitnaw / Lasern / ohnverhindert
Herrn GrafHaugens zu Montfork feiner Gn . Erben vnd Nachkommen / wol auss¬
uchten mögen : doch sollen diejenige/ so ausssolcherLasernweren / seiner Gn . Forst¬
meister allwegen 5. fchl . Laferngeld geben : aber solches der Aebtissn zu Lindaw/ dersel¬
ben Gottshauß vnd Nachkommen anjhr Herrlichkeit in allweg inner -vnd ausserhalb
Rechtens/ ohnnachtheilig seyn/

Dahero der Stissk / in diesen seinenzweyen Vrtheilbriefen / die Zech ohn den Wirt / vnnd
wider dieklareVerträglso dem Stisstnur die Hirkenstäbische Sachen / trucken Streich

vnd



vnd Scheltwortzu berechtigen eingeräumt / vnnd gar kein Vmbgelds -Gerechtigkeit oder
dergleichen reZalia zu geben ) gemacht ; Beynebens durch die Clausul/Wider derHös
Ä^ echt / jhme selbs gantz nichts accribuireu können : weil das Wortlos / wie oben erklärt/
iuvulAari 8cLreHuemiore accepcione , ein parcicu !ar -Gut bedeutet ; Auch das Verbum
x1urale,Hö /̂ nirgend veribcirc werden kan/sintemal in den übrigen dreyDörffern/Ae -
schach/Schönaw vnd Rickenbach/ da die Kellnhöf/vnter allieglicher der Stadt -Obrigkeit
gelegen sind/nie kein Stisstische Taftrn/juxca uocorium permauens , jemal in rerun ^ -
uacurä , gewesen/oder von der Stadt gedultetworden ; Daßalsoabermalab dem einigen/
vnd zugleich auch dem/daß die Aebtissn in solchem Briefdie Obrigkeit genennek wird/cha
sie doch nur realem , limicacam 8c paikoriLlam jurisclickionem auffden parcicularKelln -
vnd Hofgütern daselbst/vnnd gar keine Huldigung / reipeLku derselbigen/weniger in dem
gantzenJorffhatzsonderndieStadt selbige jewelten hergebracht ) gnugsam at^ unemen/
wie der Stifft vnd die Seinige jmmerzu gesucht haben/ durch dergleichen clanäeKin ^ vnd
der Stadt öhnbewuste eigenthätlicheeinseitige proeels , vnnd darüber ertheilende Vrkheil-b
brief/ jhr/ der Stadt / -Oberkeit / per moäum aUuvioms laceums .an sich zu bringen: Wie -
wol hiebeynebensnicht ohn/ daß/ wie man die Wörter / clommus , lubäicus , ( gestalt obäe-
dueirc ) zuweilen improprie uLurpirc ; Also auch das Work .LlaZitkracus vnd Oberktlt /
nicht allezeit äe oräiuario Luperiore gebraucht/sondern auch auffqualescuucp j urisäiLrio-
uarios , imo auff

'
Hals -vnd Leibherren ( welchehinwiderumb auch ihre LeibeigneLeut / Lre-

c^ueucer , licec improprie , ÄNttrt ^ MItN heissen// ^
ciecor ^ uirc wird /

^ uemaämoclum verbum ^ uriscliÄio ( c^uoci Qermanis elkObrrkkit ) limjra¬
re m coucraäku appoücum , uou lemper crabicur ac! ) urisäiQiouem, ^ uT exerce -
curperiVlaZilkracus ; Leclmcerc1umaäa1iaexpreÜ

'
a,re1peLku Oaliri , pouciurm -,

toüärum , pracorum öc limilium ^leiebluer . ^ r/7-̂ . -7E .
Massen in denErgeb -Außwechßlungs -vndLedigzehlungs-Bricfen Leibeigner Leuk/der Ge¬
gend vmb den Bodensee ^ denen etliche excräÄ droben ( 000000 ) auß deß Lin¬
dawischenSpitals reZilkracu ^ fürgestellt worden ^ die Wort Obtlkkit / Gk ^ or ^ lM /
Vnterwürffig/Gebot / Derbodrc . i^ boL leulu mehrfälkig zu befinden ; Gestalt dan
auch dem Spitalzu Lindaw ( so wol/ als andern Halsherrn ) seine Leibeigne Leuk ( wo die
auch in der Herrschaft Letknang / Wasserburg vnd in der Stadt Lindaw Gebiet / seßhaff-
tig gewesen ) antoben / vnd einen körperlichenEyd / wegen der Leibs-Schuldigkeit / praM .
reu ald ablegen müssen dahin verlautend /

quoärmllusipLorumLe . neLresluasmecuxores leZicimas 8c puero8 iplorum, ,
ucriusci ; Lexus , nuuc 8c mpotkerumvcluacauc äebeanc c^uovismocio 8cviä ^ 5u-

Aauclo le m fu § amäare ä pra ^cbeko kLoLpicali 8c ä procuracoribus Leu Zuberna -
roribus ejulciem boLpicabs , m äecrimeucum 8c pr ^ juciieium iplius ^ ciuovis colo -
re velinZemo mveuco z Lecl ^ uoä pro cempore luL virre velmc 8c äebeanc ma¬
uere cumäomieilus , in c^uibus tacerepoümcLervicia , aLomuiaalia , c; uL a jure
ZccontuecuclmeprXscripcaberi äebeur . cum clcbitL obeäienria ^ l'XcjiÄo

kospiraU ) Aäjull
'
um procuracorum 8c Oul ) ernatc > rum,8cc .

wie etliche hierüber auffgerichte ^ sorariac-inikrumeuca vorhanden : deren eines

MM i ) ( 11111 ! 1 . i . ) auffgeführt ; vnddarüber dieser Paß bald drunttn / ( bey deß Stiffts sieben-

demobjeLt . auß einem Zettel d,Dtcrvteiisdarffder <Lllfft/rc . ) m -r Rcchksgrünvm
sattsamlichbelegetwird .

231 . Also ist auch deß Niepains angeblicher revers cle anno 15 24 . nicht allein der Stadt au

recoZuoseeuäum noch nie fürgewiesen / sondern auch mehr wider / dann für den Stifft /

weil die Lequencia verba,VttdandcreHöf/ ( wie schon obangeregt ) lauter zu erkennen

geben/ daß die vorgehende äMo , Kellnhöfm / nicht auffgarwe Dörffer ( sonsten solchele -

^ ueucia Verba eine lautere Luperüuicec weren ; ) sondern reKriöte auffdie parcieuIar -Hof -

güter / in vnd vmb die Dörffer Lwuirc , zu verstehenseyen.
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s enlm IntelleAus - per ciuemiliLl6amu8M stupeMuicace ^ oapl äebor ^ c^uan ^
äo a ! 1u8 capi poceik . Oalkrenst csH . // -?. ^c . ^ s/. / . §e 8oein . eo-^( 2-s/ . ^
ubi 16proeeäere 61eic In ornnl macerlä ^ ie ^ uicur . 8nr6 . E/7/ ^ . M -« . ^2 . Oeln -
6 e faeiamus eil 'e^ cicra frauüem camen verl > c^ uoä voxAküll ^ ös / dupüoem av-
cepclonem ^ nempe universalem X^ne acc^ue parcicularern acunicrac : non lba^
cim carnen exin 6ele ^necur ^ u ()6 por 1orinl . e11Eu 8 lncarripien 6 n8 6 r. Lcennn
Verba äubiaeoncra eninaeeipi ciebenc , c; ui iHi3 Innlcicnr /.
Kieol . ^ verb . iun . cs-r/HL^. -rM^ . / .^ o/.^ . Lumj)r1nn8ii1o ^ nip0cuiLl

'ecanerci '68 ./ .a^
^ . con/^ . -EN . ^ . I .oHu1aucern v16ecur bacin niaceriä ^ en ) U8 bono verba 16^
prolacaibnc ^ ? ecr . keclc . / e/ r^ -^ >
/ exV . Oe // .^ . i-? vI

Neben dem/sind in diesem Brief solche Vmbständ zu ersehen / welche lauter erzwingen/
daß der Stisst vn sein Pfalenßgericht / weder indem Vmbkreiß deßClosters selbs/nöä) auss
dessen Kellnwnd Hofgütern / einige orälnari vnnd unlverial -Bottmässigkeit ; sondern in
diesen nur eine imarn pi Löiarlam öc bmicaram j uriSÄlcHonern hab .

Dann / pro prirno ^ wird in dem Vrkheilbrief nirgend vermeldet / daß er der Fraw
AebtissinVnkerthan / sondernjhr nurmit -Leibeigensthasst verwandtvnnd zugehörig jeye^
Oeinäe siehet/ daß vor Pfalentzgericht/die Vngehorsame vnd Verklagte/so in deß Gotts -
hauß Kellnhöfm vnd andern Höfen ( LrZo ^ nicht in denganHenDörffern ) gesessen/Recht¬
lich fürgestelletworden/ vnd er / Niepain / auch darunter gewesen seyewelches / der oben/Ä6
1./^ . ( M1 ! 1 ) eingebrachten Stissrijchen Gerichtsössnung nach/allein von Gehorsame der
Güter vnd -Leibeigenschasstzu verstehen . ? ro cercio , wird vcrmeldt / daß der Niepain /
aussbescheheneAmpts -Klag / wider jhn/ sich gar ohngcbürlr

'
ch / mit frevenlichen Worten /

aussalles gütliches Abweisenvnd Ansuchen / wider Amman / ( wer ist der Amman ? weit
der Amptmann/Amptsklägcr gewesen i ) vnd Richter gesetzt/sich gantz ohngehorsamlich er-
zeigt/auch cinErsam Gericht dcrmassen gehelliget/daß sie selbrgenLag weiter Recht zu spre¬
chen/stillstehenmüssen.

Darwider nicht ohnbillich gefragt wird/ wann die Pfalentzrichker vnd die Fraw Aebtis¬
sin selds/ein ohnbedingte völlige juri86iot1ou gehabt / warumb sie diesen curbacorunichk
alsobald in 6a § ram1 Lrimlne handgehabt / abwegs gethan / in Gefängnußgelegt / vnd mit
dem Rech tsprechen fortgefahren haben f

Dann obwolgleich hernaä ) folgt / die Fraw Aebtissinhabe jhne/ Niepain/fänglich an-
nemen lassen wollen : so ist doch solchesBeginnen / nicht aussselbigen Tag ( dann an demsel¬
ben / die Edel vnnd ander ehrlich Lenk so darfür gebetten / nicht gleich gegenwärtig seyn kön¬
nen ) sondern erst hernach erfolgt ; Vnd hak die sangliche Ammnung / nicht in oder von dem
Stisst / ( weil derselb / wie auch die Kellnhofvogtey / äprlmä orlZme bißher nie keine Ge -;
fängnuß/in oder vor der Stadt -Lindaw/jemal gehabt / oder einiges vessiAium derselben
weisen können ) fürgenommen / sondern bey dem Rahtzu Lindaw / als deß Niepains or¬
dentlichenDberkeit / vnnd zumalen anch Pfand - Inhabern der Kellnhofvogtey ) außge -
brachk vnd verrichtet werden sollen : Welches dann eben auch die Vrsach gewest / daß sich
die Fraw Aebüsim/zu Entfliehung dessen/ mit einer ohnbenanten Schemstrass vnnd Eydlü
chemrevev8 ( den sie dem Niepain/benantem Raht hinterrücks / weniger dann Mit Recht /
peri

'uacitk- c vnd abgenommen) sättigen vnd selbigen heimlich durch ihren Amptmann Hans
Jacoben Hundbiß zu Sensstnaw / siglen lassen. Nichts desto weMer hat sie / Fraw Aebtis-
siv / jhmeS/iepain / in solchem reven , nichts weiters zrrmuhtendoMn / dan daß er jhr/Fraw
Aebtissin/als seinem rechten Halsherrn ( oder Frawen ) vnd dero 2Lmpt!euten / vnnd dem
Gericht/in allen zimlichen Dingen/gehorsam vnd botkmässig seyn / vnd dieser Sach vnnd
Gkrasshalber / kem Aesserung/rb'. suchen / haben oder gewinnen / oder auss widerige Erzei-
glmg/jhrGn . vndderoAmptleuke/mikjhme handle« sollen/ gl6 jhktM eignen VNW
horsanmiLelbeignen Mann / ( nicht Vntcnhanen ) nach jhrem Gefallm/rk .
omma uou ju 8 ^1aAlttracÜ 8 öLluperioricaci 8z 1

'

eäpropi ' 1ecaci8 caucüm öca11 ^ua1i8 ) url3*
61,!6lorii8 lapluoc ^ e^/He

Welches alles/ was jetzo/ dieses Vrkunds halber / gemeldet worden / noch von einem
D d andern /
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andern / Anno 1514 . Wirten Vrtheilbrief ( den der Stisst gleichwol bey diesem Paß »o-
mmacim nicht applicirc ; jedoch/^ i4z . 1o1emuicerauffgeführt hat ) stattlich belegt
vnd beleuchtet wird ; §0?asten derselbigschon droben// ^ ^s^ ^ e/oz ^ § .
vierdt Ärtheilbries/re. nach Zkohtdursst erwogen/ vnd daranß folgerlichgeschlossen wor¬
den : Wann der Gtifft einigste iVlaKitkracus,vndeinen Oaroerem

^, in seinem Einfang ge¬
habt hätte / daß die Fraw Aebtissin/zu Versicherung ihres Amans / vnd Abwendung eigner
grossen Forcht / den Motzen freylich alsobald/ ex uobili oEcio , zur VerhaW vn die Sach
nicht erst für jhrjuäicium lervicns gebracht/darzu nicht nur alvü . sondern auch5nperion -
raü8vio1acione !n ( dessen sie doch gäntzlichgeschwiegen ) angezogen ; So dann auch das
Gericht selbs/ wann es abkolumm juri8Liiäkiouom gehabt hätte / den Motzen viel änderst/
dan beschehen/ abgestrafft ; wie auch auss den Fall -Nicht Haltens/nie die clLului (als ihren
eigen ohngehorsamen Mann ) sonderndarfürdieWort ( als ihren ohngehorsp
men vnd Mphedbrüchigen Vnterthanen ) gesetzt haben wurde.

Damit man aber dannoch etlicher Masten / m3 ) ore8 pcnnaz
excenciiren / vnd vor denenvon Lindaw ein solches verborgen halten könne : so hat ehe/Her:
Joari . b'

L
'ori ^ der RechtenDoLbor ^ sein Siegel Herleihen/vnd dieiuepEmL ' ebiumlä hin¬

einkommen müssen/ daß es jhme StgelM dem Pfalentzgericht an seiner Herrlichkeit ( wo
ist aber sein/ Psalentzgerichts/ Herrlichkeit^ sv es doch kein eigens Sigel / ober Sigelmässt-
gen ^ uälcem Hat ) vndau6 ) dem SkabhalterohnallenSchaden/vndaljo dieses cÜL-äike-
rmm omni l^ uäicacioue masil8 seyn soll.

Aber gleichwie V3i'3vibi3m,iuxca vecu8verdum , ke ^ uicur - §c ex uuo ineonvem -
eucb juxcLl .oAico8 ^ j)1urL pro6uuuc : also hat es auch allhie ein Bewandnuß/vnd schlägt
sich der Stisst mit einem andern / nemlich HßwaldNLeberlms Anno 1531 . ä ^cwtem ^ e-
ver8 , eben so greisslich : weil darum lauter begriffen/ daß er/Nieberlin/seine Stisftische Hof -
güter zu Schönaw / allein deß EZottshauses Leibeignen -Leuten/oder in Ermangelung de¬
ren / andern erbarn Leutm/MvMlKellnhofvNV DorfsSchönawgeWtt / ( wel¬
ches eben der Stadt Lindaw Bürger vnd Hintersässen sind ^ die dessen/ nach den Leibeignen
Leuten/besag klaren Vertrags äe auno 1471. / ^/ - ^ . ( f ) sahig verkausscn wolle : dar-
durch nun der Kellnhofvon dem ? ) orff selbs ( als darinn auch andere dem Stisst nicht gehö¬
rige Leuk wohnen ) cau^ uampars acocochlärlich vnkerscheiden/vndebenem solche Red/wie
kurtz droben § . vnd ist also keine vnpermerdenliche/rc . vermeldet/geführt : Neben dein/
daß besagtem Nüeberlin/in solche m/racione seiner Leibserlassung / von sichgegebnem re-
ver §, nichtzit von deß SkifftsVn kerthancn/sondern allein so viel fürgeschn

'
eben wird / daß

er/ auffAngelegcnheik/ den Stissbvnd seine Amptleuk/ an Dtt VNd Enden / laut VNNd
Inhalt ihres Gcstiffts Freyheit (deren doch keine hiervonMeldung thut) fürnemen /
auch ihre eigne Leut/ vnd an derc/ so ihnen zuversprechen stehen ( boc elk. jhrGe-
sind ) vmb seine Jusprüch vsserhalb den Gerichten / darmn sie gesessen ^ boc e/k,
vsserhalbderStadtLinda w ^ )tad / laut Vertrags äe mmo 1471 . droben/Lä Lr',.
( k ) eingeführt : sonst wurde hie das Pfalentzgericht spLLiüce vnd allein/abgedruckt wor¬
den seyn ^ nicht bekümmern / sonder sie daselbs von chrem ordenlichen Richter /
vnd sonst an keinenarrderu Ortenersuchensoll-

Aber nunmehr gnug von dem fünfften FürwurA

Anm sechsten/ stewrek sich d erStifftauch aussdiesenGrund/daß in dergleichen Fällen/
als die Stadt selbs beken/ dahin gesehen werde/ wie es an benachbarten Drten/jeder Lands-
M beschaffen sey/

c^ui3 omuc 8 c0 ncelIiO t5L 6 llpo 6 cio^ m 6 ubio,kecunclüm cuju8c; ; reAi0N ! 8 morc,
in c^ua k2<I3 eik , accipiemcka . tVIoliua. sie /r/' . / . LcXni-
cbeu . / . äe c^uock ckemum,illo more ^ro^rio cieücienco -
rä viemiX eonLuecuäiuem 1 eLurrsucium üc.
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Nun seye aber bekank/ offenbar vnd waar / daßsich »nkerschiedücheHöfvnd Kellnhöf / in
der benachbarten Herrschafft Bregenk vnd Grafschaffk hohen Embs ( Mweus / Wkliyr /

Scheitegg / Hochenweiler / Hofrieden / Hofstcig / RcichshofLustnow/rc . ) be»

finden/dte eigne Gcrlchtbarkcitcn/von Dörffcrn/WeilernvUd Höfcn/mik seht
viel Leuten vnd Gütern / begrciffcn ; Denen auch besondere Keller fürgejetzt/cy -

M : Massen er solch sein Fürgeben / l'epolicis reliquiz , an Weiler vnd Scheitegg zu vcri -
ÜLrren vnterstehet/ vnd deßhalber drey 1cripcura8221 .224 . ö^ 2Z2 . ( welcheMhieilL - 221. 224.
(1em/ ^ p^ ri5äelcril )jrczuersehen ) proäucirr . 2Z.2.

Darüber er sich aber wolle berichten lassen/ daß Hofrieden vnd Hofsteig / keine Kelln -
höf , sondcrn/wie oben erklärt/ganßeAempter/vnd in deren eins das DorffWolfurtfda -
rinn ein Embsischer Kellnhofgelegen ) gehörig seye. Ebenmässrg ist der Reichshof Lustnow
( so nicht in-sondernanwnndausserhalb der Grafschafft Embs üruirc ) keinKellnhoft hak
auch so wenig/ als Hofrieden vnnd Hofsteig / einen fürgejeßtcn Keller ( aber wol einen Am¬
man ; ) sondern ist ein gantzes bereit von Kaiser ^ rnulpbo . einem Graftn vonLintzgöw ver¬
ehrtes/folgends an die Grafen von Werdenberg / vnd endlich auffdie Herrn Grasenvon
Embs / erwachsnesAmpt ; wie Sleeh in Beschreibung der vntern k .keciw/s/ .

mit mehrerm berichtet . ( 1111111 . ) j (1M ! .r,)
So dann dieKellnhöfzu Weilervnd Scheitegg besagend : Ist von denselben bereit

droben/vnker dem vorgehenden sechsten Puncten/bey Meinung der dritten 0 ^/e//ro-r § . H -
inäe hätt Herr GegtNtheÜ/r (. etwas Bericht geschehen. Vndgeben diezween Wech -
sebvndLauschbrief// ^ -rE 221 . vnnd224 . auchnichksweikers zu erkennen/ danndaßdie
Vogt -vnd Meyerherrn auch Hofleut beyderDrten / demStifft zwo/jhnen zugethane Leib¬
eigne Personen / gegen andern zweyen Skifftischen Leibeignen Frawen vertauscht : Aber ab
Lazari Kimpels Vrkund2Z2 . ^ so D . Wittweilern / als deß Stiffts ^ ävocaco vnd
erstem Angeber deß6 §mer >c8 vnd von den Friedseulen fvnnd
als seinem Schwager/auffeinseitigs Begehren / ohngeheiffen seiner Dbern / Herrn Vogts
vnd AmptlcukzuBregenß/excraiuäioiaiicer ertheilt ^ ist sich nicht wenig zu verwundern /
vnd solchesallein widerjhne / den Stifft/ . sp es durch seinen/^c1vocaceiierpra <I :icirc ^ ( pro -
curacaauceinöcaikeotaca ^ csuw aliasjuvarenc - non ciebeurjuvare procurance ^

Oan . LV16l 1er/e ---L//^. /r/' .^ . t7^ ) .^ . -r . / . LL Oarcl. ff ^ uib . /r^ . co-rc/ . 20F . vnd nicht für
jhne zu passiren,' wie dann die Stadt / prwviä proceibacione cie HON aZnotLencio rilsi in^.
pro6Lui8 >Lcc . für bekant annimpt/daß die in Gott ruhende Fürstl .Durchl .Erßherßvg Fer¬
dinand zuHesterreich / die beyde Kellnhöf/von dem Goktshauß S . GaÜen/in anno 1 ^70 .
mit allen derselben Leibeignen Leuten ( M . hie stehet von keinem Vnkerthane/weil dieseLeib¬
eigne Leut vorhin mit der lubjeAion in die Herrschaffk Bregenß gehört ) reZalien .Herrlich -
keiten/ ( also nennen die Schweißer gemeinlich/wie bey 8cumpf . i?/ zu
sehen/alle imurlicace8LciurLprX6iorulli nobilium LcinAenuornmchevorabdie imain
Lcrura1ernjuri8c1iLtlonem,Lcc . dann je die rechte reAslia oder Herrlichkeiten / in vero äL
juriäico Lenlu. den Abt von S . Gallen / der Enden nie/sondern der HerrschaffkBregenß
zuständig gewesen,- Allermassen dann auch der Stadt Lindaw/die univertal nidrige / vnd
der Montforkischen Herrschaffk Lettnang die hohe Dberkeit / sodann demStifft nur ein
relkriöbaprwä ! Äriajuri3äicIiozuDberreiknawgebührk/vndist dannoch diese Stifftische
juri8älöbio , vnd dero anhängige Taferns -Gerechtigkeit / in kurß oben tz . sonst ist man bey
den zweyen/rc . daß die von Lindaw/rc . aiieZirtem Vertrag / eine Herrlichkeit
genent worden ) Rechten vnd Gerechtigkeiten ( incer c^uw nu11abupei'iorwa5 , merum vel
mixcumimperiuiriexprimicur ) erhandelt hab.

Dabey man auch ferner accepärc , daß die erkauffte Leibeigne Leut / jhre Leibfäll zuge¬
ben schuldig seyen/ vnd daß man selbige von jhren Leibern / Haab vnnd Gütern / sie sitzen im
Land hin vnd wider/ wo vnd vnker was Herrn sie wollen/zu bestewrenhab/rd " .

Welches nun / pro LubjeÄa inaceria - nicht von einer ordenlichenLand - vnd Stadt -
D d ij stewer/

v



? i6 .
stewer/ sondern allein von einer gewissen Leibstewer zu verstehen ; Auch zugleich darauß er-

Dörfer/Weiler vnd Scheitegg/vnker frembden Herrschaften wohnhaftig vnd ücuiro
sind : daß fienichk mit der ordeniichen ^iibjeQion > sondern allein mit der Eigenschasst deß
Leibs vnd mit der Lodtfälligkeit / den Kellnhöftn verbunden oder ungehörig seyenDahero
das jenr

'
g/so er/Kimpel/lübjunZirc . ( nemlich ftlbige Leut vnnd Güter haben ihren eignen

Gerichtszwang / allda sie vmb Bürgerlicher Sachen vnnd Handlungen willen / Lonve-
nirc vnd gesucht werden mögen ) ebenmäßig / nicht cie umverlajj juri ^äwtione Lc i '

k g) LH0-
ricace oräinariä , sondern Mein cte rma ^ reali öc aciparcioularia bona reKriÄä
vne karr verstanden werden ; Bevorab/weil er/Kimpel/weiter arrefiirc . daß solcher Ge¬
richtszwang / nicht überzehen Pfund Pfenning zu büssen / das übrig aber die Herrschaft
Bregenß/alshohe -Oberkeit ( territorialem una , non erimmatem cancüm juriEüo -
ueminrelliZenäo ) zu straffen ; Ja/auch an dernidern Gerichtbarkeit ( welche er impe-
rice ein imperium vnd Obrigkeit nennet ) der Inhaber Altcnburg/eitt concori enuam nrik
dem Inhaber der Kellnhöf/vnd ein jeder so viel als der ander / in den Eltern besagter beyder
Dörfer / Weiler vnd Scheitegg zu mulökiren hab fz .

/-

Bey welchem letztenPuncten aber er / Kimpel / soviel das Ekterconcermrc . etwas
verstoßet : In dem vor etwas Zeit / ehe er/ Kimpel / vnd H . Wittweiler / jhre Amman - vnd
Landschreiber-Dienstangetretten/vorHermVogt vnd Amptleuken der Herrschaft Bre -
gentz/zwischen den zweyen Kellnhöftn / Weiler vnd Scheitegg eins/ so dann den Alkenbm-
gern vnd allen übrigen Gerichten / von Stadt vnd Land der Herrschaft Bregentz / andern
Theils / ein Strikt geschwebt/vnnd darin » ucrimc^ einkommen daß in beyden Dörfern /
Weiler vnd Scheitegg/auch andere/dann Kelln vnd Hofgüter / nemlich Hubgüter / S .
Gabler Güter vnd Waldlehen / ( wie die von Weiler vnd Scheitegg/m ihrer mit licerir -
ter Schrift selbs bekent ; ) Item / daß zu Weiler im Dorf / nicht alle Her Matten / Acllm
hosgÜtttV sondern was für Häuser dißseit deß Bachs gegen S immerberg Zu/befindlich/sel¬
bige allein HofgÜttr / welche Gebäw abergegen dem Sultzberg zu/ligen / AlttnbMM
fche Güter seyen ; so gar / daß auch das newe Ampthauß selbs/ vnnd die Kirch auffWaldle -
hen stehen/vn die übrige ligende Gründ vnd Güter untereinander ( doch bekamlicherWeiß )
vermenget ; also daß sie xromilcue zu Kellnhösischen vnd Altenburgischen Herdblatten/o -
der auch ohne Herdblatken / diesem ald jenem Altenburger oder Hofmann zugehörig
seyen . Vnd eben diese letzte Meinung hab es auch zu Scheitegg im Etter/nemlich / daß all - .
da fünfferley Güter / ( als Hofgüter / Waldlehen / Hubgut / Gallergut / vnd freye eigne a!-
loäia ) durcheinander/gleichwol mit wissentlichem Unterscheid / gelegen ; Auch promiscue
Hofleuten/Genossen vnnd Altenburgischenzuständig seyen. Anjeßozugeschweigen/daßzu
Scheitegg/auch freye oder eigneGüter zu befinden : welche doch nicht irr die Kellnhöfoa -
selbs/ sondern zu dem Schloß Altenburg vnd dessen Gericht nechst darbey/vnter dem Stein
genant / gehörig ; Item / daß die Personen in beyden Dörfern ( Weiler vnd Scheitegg ) seß-
hafft/wannsiekeineHofgüterbesißen/nicht dem Kellnhofgericht daselbsten / sonderndem
nechstdarbeystcuirtm Altenburgischen Gericht/unter dem Stein / 5ubje <I vnndzugethan
seyen ; daß also das Kellnhofgericht beyderOrten / kein umversal -Bottmässigkeit / in den

IA0 .

dererley Kelln -vnd Hofgüter / auch in andern Bregentzr sehen Gerichten / als Zürn Simmcr -
berg/zu Lindenberg vnd Altenburg gelegen/vnd derowegen denselben oräiuariewem Kelln-
höfischenStab aber allein excraoräinarie ^ moäificace öL reikricke gewärtig oder zustän¬
dig seyn müssen .

Aujfs gebend / vermeint der Stift der KellnhöfprXtenäirte oröiriariam öc uni¬
versalem jun ^äiötionem auch mit seinem alten privile § io ( welches aber schon droben/ ^

2 - rr 2 r . auß den Weg geräumt worden ) so dann mit etlichen Vrtheilwmrd
Verglichbrieftn zubelegen : deren einer nun cle äaco i443 .^ ( 190 ) mitbringe/was
Massen damalen/der Winker -vnd Sommer -Oesch halben/so in die vier Kellnhöfgehörig /

einPfa -
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ein Pfalenk Gerichtliche Erkantnuß / auff deß Gkiffkischen alten Amnians / PekerMu - «
ders bloße Frag / erfolgt ; zu was Zeiten die imFricdtigen vnd verbaimen seyn / wie vnnd »
wann dasViech dareingeschlagen oder nichcgcschlsgen/cingememerHirkgewUimen/das
V -ech außgetrieben ; die Weiden gemachkwerdeu/vndMäNNlglich dkr daselbst geses¬
sen seye vnd dahin gehöre/ sein Viech mit dem gemeinen Hirten außkreibcn lassen solle : '
Was auch einKeller auffcincm Kellnhos / eitlen , Dorff VNd kiNN Gemein bitte/dcm
auch dannMemaN nachkommen v !1d gchorsan , seyn : welcheaber deß Kellers Ge¬
bot/ oder den vorerkenten Stucken vnd Articulnnichtnachkommen / vnd das brechen / die
sollen deß ersten/ andern / dritten vnd vierdken Gebots / die daselbst benant Gcldstraff / ( als
rclpeÄivo ? . 5. 10. ß . vnd I . ll . h . ) schuldig vnd verfallen sepn/rS. Darauß sich nun lauter
ergebe/ daß diese Gerichtliche Erkanknuß/vnnd darauffgeseyte Straff / nicht nur der vier
KellekeignevndspLciLl -Güker/vnnddiedarauffgesessnePerjonen , sondern alleGüterin
den vier Hörffern/deren Jugehörungen / vnnd selbigem ganffen gemeinen Heschgelegen/
auch alle daselbst wonenbePersonen / ohn einigenVnkerschied oder Außnam , al,o die gan -

tzcDörsfcrvndGcincü idcil betreffe ; selbige anch / MIß Rechtlicher Erkantnuß / ge¬
horsam/xnd «uff befindlicheVbcrkrckkung/dahin Skraffbar seynmüssen.

DekanderVrthcilbriefvon - 444 - Jahr shicbey/LÜE . ( 50 . ) wieshn der Grifft s-
cla c. einkommend/ 1 wisset aus / wann einer/ Werder wcre/ den andern überzäunen / vnnd

^

das einer Fraw Aebtissm oder ihren Ampkleuten geklagt wurde ; daß er dem Grifft von je¬
den, Zaunstecken / ? . ß. b . der aber den andern übe . mähet / überschneidet/überähcrk/über -
gräbkoderüberbawt/g . ^ . verfallen ; Hingegen der Kläger/wann er sein Klag nicht auß-
bringt oder kuichbar niacht/ in gleichem Recht vnd Büß scpnsolle : Darab nun der Gtiffk

'

wldcrumb schliesset / daß solcher Inhalt nicht aujfbie Kcllcrshös / oder dero Personen als
lein/rslkrmzirc ; sondern nohtwendig auffdie vollkommne Dörffer/all dcroLeut vnd Gü¬
ter/ ohne oxcey>non verstanden werden muß .

Äuß dem dritten Vrkheilbriescie anno 1448 . sexlrihirc .vnd darvnter aü- kv
hieuanicribur ) stehezuvcrnemen / alsdievonSchönaw Stößvnn " Irrung / etlicher

"

Weg vnd Außjchlagens halber/mikeinanderqehabk/daß sich der Gtiffk in dicSach qestbla -
gen/solche auff sein Psitlenßgezogen i Darauff sechs Erb . Mann / auß den übrigen drey
Kellnhcffen/ neben deß Stiffks Ainman/geordnet wordcn/die Weg nach Nohkdurfftauff -
zuthu» Auch was in allen vier Kcllnhöfen / selbigen Gerichten / Zwingen vnnd
Bannen/ in-oder auss' igen jollc/ auß-vnd einzuschlagen/vnd solches;» befehlen ; geschwor-
neKundschassten VNstrdenNachbaren / vnd von denen/so darumb Wissend haben/ein -
zunemen/ darüber zu erkennen/ auch von deß Skiffes wegen / zugebiekcn / solchem Spruch
nachzukommen ; Ab welchem Buchstaben nun erscheine/daßdie vierKellnhösjhre eigne Ge ,
richt/Zwing vnd Bänne haben .

/ e v

In dem vierdken Vrthcilbriefcke an no 1449 . s so po», Skiffc /LS ( 192 . ) eciirc^.
vnd allhie widerholk l haben die Pfalenßrichker gleichsfalls erkenk/ daß kiN jeder Keller /
auß einem jeglichen Kellnhos/ bey seinem Eyd schuldig seye/ die Unterthanen / i,l sei¬
nen Kellnhos gchörig/vmb ohngehorsame / ohngenoffann Frevel vnnd aller Sa¬
chen anzugeben/ vnd daß ein Gkiffks-Amman bemächtigt seye/ einem jedenKeller zu ge¬
bieten/ als / so dem Stifft ald dessen Leuten vnd Gütern -'.üblich vnd gut / dabe » ein
Vogt den Gtiffk schirmen vnd handhaben solle.

2

Als auch Anno 1450 . zwischenetlichen von Qberreitnaw Klägern/vnd denenvon EcS
harksweilerBeklagten / wegen deß Trakts / Außtreibens / Wunn vnnd Weid/rd Streit
chkstanden: Ist vor Pfalentzgericht die Vrkheil gefallen/ daß die vonOberreiknaw/von der
Oejch wegen / bleiben sollen ; wie vormals / von der vier Keknhöfweqen/Vrkbeil vnd Recke
gegchenhabe/besaZfünjsten ^ ^ -w . ;4 . inserirteliVtthel !briefs .

"

Harbey auch der sechsteBrief/ nemlichein alter blosser Beschwerd - Zettel/ so Anno
*

^ Ddiij , 45 ? .
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( 44 . ) 145 geschrieben seyn soll/ ( allhie/L6-rE . ( 44 . ) widerholk/^ fürgewiesen,- daraussen von

demStifft vermeintlich coUiZirc wird / daß die vierKellnhöf dem Grifft mit Zwingen
vndBannen/auchdieHintersässenmitPflichtvndEyd/mik -Leibvnd Gut / mit Gerichtvnd Recht / mit Gebot vnd Verbot / Straffen vnd Pfändungen/rk '. zugethan seyen.

( 56 . ) Deme noch der siebende Vrtheilbriefäe anno 1454 . zugesellet wird s6 . allhierecicirc ) darinn vor Rudi Achmüllern deßStiffts Amman / als dem Obmann / vnd seinen
auß den Dörffern Oberreitnaw/Höyri/Lobel/vnnd Rickenbach beygesetztenSchiedrich-
tern / zwischen denen von Zeisersweiler vüBurckenHaitingern daselbsten / deß Außschlags
der Güter/Waidgangs / Gassen vnd anderer Sachen halber/gesprochen woroen ; mit dem
Anhang / welcherdarwider Handel/ daß er/ nach deß Gottshauß Gewonheit vnd Recht/ge¬
strafft werden solle.

Vnd demnach Cunrad Stoppel Bürger zu Lindaw / sich/wegender Trakt aussseinem
GukNefenrautin/mit der Gemeind Oberreitnaw verglichen: so hab ein Iraw AebtissmAn¬
no 1474 . solches mit ihrem Insigel bevrkundet / wie der achte Brief oder Verschreihung/

( 58 - ) hiebey^ ^ -^ . ( ;8 . ) erscheinlich außweise.
So seye auch Anno 1476 . vff der Pfalentz mit Vrtheil vnnd Recht slautneundten

(ror .) Briefs ^ -r^ . ( 202 . ) eingerücket^ erkent/dtlßtlN /egllchtk/der/auffbeschehenes Für-
bieten/vor dem Pfalenßgerichk nicht erscheint/sondern ohngehorsam außbleibk/nach deßGe-
richts -vndGoktshausesGewonheitvnd Herkommen/einer FrawAebtisstn drey ß. d^. zm
Büß verfallen seyn soll .

Ferner vnd pro
' äecimo , finde sich auß vier andernVrtheilbriefen 59. 61. 62.

Lc6z . nacheinanderpro6ucirc ) wieindenIahren 1474 . 1476 . vnd 1405 . Viech/Roßvnd
Schwein / denen von Rickenbach/ Schönaw/vnd Oberreitnaw / ins gemein auffjhren Gü -
ternzu Schaden gangen/vnd diejenige/ denen das Viech zugehört : f

Auch pro unäecimoam Iahr 1499 . die von Zeiserswei! er/in denKellnhofRt
'
ckenbach

gehörig / als von denen die Gebot verachtet/ dem Stiffk in die Straff / besag Vrtheilbriefs
( i6r .) ( i6i . ) receniirc ^ erkent worden .

Dergleichen sey/pro äuoäecimo . Anno 1522 . auffAnruffen besagter Gemeind zu
Zaisersweiler/denen vom Schlachter/von deßStiffks wegen/gebotten (sie mit ihr em Viech
ohnübertrieben zu lassen ) vnd Georg Schlächter/gegen deß übergangnen Gebots / indrey

( 66 . ) V . ^ . Straffverfätttworden/InhaltVrtheilbriefs ^ ^E . ( 66 . )
Vnd haben sich/pro ciecimo cercro . Anno I524 .beyde Gemeinden/Besenreuttinvnd

( 67 . ) Lobel/in den KellnhofRickenbach gehörig / Vermög Emigungbriefs 67. ) mik
ZulaßwndVerwilligung einerFrawAebtissln/MjhM ' Obelkkit/deß Weidgangs vn
Güter halben/einer Ordnung verglichen/vorbehaltlich solche / mit gedachter jhrerOber -
feit conLEirs, zu ändern / darüber auch Fraw Amalia Aebtissin (doch dero an ihren Obligt
ketten / Herrlichkeitenvnd andern Rechten ohneSchaden ) besigelt .

Wie nicht weniger/pro äecrmociuLrco , Anno 1526 . wegen StegvndWegzu
Streittelsfingen / der Augenschein eingenommen/in ^ uiiirion angestellt / vnnd dem Ent¬
schied nachzukommen/ bey einer benanten Straffgebokten worden / vermög Vrtheilbriefs

( 6K . ) / ^ -r«^ . ( 68 )
So dann leßlich hab/in Handlung deß Stiffts gegen einer gantzen GememdzuOber -

reitnaw / Anno 1562 . Vrtheil vnnd Recht vor Pfalentzgericht gegeben/ wann durch deß
Stiffts Amptleut/ein Gebot deß Stiffts Recht vnd Gerechtigkeiten/zu Oberreitnaw be¬
langend / angelegt vnd öffentlich verbündt wird : daß alsdann die Vbertretter gestrafft sollen
werden , Wie sich dann die Beklagte anerbotten / hinfüro den Gebotten gehorsam zu seyn/

( 69 . ) laut Vrtheilbriefs ^ -rE ( 69 . ) dieser Außführung nachgesetzt.^ Vnd beschliest der Stiffthierauffsoläze siebende objeäionnochmalenüisverbis : Die-
„ se vnd andere prLjuäicia .Lcc . geben je Augenschein - vnnd Handgreifflich zu erkennen/ daß
„ deß Fürstl . Stiffts jurisäi ^ io » ) nicht auffder vierKellnhöfvomuncu !L8 in specie üc äi-
„ Lk28. vnd dereneinverleibteGüter einzuzwingen ; sondern auch auff die gantzeDorffschaffs

ten/ Weiler vnd Höf / deren Zwing vnd Bann / außzudeuken vnd zu erstrecken seye.
Aberwider diese siebende objeökion , vnd deren) 5. BrieflicheBestärckungen/thutmani

anSei >
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anSeikenderStadt/vorderstdasjenig/sodrobenß . Wider diesen fünden Für -
ivünd/rc . § § . /e^ .) außgeführk/hiehero .widerholen/vnnd demselben zugleich ferner leine !
pro semper ( damit man sich bey einemjeden Brief / insonderheit desto weniger aufhalten
doch ) über Haupt anhangen .

? ioprimo , daß der Stisftzu Lindaw / ju83rcbuv ! nicht habe ; Angesehen/ daß ein
Fraw ÄebW

'
n zwar em Stand deß Reichs ist/vnd Fürstlichen Litul führt/aber kein Fürst¬

lich ' sondern Adenlich C lostcr vnter sich/ vnd gar kein cerricoriuin hat/in welchem es j us 3r-
ckivl exerciren möchke /

LolaLucem ^ uJljcasi csuoci ^ uis sciliceclmperioelklmrrlecljace tubjeAug , non, .
rribuicju8 ^ .rebivi . KurZ , Aubrnci 2 . ///- . / . r-^/r -r.
T'o . ici c^uo6 eci3M in priucipihug 6omiee11i5obcinec . Vaccb . 8cepb . /r^ . 2 .

<7^ . -' . -^ -^ . 2o . 8 i ^ uic!emÄrc !iiviiU 83 p !ert 5^ ; Oci . aä cerricorium reikrio - .
Zicur . O avecc . ß . / / . acxpreieo 18 , cuju 8 booa
in alieno cerricoi io iic3 lunc,respe <Iui 11 orum » cerricorium non babec ^ Kur ^ .
Kulanä . //. 2. .

wie ingleichem kein LanidsfrawlicheDberkeik/ Blutbann/Jagdbarkeit / Zoll/Gleit/Vmh -
geld/Stewer/rk . hergebracht/

^ cc^uiaicerum cirivc reciuisicum est^ uc jura imperli ScreAaburn c^ ui8 babeao ,
K . ucg . Kulancl . e/. -rE . 2 . / F . ^ 2 . 2^ -/ . ? > r--bo r/s / s .

k^ineZeneral - ikacumvnd Satzungen an denen Drken / da sie Leut vnd Güter hak / Zu ord¬
nen befugt vnd in Vbung ist/

cerciaaucem noca arckivi eik pocelb 38 live juz conäencll leZes ^ oräinaciones ^ lka-
cuca ^ KucZ . e/. <7 . -r/E .2 . ^ 2/ . ^ 22 .

auch feine ^locarios oder offne beglaubte Schreiber jemalgehabt oder conikicuirc ,
korrocpiaicuin arckivi eonlknuci trrm ^mencum perbibecur - (7reatio I^ocarü .
/ 7. -E -- . 2 . /- . ^ /o . r--!/ r-r.

sondern von etlichhundert Jahren her / neben dem Stifft -Amman / nur einen Schreiber /
( welcher ausserhalb dem Closter gewohnt/vnd sein Schreiber ey gehabt/ ) aber einige Canße -
ley/Eantzler/8ecrec3riuin ^ 8ub>tiicuceo ^ weder inner-noch ausser demStijfk / jemals ge¬
halten ; Demnach auch kein j u8 ^ rcbi vi exercirc ;

Oermani voLabulo , OancellanLöL ^ . rckrivi,inclitkererirer ucuuMQ . .
6c ^ relrivum cieiinicur cjocumencoruln lies*

rariorum armariumleu pubücum receptaculü ( pucain Oancellaria velalio
loco publ ^co . 8cburt '

. e-o-r/7- o. 6 ve ^ rrn piSi 6 ve ^ !a^
> j lLrarüs ,

6veKeif >u !a1 aliLuju8su:. / ^ ^ . ^ . t7^ . ^ . --^ ./ . Luju3cutkoLliX3li ^ ui8 depubli -
eo prLte6tci8 elb, 8ebu i'f. r/>r^.

Ausserhalb / daß der jetzige Gkisstsschreiber/ bey wenig Jahren her anfangt / in Zetteln vnnd
Scheinen/die er den Leuten gibt/oder vor Rahk vnd Stadtgericht einlegt / nicht mehr sei¬
nen Namen / wiehievor beschehen/sondern das Work / StifftS -KcMtziey / zu vnkerfchrei-
benvermeinend/dardurch ein hinckende Canßley ausszurichte » r : welches jhme aber nicht ge¬
bührt oder passirt wird .

Darnach sind die Work Männiglich / Dorff / Gemeind / jederman / ein jegli¬
cher wer der sey/ ( deren man sich in solchen einseitigen Vrkunden gebraucht ) aä apcicu-
äinem zurestnnAu en , vnd allein aussdieInhabere der Kettn -vnd Hofgüter insgemein /
vnd weiter nichtzuverstehen/

Verba enim uceun ^ ZeneraÜLtprXlercim iriikacuci8̂ 8iebarä . ^ /. / . --E . ^ . <7.^
/ ^ r^ r . HelkrinAeuäLluncaclbabilicLliem ; eciamli nullarn 3Üä8 paciancur re -
Kri<lkionem >/>er/ ^ ^ ^//^ ^ . aä subjeAam maceriam , astlpeeiem relL^ m ^ ex
verostmili raciorie ^ oealceri ämnnum veLmi ^ ui czuici imporcenc . / >r^>

-r/E .

Ungleichem/ daß dieprsclicacs . Oberkeit / Vmetthanen ( die -hm der Scisst selbs ac-
Ä d lly cribuii c.

I .

2.

3 .
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tribuirc ^ oder durchdie leibeigne Auk/zueignenläst ) keine jatte probacionem Ordinarii
^ 3AidracÜ8 8c veri sn bdici . nach sich ziehen/

^ .rcribucnm enim proprium alicui ideo prode/le non debec ^ ne üc in eju8 pore -
KLceA

'
ui83ppe!1aciombu8/ibijura3dcinirere. ^ arr . Urani . cs-2/Z/^. -222--2 .2 . ^ ^ . 2s^.

Viei/üm verba bonori8 8c Luria1icaci8 ( 3 clience vel devoco bomine pro !ara_, )
nibil obliZanc ^ nibil alceranc ; cumprimi5 in pr ^ judieium cercii , cen ^
^ Ze-2^ --2^-222 / aebar . Viecor . r-2 2Zi/^ . sZe c-2222^ / § . De-rr^

^r-2 -20^ . Idc^ ; pori/Iimüminverbi8Oomini 8c bubditi loonm babec . Lcemm^
vominiivocabuInm . eciLmnudXprXeminenciXScdiAnicar ^ ( c^uocl in .̂ bba.
libu8 uiuveuic ) vel proce8bioni8 auc dekenüoni8respeLtr ^ alicui cribui poced , Zrr-

^ -dr . O^lman . --eco-2^' . 1-0^ . r . -2 . ^ 7/oZ.^ . 522--- /Z-rsZ.
LcViecor . 2Z . Zs5 . Lcrarumnoned ^ uc ^ ui8/nbdicn8 juxca Mid diearur , eciamli,
^ uoad 3Ü2, Über üc . Larc . co-2/?/ - . i-r c. (7o ------22-2e i/e-/ . co-rc/̂ ^ -r^ . ///- . / . Ora-
vecr . co-r/

'/// . öcLorebold . /,^ . / . co-2/7// ./oZ. / r/ . co/. 2 .
-Ob dann nun wol die Gebot vnd Verbot / so wol der hohen vnd niiklcrn/ als nidrigm

-Obrigkeit anhängig vnd nachfolgig sind /
Leiolä . i -e-'ää . Gtbotvnd Verbot . 8il^ uiäem c^uilibec ^uciex>pro mo-
dojnri8diÄioni8/

'
uLaiubereLcprobibere < k'icb3rd . co-2/( 6 'e----- . 2o . -222-22. juäi-

eare 8c punire poced . 6-A . / . 2 . / . /2 . Z.^
'
-2 . Zr/' . / . 22^2^ / . r-2 -r-er/'.

eZ^ --ri/r - D .// ^222^ /22/ e/re7. -20-2 s/^e--2/>. Lujae . r -2 (7. 2Ze ---^ r/?^ . --222-2rcr^ .
so sind doch solche Gebl)t vnd Vtrböt/nach eines jeglichen juri8dWon zu reZuliren oder
zu messen/vnd weiter nicht zu verstehen/ ald außzu dehnen/ '

s8i <guidemjuri8di6tioni8conce/l/L/unced
'e (Iu8 - nee excendi po/lunc ^ rilcraju -

ri8dWonem dacam ; ideorj ; aceurace per/pieiendum ^ ciurbu8verbi8 in conee/Ii -
one eonjunZanrur . Le/old . 2Z. 2/erZ'. ^ t !) VtVNö Äkkbl)tZ crtm pro re lubjecba
aeeipiancur diver/imode . Ü.einclcinA . §Ze --^ r-^ .̂ e^ Z. Zr^ . / . cZ^ . / . c^ r . ^r . -2222-2 .
L^/e ^ . i-2 / -?. Dahero in Clösterlichen in/irumencen die Wort / mit DogLeyeu /
GeblttkN / VtkbKtkN / Ätnchtm / HüUptre(l)tM/rt. P0NÜ8 reterri debenc ad
aliam ^ uamcuncp juri8di8bionem exrraordinariam ; 8i^ uidem ad ordinarian ,
in caudi8 civi1ibu8 nullo modo pereinenc . Z?e/e--. ^ -rZO^lman .
2 . / / . 2/0/-. 5 . -222--- . ^2 . i-2 Cr722^ T * co-2^ ^ r/?rs 1. 22̂ 22 ^ -"0-222-25l .
-2/-22--2 ^/Z i-2 (722--2L>--^ ^ ^

vnd derowegenauch in gegenwärtigerSach/die3lcrin5ecu 8 fürgeschüßtevocument3wttd
die darinn erkentc Gebot vnd Verbot / nicht änderst oder weiter/ dann auff die Kelln-- vnnd
Hofgüter/sampt der darzugehörigen pareiLular-reLl - vü Hirtenstäbischen Gerichtbarkeit /
Item / auffdie -Leideigenschafftvnd derojurazureferirenvnd außzulegen : in mehrer An-
merckung/ dasi in der ( droben/̂ ^ . /. i-2 § . an¬
geregten ) Sach äeneZac^ juüiciL. der Stisst/ in seiner den 7 . IanuariiAnno 15§7. ? l 0-
clncircenreconvencion LepecicionibuL LrcicuIacüa^ . / ^ . seiN juri8äiQion selbs derge¬
stalt retbrinAircVNd setzt :

Item waar/ daß in Krafft vorangezogner Freyheiten vnd Verträgen / einer Aebtissnr/rk
'.

alle Gebot/ Verbot/ Straffen vnd Frevel/ was den Hirttnstab M den Vier Kelln- .
Höfktl ^kkü^kt/ kliltA vnd allein gehörig / cui poiiciooi äocurnenca LOiiZruere äebeMr
Luc nibil probabunc . /Vleicbsner . eZee72/7/F . -222-22.

Nü >rbeyauchserneröLclenuo,prXcertuperiora3ÜeALM ( per tolum prakcepwlrr -/
kaLbumä äomino ^ non probari jurüciiAionem vel tuperiorirarem vel aliuäju8 : niii
probecur ^ c^uocl obeäicum ücpreocepco , ^ EiQ . ^Zecr/. 2^5. -222---. aä liocam ZU
nemen/ . ,

czuoä eciam per obeclienciam c^uX in omirrencio confiüic ^ non Läquiracur juris-
«üÄio : crrm <̂ ui8 potlic omiccere vel ab a <̂ u äesiikere ^ 36 caucelam , non animo
obediencli . ? aeian . Zr ^ . 2 . -222--- . / §. ^22---/ ?^ . tuperiorira8 vero /ine
voluncate obecliencium Leboeprineipalicerconcenäencium ^ non concrakacur .

Unäs



321 .
Unäe conlecjuen 8 elk^ 6 Huis inciäencer ve ! aliä intencione ^c^uäln le 'sLbstcrencl ^
eäiÄi 8 LLMLnäaci8 parueric 6veobeäiveric : c^uoci lubjeLkio incie rninime rn6 u^
cioueac . ^iacc6 . 8rep6 . s/e///wsi 7̂ . /i^ . 2 . / )^ . /.

dergleichen Sachen halber ) den Inhabern der Kellnwnnd Hofgüter/vmb mehrer eoni7o-

nuii,^ vnnd Ordnung willen / sich lponce gleichgehalten ; dannoch dardurch deß Skiffts
Hittenstäbischejuriscii ^ ion , über sich nicht eingeführt oder approbier .

Willen / vnter dergleichen lubjeeAon nicht begeben / oderjhr / der Stadt / hierdurch irnge-

rillgsien prLjuäiciren >
s8i ^ ui6ein privileZio toritavorern luperiori86rnu1 coneernenci nenao renun »
ciare porelk ^ Oail . / . o^/7 2 . Lc^ 66nAuIare8persoliE 6e populo ^
eoncravenianciuricivicariZLOmpecenci ^ ilve iikcornpecac ex privileZio live ex
conluecuciine auc alio mocio leKicirno : cunc per ici non 6c prLjuäiciurn civiraci .

r-r <7. s ----rsf co-7//r ^ . ^ I ^ NÜNA. s/ec. reA .

cir <7^ o/^ o/7 ß . -re-M/ ^ r 2-^r/7 in^o-^ ro/r/>M h .

htcbeyncbcnsnicht/rc. ^
Wemger der Stifft die Stadt / durch solche vnbewuste aöku8, jhrer universal -juriZäiäkion

slveil sie die/wider alles/deß Stiffts heimliches actenciren ^ nichts desto weniger fortge -,

Mt ) dl
'
Mlls öeKicuiren können /

^ arninciebilioribu8cermini8 ^ il ^mskabec )uris6j <6:ionern in cerro cerricorio ^
ubi pluralunccaikra ( ve1 ^1ure8 paZi ) Lcin unololürn ulu8fueric ) uri8clitkione ^ :
recinebicur pollb6io in omnibu8 Lastri5 ( pa§ i8 ) ejulclem cerricorii . praA . Ferra¬
ri . in/s/ -n . /i/>. ^/e ^ ?io . csn/^ Her ^ .^ /enE s-nni -ns^ -n n^-n . /^ . / e^ni/nr
O ^lrnan . ^s-n . E . n^-n . c^uattro iZirur M3AI8rerinecpotlel »

6oneni,li in oinni8n8pLAi8 )uri86iÄionem universalem exereereper § ic ? Lc u-

bb ( eciaminunoöLeoäem pa §o ) cie superioricare §L principali juri5clWone ^
conKac ; cnnc cle ^ ualicare 6c c^ uanricace racilirne prresumicur . ^ lenoeb . sie

^ s/. /i^ . / . nn-n . ^L/. calio; casu ^ exercirium UN1U8 aetÜ5 comprebenü lud
universoz . aci universal ^ poü

'emonem rekerri pocelk ; prXlercim - ciuanäo plures
aäkus a6 eunäem tinein cen6unc . ^keicütner . ^eci/7nn -n . 2/ . 2-0/. ^r ./ö/ . sie'..
^i/7n/E . / ^s . i -s/. /i/'. ( Zui6 ? c^uocl eciarn expreila pro6i8icic »
aliLuju5aÄÜ8iuri8cii <Iiona1i5 ( verbi8 lolürn taää ) non evercic ulum leu c^ualr

p 0lse6 ionerniuri 86ickioni 8 ; 6 eapro 1iil )icio etke^turn nonkabuic ^ öc alcer juri5 -
cliÄionem exereerenilailorninüsperrexic ^ r ^ ^ ^ ns/ ^ . ^ .nc« kaber . O// .

/ i^ . ^ /eri -i?. ^/e/rn . / . Lc 8ie6arcl . ^ / . 2 . (7. es^. ri^.
AhLLdas / claco icerum/eä non approkaco , daß der Stifft in solchenHl

'
rtenstäbischena-

Äibuz , ein c^uaü potleüionem auch über die übrige / auff keinen Kelln -oder Hofgütern siä
tzende Inwohner der drey Dörffer (dannAeschach/als oblauk/weder Oesch noch eignenAuß -
trieb/wie andere hat ; vnnd derowegen solcher Lubjetkion nicht fähig/sondern der Stadt
selbs hierunter Huoäarnrnoäo Xl^uiparirc ist ) erlanget ; so hatte doch er / hochgedachter
Stifft / vnter hundert Jahren keine prXicripcion oder Ersitzung wider die Stadt / corn -

pliren ald erfüllen können :
Ooncra civicace8 enirn non curricprXlLriptioz niü ioo . annorurn /. ///t . (7. ^ LI5.
Lcr/<7/70L6ciL . c^UX lexpolkrnoclürn <̂ ui6eni i-r/Vo?, .
/ // . (^uoaä LcLle6a8^ aä 40 . annos relkriökae/k ; le 6 in eivicacibu 8 jus vems
acikuc lkac . (7. sie L6rilk . Lelolcl .^s/i/ieor. /i^ . / . /L . cs-re/. 6-.

vnd obgleicher/ der Stifft / auch der Zeit halber/ fortkommen / vnd cencenariam complil -c
haben/zumal ein solches mit verfänglichen passirlichen Vrcheilbriefen / vnd dero xaricio -
nibu8 , oder in andere Rechtliche Weg/probiren möchte r so könte doch solche cencenaria -,
prLicripcio , nicht allein/proprer incerpellacionez Le1ici8 penciencias (die zwischen den

Verträ -
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Verträgen cle anno 1471 . 1491 . 155s . kLSx. vnd isro . fürgelauffen ) sondern auch we¬
gen solcher darauffgefolgter Verträg / keinen elkeLb oder Wircklichkeit erlangen /

cranlL^ ioli ^uiäelN omniainllrumenca6ciura ipiojure collic6cannuIIaci/ >̂ ^ .
«lrrÄes ^/> z' . h . AkschtVitZM/W .

Solchem nach/die i5 . auffeinanderor6ineincroäucircevocumenca , auch incheci^ »
doch kurßlich/zu durchiauffen :

Istbey dem erstenVrtheilbriefäeanno , 44Z' . vnd/Ä/ ' -rE . i9O . ( über obgesetzteZe-
neralia ) nominacim zu vermercken/daß darinn ein Stiffkischer Amman auffeines andern
vnd deß altenStifftischen Ammans Anrüsten ( in Namen der Fraw Aebtissin beschehen/) in
deß Stiffts eigner Angelegenheit/ohne alle Wissenschastt oder Lüirung der communLn zu
Reitnaw / Schönaw / Rickenbach vnd Aeschach ( welche sonst / auff Fürbescheidung / ausser
allem Zweiffel/ theils als Bürger / das Psalentzgerichkdißsalls äeclin irr , theils aber als In¬
haber der Kelln -vnd Hofgüter/jhr incereffe darbey auch angemeldet ; vnnd sonderlich die
von Aeschachberichtethaben wurden / daß sie / reibe aucopilä , weder Oesch noch Pfcrttcn/
darzujhren Viechtrieb mit derGtadtgemeinhaben/rc '

. ) einVrtheil / wegen Befriedung
deß Sommer -vnd Winker -Oesches daselbst/ nulllceraußgefällt /

s ^uiaacllul )ibanciana ^uc1icü6crei ^uc1icacXrrezperl
'onL,/V6bor,Keu8 6c suäex

rec^uiruncur ; c^uarum unacle6eience,juäicium clauälcac . c-..c-E
6c nullnm / o . r-r <5. 6c prXcereanemo icloneu8/uclex in propriä .
earilsä eile poceib . ^oü . iVleicliln.

lcac^ ; lencencia irr ea laca non valec , si. ^s . ^ I^ropi ia aucem.-
caullaciici toller, cuju8 emolumencum aä ali^ uern lpeÄac . / . / . § . r-r^ ô i^r// .

vnd doch darbey die Sach / gemeinen Nachbarn vnnd einer gantzen Oommun anderwerki-
ger Entschliessung/ überlasten worden .

Welches letzte auch billich beschehen/ weil dergeMine Weidgang / uncherlicaci i- rM -
cornm anhängig/vndgar nicht der HerrschaffteinesDoWgehörig ; Dannenheroauch ä
<1ilposicione palLuoruin,acl juri 8äu 5bionem ^ kein verfänglich ar§umenc zu führen/also
nachfolgig/auch auß diesem Vrtheilbriefkein cerricorialsiche ald andere voUkommnejuri8-
clicbion , sondern auffs höchst nur einruralischeHirtenstäbischeGerichtbarkeit/zuschliessen .
Wie dann auch auß denen/ mit Bewilligung der Gemeind darauffgcsetzten Bussen / nichts

( rn rn nr weiters zu internen , ( INmmmINmm . ) So dann diß alles / allein auff die Inhaber der
rn m rn Kellnwnd Hofgüter/wegen der gefolgkenVerträgen ( c^nce cran8aöbione8 , liuju8rnoäi
in . ) r 68 exrenüveinclieaca8 Iniiulerunc, ^ / ^ ^ ^/^ ^ zu reilrinZiren ;

Vnd darnebenvnschwerlich zucolliZiren ist / weil die Stadt Lindaw / als cerricorü
vomina , sich deß/ den Gemeinden in den drey Dörffern zustehenden Einwnd Außschlags /
proprer jura moäo LlleAaca^ nicht angemast/sondern ihnen/den Gemeinden/selbstüber -
lassen : daß derowegen derStifft/pro lakpe a1le§aca cupicinace clilaranäi lüa jura ^6c oeca-
üoneseinerKeller/KellnhöfvndanseherllicherZugchörden/dieHändnachvnd nach dar¬
ein ( weniger dann mit Recht ) werdegeschlagen/vnd solches von der Stadt best müglich ver¬
borgen gehalten haben.

Ob dann nun wol der fünffte Vrtheilbries/Lä 54 . vnd vom dato i450 . auffAn-
ruffen dreyer Oberreitnawer/solchen ersten Vrtheilbriefeontirinirc : so gibt doch solche con-
iirmacio ^ weder jhrselbs / noch dem Oontirrnabili , einige vrrcucem oder Beständigkeit/
vnd ist darnebenlauter darinn begriffen/ daß dieBeklagkeZaisersweilerprocellirc . esgehe
sie solcher Vrtheilbriefnicht an ; darüber auch wegen bestrittnen Triebs inOberreitnawer
Oesch / mit Vrtheil vnd Recht erhalten / daßjhnen / wegen solcher Viechweid/eme KuM
schafft auffdem Gut ( oder Boden ) nachLandsrecht ( also nicht nach deß Stiffts
Gewonheit vnd Recht ) vorbehalten worden .

> . Der ander Vrtheilbriefäe anno 1444 .^ ?/^ . 50 . hat noch vielweniger zu bedeuten/
^ ^ dann ? er erst : weil er nicht allein ebensfalls einseitig außgezogen/sondern auch nurinZene -

re vnd inäetlnice , auff überzäunen/übermähen / überschneiden / überähren/ übergraben / ü-
berbmven/üneomnrmennoneloenaerichtet ; vnnd derowegen eintweder auff dieweite

Welt



Welk inkukei oder aber/aä cerniinos liadile ^ das ist / nicht aussdieganßeDörsser ( quoä
cri U1 4ULlkioiie acibue ) tecl acl ucriucn eoukeüa . bona ^ lioc elk^ auss die Kelln L vnd Hof -
güter/allein zu ziehen ist/ . . / - ^ . . , /

'

.
8i <̂ uic1eip uioorru -ii a

'älruc ^ per w^ue iucercum probari nec^ui ^ Lcprobacio ^

bia concra probancep4e ^auclienaa ^ e/"i-/̂ . (LuiiiKe !i ^ra1icer ineercieuclinis mä -
xiiiiuni viciä ^ c^uippo ok> hu .

oä oiiine8a6ku5 ineEcacesreclcluncur ^ Neoocli .
4e /rü. / . Lc^ ppol . c!e .>gariI1 . r-r rê e^ . (7. 4e

gebendem / daß besagter Vrcherlörief/von solchen a<5libu 8 redet/so nocoriä nicht aä 5upe -
lioricacem vel cerrirorial ^m ; sondern Lcieolonarialri cancüm Lc prEäiariakii . odcr Hr

'r-
Lenstäbischen j uriääWoiiem gehörig .

Wider derr dritten vnd abermal einseitigen VrtheilbnLfäe anno 1448 . vnd -rE °
5 ? . istzu ttociren . vnd von Alters herkommen/wann Stoß vnd Spänn/voy deß Moktch
hausesKellnwnd Hssgütcr wegen/gewesen / es seye von Trakt/W unn/Waid/Vberäh -
renvnndVbor 'züucn/rc

'
. haß sie zwar einander darumb nnt Recht auss die Pfalcntz fürge-

nommen ; Aber / wann dasbeschchen-Mt man sie mit Recht,gewiesen/ auffjedwederer Sei¬
ten/zweey oder drey er bar Mann / jhresWfallens / darzu zu erkiesen/ welche zugesetzte -Leu

.
L

alsdann einenZememen/nach Belreben/vnnd nicht eben prXciäL deß Stissts ^ wman/zü
sich nemen ; solche 5. oder 7 . Männer alsdann / einGeschworne Kundschasst/alsDiel sie bei¬
derseits nohkdürffkig bedttnckt/ nach Landsrecht / verhören ; vnd wessen sie sich darüber nach
der Kundjehasst/zu Recht erkent/ demselben folgends beyde Theil / nach Landsrecht / Folg
thun sollen : wie die Stadt Lmdaw ein solches / bey Abhandlung deß Vertrags cie anno
1471 . Laut beygefügten Niomorüü ^/Lü ( nun n n 11II . I, ) fürgetrager ^ Darbe !) es ( u u
auch die Herrn Mitler deß V ^ ' lrags äe anno 147) . stillschweigend gelassen . / nun

Dann obwo ! der Stisst schon damals den obenproäneii cen Vrtheil -
briefäe anno4448 . darwider so ftrkr aüeZiir , vnddarauß geschlossen / daß solche Stritt /
niäzt nach der Partheyen willkürlichenWahl der Schiedrichter / sondern durch Leuk auß
den Kellnhöfen / deren Dbmarur jhr ?lmrnan seye/ entscheiden werden sollen :

'
so ist doch söl-

cherVrtheilbrief ( als vnter märendem Stritt / auss der Fraw Aebtissin einseitige Ampts -
Klag/außgefallen ) nicht/ sondern der damal kundwird kantlicheLandsgebrauch / ( welcher
auch in dem oben/ ^s -r/E . 54 . besichtigtem Vrtheilbriefieiervirc ) mehrers in acht genom¬
men : Wie dann auch durch solchen Spruchbriefs Llaukulani^ mdkMÄgen VNd M dM
^)trichttn/ Avingtnvnd 'Sännen ) einer Fraw Aebtisim/die univei'lalisjuriZäickio
garnicht s^ uiaiikaverbrainäesinica ^ eumaäceriiiin08tiLbiIe8 ^ ( wie kttltz oben bey dem
andern Vrtheilbriefangedeutek ) relkrinASnäa ; cury eoncra den Stissk s cuju 8 lcriba po -
rurÜec 1eribereaperciÜ 8 ; ^ csnd Zwar VON der Stadt Gm '

chtM ( nachdem ANN0 1497 . ge¬
machtem Vertrag / tz . nemlith dost ersten zc . Zeneralicei ' ; Lpecialicen -
aber von der Kellnwnd Hofgüker Hirtenstäbischen parcieura !-) uribäickkion ^ inceHiZenäa ^
tülic ^ ac cri buirc ; Weil solches in ihrer / der Pfalentzrichter/Macht nicht gestanden/ oder/
so es gleich nichtigbeschehen/dannoch hernechst durch den Anno 1471 . gefolgten Vertrag /
raeice verworjfcn/vnd deß StiWjuri8c !Woii ) aussdieKelln -vnd Hofgüter prEcl5e eim
gezogen worden .

Neben dem daß die vom Skijft --/E . 52 . 54 . vnd 55. cxbidirre gleich alte vnd jülk
gere Vttheilbr ief/ die Stisskische Erwehlung der Vntergänger vnnd ihres Ammans / felbs
Llevirenvnd vmbstossen : ssn dem derVrthci !brief/ ^ü . ^ -^ . 52 . vnnd cie 6aco 1448 . mit¬
bringt / daß Vli vonLobentsweiler ( auß derAchbergerHerrschafft ) wider einen Abwesen¬
den/ Welk Braseln / auch daselbst seßhafft / das Pfalentzgericht Gerichtlich angefragt / was
wegen eines gehaltncn Vntcrgangs sein weiter Recht were : darauss die Richter erkent/
dqsi der Brasel den Rechten vnd der Kundschafft nachkornmen soll auff die 4.
Mannvnd den Äememen ( sirc nulla äecermiuacioaussKellnhöstsche Lenk vnnd den
Amman ) als das vormals gesetzt seye.

Noch klärlicher ist der uioclus dergleichenherkommnen freyen arkicrii , auß dem Vr -
theilbrief



324 .
theilbrkef/ «5 -r//-« . 55 . vnd 6eäLco 1453 . zu ersehen » weil daselbst nicht der AMMN deß
Sttfstö / sondern Hans Müller von Rlckenbach / für einengemeinen Mann / vnd zu
jhm von jeder Parthey ( nicht von einer Fraw Aebtisstn ) zweenSchiedleut / willkürlich er»
betten worden / etwas Strittigkeit / wegen zweyer BZisen / vnnd eines Holtzes/zu äecick.
ren : darüber sie fünss / vmb Befiglung ihres Außspruchs / eine Fraw Aebtisstn fteywillig
( nam aliam velpukrl . vel privacam pcrlouam , üne lLsi0 neL .mäauAicN'
Ü8cerricoru . c1ekuperreciEere pocui6enc ) gebetten ; VNd also diese Besiglung kein cer-
ricoriaIi 8 acku 8 ist.

Vnd eben diesesbestekkigek auch der gebende Vttheilbriefäe 6^ 0 )454.
weil daselbst der gemeine Hbmann (Rudi Achmüller deß Stissts Amman ) vnd die vier/jhm
beyderseits zugesetzte Schiedleut/von den Partheyen (als denen zu Zaisersweiler vndBurck
Haitingern daselbst ) erkoren vnd erbetten worden / auch einer/vnterjhnen/Schkedrichtcru /
nicht in der vier Kellnhöfen einem / sondern zu Hoyri / vnnd der ander zu Lobe ! scßhasst ge¬
wesen :

Jarbey weiter zu accenduen / daß der / ( wegen strittigen Inligens/Außtreibensvnd
Verfriedung zweyer Gassen ) gesuchte Außspruch/widerumben/nicht nach deß StW Ge-
wouheitvnd Recht/ ( gestalt andere Vrtheikbriefdieseelaulül stetigs inculcirenH sondern
nach dem Lands brauch begehrt vnd ertheilt; Allein die künfftige Bestrassttng der W er-
fahrer solchen Zntschieds / auff deß Gottshauses Gewonheit vnd Recht ( wie die mHirten -
stäbischen Sachen herkommen ) gestellt/vnd also die cerricorialischjuri 8clickion hier durch in
Nichten berührt / oder dem Stifft/ak arbicri 8 ( perie 8 l^uo8 ca1 i8 potelka 8 non Kac ) zugeei¬
gnet worden .

Ab welchem allem nunmehr luculencerapparirc vnd erhellet/ daß in der Pfalentz -Gc -
richts -Ordnunq/ ^ von der Vntergäng vnnv Kunvschaffl wegen ) durch
das der Enden/Iine die Lc conkülewhnvermeldte Gericht / nulücer vn wider das Herkom¬
men/in kavorem deß Stissts/eigenthätlich gesprochen/oder sonst selbs Gerichtlich einge¬
bracht / vnd eine grosse Newerung darmit erweckt worden/daß der jenig/so eine Kundschasst
auffdem Boden oder Vntergäng bedürfftig/einen Stiffts -Amman allein darumb anruf-
fen/ vnd der selb die Sach weiter nicht für Gericht bringen / sondern alsobald selbs Lag anse¬
tzen/vnd die Vntergänger verordnen soll/rk'

. Kanalsodem Strfft / in puncko äilacanciL
jurl8dW0M8 , can^ uamcaricapiciZ ^ illuäkläccli Hu ^ äelicieriiücpuäOrauc moäus ?
abermal wol fürgemahlet werden.

Anjetzo den vMdtcn Vrtheilbrieforäine recroZraäo zu erläutern : Ist derselbig nur
ein Spiegelfechten vnd akke <5kirtes Werck / durch den alten Amman/als Richter / durch dm
Keller/als Kläger/vnnd durch Rudi Achmüller newen Amman vntereinander also abge-
troschen : Beynebens die darauffgefolgte Vrtheil ( daß ein Stisfks -Amman jeglichem Kel¬
ler wol gebieten mög alles das einer Fraw Aebtisstn / ihrem Goktshauß/Leuten vnd Guten
nutz vnd ehrlich ist ) billich aä cermino8 Kabi1e8> nemlichauss die Kelln -vnnd Hofgüter da-
selbst/vnd auss nichts weikers / als VonAlM herkommen / ( Massen die Vrtheil selbs
Davon redet ) zu äecermimren ; Sonsten ein Stissts - Amman mehr Gewalts dannein
Fraw Aebtisstnvnd jhr Pfalentzgericht selbs ( so auss den Hurcnstab reKrinZüc ist ) haben
müste. Weiter/wer hat den Richtern Macht gegeben/jhme Amman/cam
Lc likeram poceikacem einzuräumen ; wieauch ihrem Schir mherrn / dem'

Kellnhofvogt/ so
Im peracori 8 vice 8 vertritt/per t

'encenciam ausszulegen / wariunen oder wie fern er ein
Fraw Aebtisstnhandhaben soll ? Wann auch dieserVrkheilbriefjust/oder dergestalt / wie
jhn der Stisstisch Patron mäucrrc . zu verstehen ist : Wie kompt es dann / daß er nicht auch
Die Pfalentz -Gerichts -Hrdnung selbs / s/ ^ -^ . Faßnachtshmnm/tz .
alleZirc vnd proäucirc ; weil daselbs noch außdrucklicher gt setzt/was Mi 0er Gt -
meind biet/ dem sollen sie nachkommen i welches aber / ( wann es nicht auss herkomme
ne Hutenstäbische geringe / vnd allein die Kellnhöfvnnd Güter betressendei eal - Gebot ein,
gezogen wird ) ausseinen Bissen zu viel/nimmermehr erweißlich/vnd dem Oommo cerri.
rvru ohnleidenlich/ dahero es auch hinterbüchm ist.
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Dcji Klag -oder Beschwerd -Zettul / welchen der Stifft / lexro loco , proäuE , hakt

er lieber zu ruck halten / vnd damit seiner selbsverschonensotten : sintemal das dienstliche dar -

auß Utilicet aecepcirl ., vnd das übrige/ als narracio parci8 , per ZeneraliL con craäieirQ ' .

sonderlich aber nominaäm für bekank angenommen wird/daß dtt V0tt Ltttdaw/denen /

so auffdeß Gottshauß-Güternsitzen/ an den Eyd/ so sie ihnen geschworen / ge-
botten haben r -armit nun der Grifft selbs conseüirc, daß sie der Stadt gehuldigte Vn-
terkhanenseyen.

Vnd obwoldarbey siehet/daßeinFrawAebtiffn denselben auch etwa » geboten hab/

an den Eyd / so sie jhr vnd dem Gotkshauß geschworen ; so ist doch gleich auß dem Eingang
der Psalenn Gerichtsordnung (111111) bedinglichprociucirc ^ zu ersehen /

daßbeydenjährlichenKettnhofgerichten / niemand / ( als die Richter einen Richtereyd ) zu

schweren pflegen ; ist auch nie erhört/daß bey Erwehlung einet newm Kam Aebkiffin / ihre

Hof -vnd eigne Leuk/ jemal einen Huldigungs -Eyd getharr haben.
Wofern aber je dergleichen jemal beschehen / so ist es doch der Stadt hinterrücks / vnd ^

allein 1 elpectu bonorurn monrisiei ialiuin L^ propriec ^ cis eorporum ( von deßwegendie

Leut dem Stifft vnd nicht weiter/ laukbesagter Gerichtsöffnung / vnd der droben

LIclck 1cL. z . § . Zu dem/rc . befindlicher Eydsform/verbunden ) beschehen : So demüoma -

§ ra cerricoriali nichts beniMPk/^ ^ F^ ^ /o/>sF ^ ^ -r^ , .

Darnach so bekennet der Stifft in solchemZettel / ( § - ^ owlk auch dM VnseM/rc .

Lc ß . Wir habent auch einem Pfander/rc . ) gut rund / daß er seine Güter auff der

Stadt Gantverkauffen/vnd dievonLindaw/vmbdasAußbottvondenverganteten Gü¬
tern/ wie auchvmb Gantbriefersuchen lassen. Vnd obwol darbey angehencktwird / daß die

Stadt ein solches/ wegenempfahenden Vogtrechts/zu thun schuldig seye : so folgt doch da-

rumb garnicht / daß die Verfügung selbs/ incuicuderVogtey/vnd nit jure cerrnorüpro -

prio . beschehen thue ; sintemal die Vogkey niemal einige eigne Gant gehabt ; auch er / der

Stifft/jederzeit/vnd sonderlich in Lsmerälmperiali , jur ^co fürgegeben / daß die Kelln-

hofvogtey weiter nichts - dann einen blossen Schirm / vnd eine Berechtigung z' . Frevelstuck
( als Friedbrechender fließender Wunden/frevenlichen Heimsuchens / vnd zeihendenHieb -

stals ) auffden Gtifftischen Kelln-vnd Hofgütern ' nach sich ziehe/ wie kan sie dann eine uni -

verMemjurisäiAionem ober cerricorium imporciren ?
Oüm c^ui in cei ci8 tu näi ^ super cerca8 persona8,6c proprer cercacieliska poce -

lkacern brabec, universalem j uri8LÜLbionern vel cerricorium Irabere , ciiei non poi ^

sic, ^ ^/ .Vleiclisner . / .

Drikkcns/macht solcher Zettel c ß . sie nchtcnt auch auff ihrem Vogtgerlcht/rc . )
eine klareVnterschiedM

'
schen demVogtgericht vn deß Rahts Gericht/so über deß Stiffks

Leut vnd Gut verübt worden : damit er nun abermal zu verstehen gibt/ daß der Vogt nur ein
Unricirce parcicular -Erkantnuß hab / die Stadt aber den -Oberkeitlichen Stab führe .

Vierdtens/darffder Stifft/in solchem Zettel/seine Angehörige selbs niemal Vntev -

thanm nennen/ sondernheist sie allein seine Hintersassen/ so auff den Kelln -vndHofgütern
sitzen : durch welche/in dieser Landsart/übliche äiiknction , er nun abermal sattsamlichan¬

deutet/daß solche pofiellore8 , seine äilbri <IuLle8 oder rechte gehuldigte Vnterthanen gar
nicht ; sondernattein/shrerHöfvnd Leiber Halber/Gerichtbare Zinßleut oder aäseripcicn

§ 1ebX , vnttd also subäicijuxca Huiä , raciono bonorunr 6c propriecacis eorporum -.

seyen :

8ubäim8 enim c^ui8 eilepotelb , c^uoaä c^uiä ; ica , uc non sic subclicu8 c^uoacl alia »̂
Lc varii8 rno <äi8, 8 ULO I 8 ^ c^ui8 inciiZicacur -. :

puc 2 racion 6 0riZini8,I ) ornici1ii , Z1eb»L , eoncraAüs , vel cleliKi . Oail . c/e^ -ss.

c-^ . // . -rsnr . acieo c^uiclem,uci8eciarn,c ^uicenlum vel penüonem
tolvic , subvocabrulosudclici ( lieecirnproprie öcabusive ) compredenciacui ^ .
^ eicttsner. i-rcB^ Deutschmeister cs/r/^ Hektingen/ ^ r/7 ^. -̂ E . s^uin

cE> e in fävo -
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jn 5avoral )ili8usz Oliences eciam ^ c^uandoc^ue iubdicorum appellacione Veni-
unc ^ ^1a§er . / o . /^ . ?roprie camen c^uis fubdicusdicicur ^ ra-
rione domicilii Uabicacioniŝ Lc alias non ; eciamli forum alibi forciacur ; cüm_-sliud 6c forum tdrciri ; Lca!iud,fubdicume6e ^ /e^ ^ E6ail . ^ // . -rE «5.

Lc ^Vdr. O^lman . ^ -r/E . /^ . vel ^eneralicer ^ luddi-
rum facicjurisdi (Iio > vi ^laZistracus Sc luperioricacis compecens . kecr .kridcr .^

/i^ . 2 . or/>. ? orro eciam komines , c^ui vocancur - propri ^
lubdicorum verbo incerdum onerancur . Lc6 enim propriecas corporis 6vo
jusmancipn ^ kodie ( nam olim in 6uperiori8uevia ; cümprimis in ^ !§ojä fecus
tuille , doceri 6aud dMculcer poü

'ec ) niliil commune 6abec cum j urisdiLlione;
( ica - ucciuisunioperLsSc lervicia debere ^ alceri i 'ubdicus eÜe poüic ) camen_
LubjeLiionemciuämproximeaccinZic . kecr . krider . 2 . 5^ .

öc funÄiones acc^ue Opera: ablrominibuspropriis debicX ^ ipfvs alic^uo
modo fubjeLtosfaciunc . Arider . /r^ . / . adeo ^ uo
liodie , exmoribus OermaniL ^ non cancüm dominis - in Quorum cerricorüs 6a-
l)icanc ; fed eciam jAlM obedienriam jurenc : ucris^ue camen diver-
ld relpe6tu . ^af. r-r /. // . -r«-«./ . cr//r-r^ ^ Ke/e?.

Q^ 1man . sieci/7^ . -rÄ-V . / ^r . /^ . / . LeLkritboplr . Lelold . r>
Ajheigtlk 2 . Lcjuxca6a :c accipiendus e6Macc6 . 8cep6.

^^ -r^--r . /-?/ . i -rferibens ^ czuoci
eoloniLcruKieil ^obilibusferviciaLc operas , ran ^ uam fubdici , jure fubsieödo-
nisprX6arecoALncur >8Lc. L^ ^ r^ dixi 8ULOHI . ^uranc enim in plerisP
locisfacramencumobfec ^undominisluis ^ uo iplo promiccunc , HuodvelinQ -
eorum6ominese6e ^ . dZuinLcalicsuandofnecalijuramencoeosOominusin
poce6acemLLjurisdMonemfuamaccipic ^ porre6lione duncaxac nuda manüs
clexcr^ Lcc . 8cep6anus ^ Hui, uc diximus ^ juxcaluperioraaccipiendus :
Liquidem , ncuc funÄiones Lc operX debica: fubje^ osalic^uo modo facianc^ ^ -

cerciscamen cerricorii condicionidus ad6ri6lum adfcripcumc^ue
e6e > rn3Ai8fnbjicic - ^ . (7 . r-r ^ r^. c^^ ?co/o -r . ce-r/7 /r^ . // . ( u6i6a6ecur ^ co/o-rr
ce-rD'. eo/ ^ remE

Arider . -?/?--? . L-'. Lc poced i6a fervicus ( niü
jurisdu ^ ioniürnuladiiXreac ^ ucplernnciue ^ non fernper carnen ^ 6c ) facileä
fubjeötione difcerni . Arider . Oenic^ue non cancürn jurarnen-
curn ^ c^uod refpe <Iu propriecacis eorporurn §L operurn ac <̂ ue lerviciorurcus
pr ^ Kacur, ^ -^0^0 ^ led eciam ^ c^uod incuicu bonorum exiZicnr Lc 6o-

- mLZiumfdelicacis reale appe11acur,condicionernperfonX,racione iuriscli^ io- '
nis ^ nonaKiLic ^ ledrem principalicer ; ? erfonam aucem ne ^uac^uam vi juris-
ciMonis ; fedduncaxac racione donorum Lc onerum ^ HUX perldna : prore -
busimponuncur ^ aEcic : c^uce diverla elle > ar§uicnr ex feparacione cic.

öc cic . Oe -^ -re-- . e^ /)0E . . Unde plurimos in I^oman . vidernnslmperic »,
ciuiracionererum ^ krincipialicui6oma §iumpr ^ danc ; racione aucemfuEper -
tonae omninoliberi , öc nemintniülmperacori fubj^ <Iifunc ^öcc . uciin6nici§
prXjudiciis demonllvaripoceü : . ^ 6om . Nic6ael .

Das übrige Zektergeschrey / so in solchem Zettelzuffnden/isi durch den darauffAn-
no 1471 . gefolgtenVertrag/theilsstillschweigendweggestrichen/theils aoßdruckenlich
Zu gesundem Verstand vnd billichmässigerVermittlung gebrachtworden : Darbey es sein
Verbleibens.

Weiter / ist auß dem fürgeschütztenAchtenVrtheilbrief ( den eine Fraw Aebtistm Anno
1 474 . auffBitk deß cranüZenten Conrad Skoppels Bürgers zu Ll'ndaw/ besiegelt) einige
racio connexi oder fec^uela: aufsterritorialem jurisdicIionem - zu eruiren oderzu schöpf-
ftn ; weil er / Stoppel/ Ihre Jürstl . Gn. ( vermuhtlich wegenjhrerKellnhöfincereü

'
e, so

bey dieser
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bey dieser Handlung mit vnkergelauffett) vor andern / vmb Besiglung ersucht ; Auch bey
der darinn evencuälicer angemeldten Recht liehen Hintertreibung solchenVerguchs / mehr
zit in Lpeciemeldet/ wo dieselbige ( ob sie im Stifft oder bey der Stadt ) beschehen solle ; da-

hero vnd bey solcher incerncuchne . derBriefbittich wider denxroclucnenden Stifft / vnd

für die Stadt/außgelegt werden soll.
So taugt der neundte Vrtheilbriefvom 1446 . Jahr / gar nicht zur Sach/sondern ver¬

mag allein so viel/ daß der jenig/ so auffFürbietung / vor dem Pfalentzgericht nicht erscheine/

sollvmb ? . ß . ^ . gestrafft werden ; welches nun/juxcanamrLeincellectum . nicht von allen

vnd außwendige Leuten/sondern (nach der Pfalentz Gerichts -Ordnullg/ ?̂ - /// , . die § h ^

hafftmGmcht betreffend ) allein vonjenigenzu verstehen / die / 1-elpecktt besitzender
Kelln-vnd Hofgüter / oder wegen Eigenschafft deß Leibs/ dahin Bottmäffig sind .

( omnisemin Aener2 !ica8i -eltrinAenäLeü : 3äliLbi1e8,lecun6üm lubjeLtäm ma -
ceriarnLraÄunm,/ . // . ß . ^ /,sE . / . / .

(7. sie^ 5. Lec/e/Zfof iVlalcarci . sie///o^ . 2-0/. ^ . co-rci. -r/E . /F . )
So nun die Stadt nie widersprochen/oder ihrer cerricorial -Oberkeit abbrüchig geach -

ktt ; Bevomb/weil Herrn vnd Ehehaffte Noht/den Außbleibenden / besag solches
Vrtheilbriefs / entschuldigen mag / vnd derowegen der Stadt Gebot / in calu concurren -
ciL-. deßSkifftsGebot/ ( nachdessemeignem^ 59 . inLerirtemVrthetlbrief ) in all-

weg vorzuziehen .
Vnd ist sonst der/äecimo loco ^ neben noch andern ' dreyen reprLlen tirke Vrtheil -

bricfäeaNno 1474 . allbereit droben ^ ^ ^ /L ^ ^ . ( iiiiii ) zur Genüge abgefertiget
worden .

Die drey Vbrige aber / diesem Brief zugesillete Gerichls -Vrkundeu ( vnter denen die
erste klärlich außweiss daß der Keller zu Schönaw/in dessen Kellnhofvnd Psandstall sich die
Sachverlauffen/zumal Richter vnd Zeug gewesen ) bringen nichts weiters mit sich / dann
daß ein Pfalentzgericht / Achbergische vnnd andereVnterthanen / wegen ihres schädlichen
Viechs vnd Schwein ( so sie auß den Pfandställen zu Schönaw vn zuOberreitnaw/eigens
Gewalks wider weggenommen ) jeden vmb 3 . u . L; . gestrafft / Ob aber ein Fraw Aebtissin
solche StraffurZii c vnd eingezogen hab/ darvon wird nichts gemeldet: ist auch hierauß/ ( da
schon die execucio erfolgt ) nichts weiters zu schließen/ dan daß man die am Schaden ergriff¬
ne Schwein/in den Kellnhof / als Pfandstall treiben ( iä csuoä juri 8äiLkiom 8 non

Schwabenspieger// -L/ . ^ / - ' ^ . ^ werden andern vinvet/an fernem Scha¬
den/ der mag ihn wolpfänden/ohndeß Richters Brlau 'o/rc.) vnd da man daftlbs/
mit eigenwilliger Widerhinnemung derselben / deß Stiffts über solchen Kellnhof habende
Hirtenstäbische Gerichtbarkeit ( so der Klagende Amman zwar ein Oberteil genent/aber /
durch solche blosse clenominacion ^ nichßik daran probirt// ^ /L^ ^ s//^ > l^ ctire oder ver¬
achte ; daß dann der Stifft solchenFrevel vmb 3 . ^ . büssen möge.Welche Straffje nicht aä
universalem ^ keä pr ^ ciiariam öc parcicnl2remjuri8 <iWonem gehörig : vnd beynebens/
vnter anderm/die Nidrigkeit deßPfalenßgerichts auch ab dem zu ersehen ist/ daß es kein eigen
Gerichts -Insigel / oder Sigelmässige Stabhalter / wie oben auch angeregt/gehabt/sondern
dieselbige/sich ftembder privac -Sigelgebrauchen müssen.

Vnd ein ebenmässige Gestalt hat es in eikeÄu , auch mit dem/ unclecimo loeo , fürge-
brachtenVrtheilbriefäe anno 1499 . welcher noch darzu diese äekeLknach sich zeucht i . daß
der Kellerzu Vchönaw / an deß Ammans Statt / Richter ; er/ Amman / aber Kläger gewe¬
sen. 2. Vnd daß dieRichter/wider das ungezogne vnnd auß vorgehenden Briefen genug¬
sam erscheinlicheHerkommen/ ( nemlich daß man / nicht Bokt anlegen / sondern das am
Schaden ergriffne Vieh in Pfandstall treiben soll) stracks gevrtheilt / 3 . den Selbsfächer 0-
der Ankläger darüber verhört/vnnd 4 . demverlustigtenLheil/alle ^ ppellLcion . sowolan
dieFrawAebtlssin ( inderoMmen/M Amman / geklagt ) als anderstwohin / beharrlich
abgeschlagen ; L . Ia/auff deß ^ ppellacischen Ammans blossesAngeben ( eswerebiß -
her nicht Recht noch der Brauch gewesen / daß einer möcht oder solt/vmb einen Frevel/ wel¬
cher derFraw Aebtissin mit Recht verfällt wurde / für die -Oberhand einen Zug nemen )

E e ij ^ enera -



xeneralkererkent / daß es darbey sein Verbleibens haben solle : da doch noch ein grosse
Krag / ob dergleichenrurale juäicium ( wie das Pfalenßgericht ist ) eine confuecuäme vel
lkacucum ^ <̂ uoaä äeciforiaücis , ei^ Lacicer machen ; sonderlich aber / das remechum ap-
pellacionis , wider diegemeine Recht / ( Quorum adroZLnäorum poceklas Intel ioridus
non conceü 'a . Lernla . Ora ^ven . co^c/̂ ffo/r. -rE . /o2 .̂ ) gänßlich ausshebeN VNd ab¬
stricken möge ^

Lüm Kacuca proliibenria appellari ^eciam ä valenribus alias Kacuere , incroäuLta ,
neucic ^uam valeanc ^ niaauferunc äefenüonem ^ .Vl^nün § . / . 0 /̂ ? ^ 6ail .
/ . o//i /L5 . -rE . / 2 .

Gleichen Schrot vnd Korns ist auch der/önoäeclmo loco .» eingereichte Vrtheilbrief
cle anno 1522 . als welcherpari moäo ( wider den ungezognen alten Brauch der Kellnhöf/
racionedeßPfändens ) einenewerliche excrajuäicial -Verbiekung ( ohn alleErkantnuß /
ob solche Verbott/Recht/also herkommen/vnd eine Fraw Aebtissin dessen bemächtigtseye
oder nichts ) approbirc ^ vnd die darauffgeseßte Strasserkent : alles ohneWsssen derStadk
Lindaw / die solch Zeneral -Verbot sonst freilich nicht gelitten hätte .

Nichts bessern Halts / ist auch der/ cl ecimo cercio loco , fürgeschußte Vrthei !brief/c!s
anno 1524 . weil der nur ein willkürlicheOrdnung/wegen Außschlags / durch Lheidmgs-
Leut / mit Vergünstigung einer Fraw Aebtissin / ( als incerell 'encm vnd Lehenft awen / we¬
gen der daselbstbefindlichenKelln -vud Hofgüker ) aussgerichtek/ in sich begreisset : darneben
ffwolmdemStifftconcipirc ^ alsdurchhochermeldteFraw Aebtissin besigelt worden ist ;

Dahero die accribucaOberkeit/Herrlichkeit / die sie Ihr darinn selbs abwesend vnd ohn-
wissendder Stadt / zugeschrieben vnd beygemessen / nichßik / contra rem ipiam Lc verica-
rem ^ Operiren oder erzwingen mögen/ ^ /e/ ^

Mit dem/ clecirno Huarco loco ^ alleZirtem Vrtheilbrief / hat es die Beschaffenheit /
daßderselb nicht die gantzecommun zu Streiktelsfingen / sondern allein parcicular -Par -

Lheyen betrifft ; ist beynebens ( damit der Stifft wider den Vertrag äe anno 14/i . gehan -
deltzuhaben / nicht angesehenwerden müsse ) allein äeliadilidus lubjeHK , nemlichvon
Waldlehen vnd Hofgütern / die einander Steg vnd Weg geben sollen/ zu verstehen. Ne¬
ben dem/ daß ein grosse Vnbillichkeit vnd kein endlicherAußtrag darinn zu befinden ; nem,

lieh daß der Stifft/dasjenige allein / waserbettneSchiedleut / zwischen den Partheyen /
auffdem Augenschein betheidinget / vnd weiter nichts conürmirc , also anderes / dessen sich
die Parten selbs vnkereinander verglichen/ stillschweigend verworffen : Darab sich nun die

Beklagte beschwert/ vnd hierüber derStifftisch Amptman/auß Empfehlnuß deßGerichts /

bey denLheidings -Leuten/an dem Festtag S . LHoma : in Wcyennachten / inkormanon

eingezogen . Vnd obwol die Beklagte auffGerichtliche Eröffnung / solcher Information ,

Rechts ; Der klagende Ioß Müedpain aber eines Briefs begert : so ist doch allein der Brief

( Mit der schönen c1aufu1,dochdLMGM
'
cht0hnSchadM : ciuLÜ vero ^uäices ci^

L
'
xnäicacunon ceneancur ) außgeferkiget ; aberüber der Beklagten Begehren / nicht er-

kant/vnd also die Sach nicht gantz außgemacht/vielweniger durch den Stifft anderwetts

bescheint worden/daß darüber einigeexecucion erfolgt .
Endlich istzwar der/6ecimoqnincoloco,fürkommneVrtheilbriefä6 anno 1562 .

wider ein ganße Gemeind zu Oberreitnaw gerichtet ; aber hinterrücks der Stadt/ ( zuma-

len der Zeit/als die Stadt mit dem Stifft / wegen der Stifftischen Güter Empfängnuß /

Veränderungvndjur1s6i <Iion ^chonwider strittig gewesen) vnnd also uullüer abgehan¬
delt worden ; wie dann schon Anno 1563 . ein gütliche Betheidigung deßwegen ( als dro¬

ben h . mittelst dieserKäiserlichen/rc. angemeldet ) veranlast / vnnd
dieselbnachgehendsAnno - 571 . laut Vertrags/L/ ' L -r . ( m . ) unter anderm/vollenduch

dahin /

chen beschehen/ der StadkLindaw in andern Sachen derselben zugehörig/gN Ddst

vnd Verbottm/vnschädlich seyn soll/ ) " ^ . -
vermittelt / dardurch nun dieser Artheilbriescacice auffgetzoben : Vsidobwol leßkgemelds

ter Paß Vertrags/ele anno 1 57i . fylgends/durch denWten Verglich cle anno r or o.
^

A

ä

ß

s

!

k
>!



der aufgehoben/vnd dem Stift der Hirtenstab/sambt was demselben anhängig/mit Bot -
ten vnd Vcrbotten/Zu Dorf ? Holn vnd Feld/überlassen ;̂ so ist doch solche Überlassung ab
lein aufdie Kelln -vnd Hofgüter expreü

'
eulich restl -iuZirc worden ; wie dann mehrbesagter

Vrthcilbriefäe anno is62 . selbsauch die Gebot aufdenHirtenstab/vn andere deß Stifts
Recht vnd Gerechtigkeit zu Dberreiknaw lenlich i eäucirc ; saß also durch diese Hirtenstabi -
schei otknnAirce Gtbotvnd Vttbot ( sonderlich wann stein cermim8 coulueci8lümmL
minoi 15 toüäorum vel librarum ^ ver bleiben/ wie billich seyn soll ) eine uuivertal -jui i8cii-
ftion über das gantz DorfOberreitnaw schlechklich inberii c ;

^ kcii enim ^ Gebot VNd Ättbot / jun86i6kioui8 concellcv eise (5ku8 elk ; camen jus
iikuä uoupocetku ! crajuri8ciilIiouem Lonoetlam excencü ^ ira ^ ; acLuracepei -jlpi-
cieucium ^ c^uibU8 verbi8in conceÜionibu8 conjunZacur , vcl ciuibu8a6kik >u8 con -
veniac / //̂ ^ ^

Vnd in Summa / durch dasganße siebende odjeA , sampt seinen mitgehenden fünfzehen
Vrtheilbriefen / aufdeß Stifts Zeiten / einiges cerricoriale ju8 Lcsuperioi ica8 , nullace -
nu8 erwiesen wird .

Dannweil die Pfalenß Gerichtsöffnung selbs ( i ^ pe 5Va procetkacioue eam alleZan —
60 ) dem Stisst kein anderejuri8äiAiomdami wegen Gehorsame der Kelln -vrw Hofgüter /
auch wegen Eigenschaft deß Leibs arcubuircvndzuschreibk ; so müssen alle darüber außge -
fallne Brief / ebenmässig darnach reZuIirc ^ reKrinZü c. außgelegt / verstanden / vnnd nicht
weiter oder reichlicheraufgenommen werden.

Liquidem limicacacaullaümicacumprociucicetke ^ um . / . i-r
^E . pr 0nctemperinlj )iLien 6umI ^ uäLoncemchacionea 1chui 3 ciicacurve 1 6ao .
/ . e^o . OeIcem , c^

uanäo a1chui6 in kni ori § ine kiabec cercuni, -.
tkacumrpr ^ lumicul - iHekemperaäetl ^ uiiiprobecurcoucrLriumUciac .
^ . 2 . Lca ^ku8lecucu8prXtumicurl

'eLuu6üm caulämprXLecleucem ta6ku8 . / . ^ ^-
^ /. (7. sie Dorne ! . (7ech^al .

üü. ticuc öc le ^ uence8 aäu8 eum eorum ^ ua! ical:ibu8 ^ ac! proximo8 , ex
^ uidn5t1nun ^ crL!auocur : ^uiaLauÜa prima mcueuäa . LaL. ro-r/ 7 / .
/ oF . ü^ . ^ . 8iZnoro ! . ro-r/7^ . ^ -^ . // . kc ä primor ^ io ciculipoikeriorkormacure -
venru8 . / . / . i-r/r-r . (7. ^e () uil )U8 acceclic ^ c^ uoci in a6kil) ll8 in -
clitkerentibu8 , cjui ve ! j ure iinAuIai i öc privileAiaco ^vel jure oräinario Lr pr ^oprio
tieripollimc : pociÜ5 ( retpecku ciomini cerricorii ) a6ku8 privi !e§ iacu8 Lc linZuIa »
ri8, c^uäma <5ku8juri8 propriiprXlumicur ^ arA . eorum ^ c^uLjuretami1iaricaci8 vel
jureproprio6eripot1

'uric : maxime , ubi c1ominu8cerricorii ^ proprer privileZi -
um ^boc permilitlec , äc non pro jure proprio ^äcc . O ? !-
man . 2-0/ . r-r -"e2-rfo-r . ^ Ürm
bergcs-r^ Brandenburg .

Darbey es dermalen/ auf der Stadt Seiten gelassen / vnd der siebendePunct damit be¬
schlossen wird.

vm . kunL 'rukl .
Iewolnunaußdeme/sobiß daher bey dem siebenden Puncten äilcurrirc . zm

^ gleich auch der Eingang deß achtm Punctens ( welcher dahin gehet / daß die
^Reichsvogtey keine cerricorial -Dberkeit über die vier Kellnhöf / sondern nur
ein 1imicirce,auss drey Frevelstucken ( so sich allein in KellnwndHofgütern
ukragen)bestehendeBerechtigung / sampt anhangendemSchütz vn Schirm /

zu prLcenäiren ; Auch dargegen von beständigem Einkommen vnd Gefäl -
len/ nichts weiters/dann Vogtstewer vnd Vogtrecht aufzuheben hab ; wie auß deß Stifts
eignen Cameralischen Articuln / gleichzu Anfang deß siebenden Punctens / erzehlt worden )
mit erläutert worden ; Auß Vrsachen / daß die Closter - Vogteyen / nicht propriam , son¬
dern a !ieuamjuri8äiL !:iouem,uempe ^4ouast :eriorum ( als bald hievnken mit mehrerrn
folgt ) oxerciren ; Auch der Stift vnd dessen Vogtey / racioue der Kelln vnd Hofgüter /

" w . E e iij comae -
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